




Haushaltsrede 1991

1. Zum Haushaltsplan im allgemei​nen

1.1 Allgemeine wirtschaftliche Situation

Die allgemeine Wirtschaftslage ist gut, denn eine gute Steuerpoli​tik ist eine gute Wirtschaftspoli​tik. 1991 werden die Steuerein​nahmen des Staates und der Gebietskörperschaft um 7 % oder um 40 Mil​liarden DM höher sein als im Jahr 1990 - als Folge der Steuer​reform, die Antriebskräfte für das Wirt​schaftswachstum freisetzt.

Für den Westen Deutschlands wird ein Wirtschafts​wachstum von 3 bis 3,5 % erwartet, für den Osten Deutschlands einen kräftigen Auf​schwung im Frühjahr, was für Gesamtdeutschland ein Wachstum von 2 bis 3 % ergibt.

Die äußeren Rahmenbedingungen für den Kreishaushalt 1991 sind da​her günstig.

1.2 Solide Finanzen im Rhein-Neckar-Kreis

Oberster Grundsatz unserer Politik ist eine solide Finanzpolitik. Die finan​ziellen Mittel sind sparsam, wirtschaftlich und verantwortungsbewusst einzusetzen, um die Finanzkraft des Kreises auf Dauer zu si​chern.

Der Haushaltplan 1991 hat folgende wesentliche Merkmale:

- Trotz einer erheblichen Steigerung der  Kreisumlage um 20 % oder um 21 Millionen DM bei gleichbleibendem Hebesatz hat die Investi​tionsrate nur ein mäßig befriedigendes Ergebnis knapp 16 Millio​nen DM.

- Verantwortlich dafür ist im wesentlichen die Kostenexplosion im Sozialhaushalt. Der Zuschussbedarf erhöht sich um 12,6 % auf 157,4 Millionen DM, um über 2 Punkte Kreisumlage. Dies ist hauptsächlich bei der Sozialhilfe auf die Steigerung der Fallzahlen, Regel​satzerhöhungen und Steigerung der Pflegesätze und bei der Jugend​hilfe auf das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz zurückzuführen. Allerdings ist hier ein kritisches Wort zur Finanzausstattung der Landkreise anzumerken, denn es können nicht ständig Lasten insbe​sondere im sozialen Bereich auf die Kreise delegiert werden, ohne dass ein entsprechender Ausgleich erfolgt. Wir werden deshalb bei der CDU-Landesregierung und der CDU-Landtagsfraktion entsprechend vorstellig werden.

- Das gestiegene Zinsniveau und der ansteigende Stand der Ver​schuldung belasten den Verwaltungshaushalt.

- Der Erhaltungs- und Sanierungsaufwand für die kreiseigenen Kran​kenhäuser, Heime und Schulen nimmt zu. Diese Kosten werden auch die künftigen Haushalte wesentlich mitbestimmen.

- Die uns selbst gesetzte Kreditobergrenze von 200 Millionen DM wird erreicht, obwohl 1991 nur eine maßvolle Netto-Kreditaufnahme von 14 Millionen DM vorgesehen ist. Nach der mittelfristigen Finanzpla​nung kann die Grenze jedoch nur bei einer Erhöhung der Kreisum​lage ab 1992 gehalten werden. Vor einer Erhöhung der Krei​sumlage sind zunächst sämtli​che ande​ren vertretbaren Finanzie​rungs- und Einsparungsmöglichkei​ten ein​zusetzen. Dies muss Gegen​stand der Be​ratungen zum Haushalt 1992 sein.

2. Unsere Verantwortung für die älteren Mitbürger

Der Ausbau der Einrichtungen zur Altenhilfe wird infolge der demo​grafischen Entwicklung in Zukunft immer wichtiger. Der Anteil der alten Menschen an unserer Bevölkerung wird immer mehr zunehmen. Im Jahr 2000 wird der Anteil der Senioren über ein Drittel der Wohn​bevölkerung ausmachen. Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung gegenüber der älteren Generation.

2.1 Kreisalten- und Altenpflegeheime

Das Kreispflegeheim in Weinheim und das Kreisaltenheim in Schries​heim wurden daher folgerichtig mit ei​nem Aufwand von 55 Millionen DM saniert und er​weitert. Der Standard des Kreispflegeheims in Sins​heim und des Altenheims in Nußloch muss dem Standard in diesen Heimen angepasst werden. Der Umbau der Kreispflege in Sinsheim ist in vollem Gange und schlägt sich mit ca. 9 Millionen DM im Haus​halt 1991 nieder. Wir haben das Altersheim Nußloch besichtigt. Dort besteht ein dringender Handlungsbedarf. Die Pla​nungen für notwendige Strukturverbesserungen für das Altersheim in Nuß​loch sind daher fertigzustellen und umzusetzen. Haushaltsmittel für die Planung sind durch Haushaltsreste zur Verfügung zu stellen, deren Bildung wir beantragen.

Wir tragen den weiteren Schritt in die Kostendeckung bei den Pfle​gesätzen der Alten- und Pflegeheime mit, zumindest soweit, wie es die vom Landeswohlfahrtsverband geforderte Eigenbeteiligung des Trägers es zulässt. Folgerichtig ist deshalb auch, dass wir wie vor für die Einfüh​rung einer ge​setzlichen Pflegefallver​sicherung ein​treten. Durch zwischenzeitliche Entwicklung beim Bund und Land ist Einführung einer solchen Versiche​rung in greifbare Nähe gerückt.

Das Konzept der gemeindenahen Pflege muss weiterbetrie​ben werden. Die Bestätigungen für gemeindenahe Alten- und Pfle​geheime sind wei​terhin - bei nachgewiesenem  Bedarf - zu erteilen.

2.2 Der Altenhilfe​plan des Rhein-Neckar-Kreises

Die CDU-Kreistagsfraktion begrüßt die Vorlage des Entwurfs des Al​tenhilfeplanes des Rhein-Neckar-Kreises, der eine gute Grundlage für die Diskus​sionen in der Fraktion und in den Gremien des Kreis​tags bildet. Die CDU-Kreistags​fraktion geht davon aus, dass die Konzeption zur Neuord​nung der ambulanten Hilfen des So​zialministeriums ein​gearbeitet wird, die einen Mehrbedarf an Komplementärmitteln des Kreises und der Gemeinden von 1 Million DM erfordern wird.

Wir begrüßen die Bildung eines Fonds und der Arbeitsgemeinschaft "Fördermaßnahmen auf dem sozialen Sektor" mit Beteiligung der Liga-Verbände und der Projektgruppen. Wir erwarten von dieser Ar​beitsgemeinschaft fundierte Vorschläge für die Bezuschussung von Verbänden und Projektgruppen. Wir haben deshalb eine Erhöhung der Mittel für diesen Freiwilligkeitsbereich um nahezu 25 % oder um 200.000 DM beantragt, die im Haushaltsentwurf berücksichtigt wur​den. Eine weitergehende Erhöhung konnten wir im Hinblick auf die Finanzsituation des Kreises und im Hinblick auf eine wei​tere Be​reitstellung von weiteren freiwilligen Leistungen von 240.000 DM für den zusätzlichen Finanzierungsbedarf im Zusammen​hang mit der Neuordnung der ambulanten Hilfen nicht zustimmen.
2.3 Stiftung Altenhilfe

Der vorgeschlagenen Stiftung Altenhilfe stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Unsere endgültige Haltung wird allerdings vom Stiftungszweck, der Haltung der Gemeinden und der vorgesehenen Verwendung der Mittel abhängen.

3. Gewährleistung einer guten Kranken​versorgung

Der Kreis ist 1991 Träger von 5  Krankenhäusern mit 1.100 Betten. Zu den bestehenden Häusern in Schwetzin​gen, Eberbach, Sinsheim und Hockenheim kommt das Kreiskrankenhaus in Weinheim hinzu. Die Ko​stensituation in den einzelnen Häusern ist unterschiedlich, allerdings dadurch bedingt, dass nicht über Pflegesätze finanzierbare Einrichtungen, wie Dienstwohnungen und Kindertagesstätten die Ko​stensituation, sowie der Notfallbereitschaftsdienst für das Kran​kenhaus Hockenheim und die Finanzierungskosten für das Krankenhaus Weinheim belasten. Die geplanten Defizite halten sich in diesem Rahmen.

Der Entwurf des Krankenhausbedarfsplans III hat die bisherige gute Krankenhauspolitik des  Rhein-Neckar-Kreises bestätigt. Er sieht kaum Veränderungen in der Struktur der Häuser und der Zahl der Betten vor. Im geriatrischen Teil der Stellungnahme zum Krankenhausbe​darfsplans III wird zum Schicksal des Kreiskranken​hauses Hockenheim Position Stellung bezogen. Vorgeschlagen wird die Umwid​mung in eine Einrichtung zur geriatrischen Rehabilitation. Dies fin​det unsere vollste Zustimmung, ebenso die geplante Ein​richtung in Sinsheim und die Option für Weinheim mit jeweils 40 Betten und die Bereitstellung einer Planungsrate im Haushalt 1991 für Hockenheim.

4. Abfallwirtschaft statt Müllbe​seitigung

Wir begrüßen die Fortschreibung des Abfall​wirtschaftskonzepts, über das wir uns heute in einem weiteren Ta​gesordnungspunkt unter​halten werden, und die notwendige Gründung der Abfallverwertungs​gesellschaft, wobei Grundsätze und Zielset​zungen nach wie vor in der Kompetenz der Organe des Kreistags ver​bleiben. Im nächsten Jahr werden höhere Gebühren - hauptsächlich bedingt durch die Ent​sorgung nach Frankreich - und die gestiegenen Umweltanforderungen erforderlich.

5. Künftige Verkehrsstruktur

5.1 Zielsetzungen

Für die Verkehrsstruktur hat die CDU folgende Zielsetzungen:

Im Verdichtungsraum ist das ÖPNV-Angebot auszubauen, damit ein Um​steigen vom Individualver​kehr auf den ÖPNV bewirkt werden kann, ebenso der Bau von Kreisstraßen als Umgehungsstraßen, um stark be​lastete Kernbereiche unserer Gemeinden und Städte zu entlasten, um sozial benachteiligten Schichten unserer Bevölkerung zu einem menschen​würdigen Wohnen an bislang überfrequentierten Straßen zu verhelfen.

Im ländlichen Raum ist die verkehrliche Grundmobilität durch die Erhal​tung des bisherigen Bedienungsangebots beim ÖPNV sicherzu​stellen und ein Kreisstraßennetz für den Individualver​kehr und den öffentlichen Personennahverkehr bereitzustellen. Die Schiene ge​nießt bei der CDU eine hohe Priorität, der Straßenbau bleibt ebenso unverzichtbar. Wir benötigen sowohl den Ausbau des öffent​lichen Personennahverkehrs insbesondere im Ballungsraum der Groß​städte als auch den Ausbau und die Anpassung des Straßennetzes an die gestiegenen Anforderungen.

Dem Straßenhaushalt mit einem Investitionsvolumen von DM 7,4 Mil​lionen DM stimmen wir zu, zumal er nur neben wenigen neuen Maßnah​men die Fortsetzungen bereits begonnener Maßnahmen vorsieht. Für den Radwegebau sind 650.000 DM vorgesehen. Die Planungen für den Bau von Umgehungs- und Entlastungsstraßen sind  unter Beach​tung land​schaftspflegerischer und ökologischer Grundsätze zügig voran​zutreiben, um unvertretbare Verkehrsverhältnisse in Plank​stadt, Weinheim, Laudenbach, Hems​bach, Brühl-Rohrhof, Leimen, Sandhausen, Neckargemünd, Heddesheim, um nur einige Schwerpunkte zu nennen, zu beseitigen.

5.2 Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Durch die Gründung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar wurde zunächst die bisherige Bedienungsqualität garantiert. Die Beteili​gung des Kreises und seiner Gemeinden beläuft sich 1991 auf knapp 10 Millionen DM. Bei der Einführung des Verbundtarifs gab es Kri​tikpunkte bei der Wabeneinteilung und beim Wegfall von Ermäßigun​gen. Mit Wirkung vom 1. Juni 1990 und 1. April 1991 wurden vom Ver​kehrsverbund Verbesserungen, die von der CDU begrüßt werden, einge​führt. Zwar sind weitere Verbesserungen notwendig, jedoch muss dann für die notwendige Finanzierung gesorgt werden, denn Ende Juni 1990 wurden die Mitglieder des Ver​kehrsverbunds davon über​rascht, dass ein zu​sätzliches Defizit von 15 bis 20 Millionen DM beim Verkehrsverbund erwartet werden muss, an​stelle der erwarteten Einnahmen von 175 Mil​lionen DM dürften bis zum Jahresende nur 155 Millionen DM im gemeinsamen Topf sein und verteilt werden können. Zur Finanzierung des Defizits ab 1. April 1991 wurden die Fahr​preise erhöht, trotzdem dürften Mindereinnahmen von 10 Millionen DM verbleiben. Wer sich gegen die Fahrpreiserhöhungen ausspricht, sollte gleichzeitig für die entsprechende Finanzierung sorgen. Wei​tere Mittel aus dem Kreishaushalt werden wir wohl kaum in Anbe​tracht der Finanzlage des Kreises zur Verfügung stellen können,

5.3 Beschleunigte Reali​sierung der Regional​bahn notwendig

Die Realisierung einer Regionalbahn ist mit der Vorlage der Ko​sten-Nutzen-Untersu​chung für die Strecken Mannheim - Heidelberg - Eber​bach und Wiesloch/Walldorf bis nach Bruch​sal nähergerückt. Die CDU-Kreis​tagsfraktion befürwortet diese Planung, zumal sie nicht die Einrichtung weiterer Regionalbahn​linien, z. B. die Anbindung der Stadt Wies​loch und die Weiterführung in Richtung Sins​heim, ver​baut. Die Investitionen im baden-württember​gischen Bereich mit rund 80 Millio​nen DM sind in einem Bereich, der Realisierungsmöglich​keiten eröffnet. Die nach Abzug der Bundes- und Ländermittel verbleiben​den 12 Millionen DM müssten von Heidel​berg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis mit den bedienten Gemein​den aufgebracht werden kön​nen, wobei der kommunale Anteil sich auf ca. 2 Millionen DM beläuft. Wir begrüßen die Absicht des Verkehrsverbundes, bereits 1991 die Verträge abzuschließen und mit dem Bau 1993 zu beginnen.

Allerdings müssen weitere Schritte unternom​men werden müssen, ins​besondere die Einrich​tung weiterer Regionalbahnlinien und Verbes​serungen bei den bestehenden Schienenverbindung, so beispielsweise der zweigleisige Ausbau der OEG-Verbindung nach Dossenheim und der dreigleisige Ausbau der Bahnlinie Heidelberg/Mannheim - Darmstadt für ÖPNV, und die Ent​wicklung des ÖPNV-Konzeptes für den ländli​chen Raum, damit der öf​fentliche Personennah​verkehr im Rhein-Neckar-Raum optimiert wird.

6. Gleichwertige Ausbildungschan​cen im gesamten Kreisgebiet 

In der Schulpolitik stand in den vergangenen Jahren die Ge​währleistung gleichwertiger Aus​bildungschancen im ganzen Kreisge​biet und die Bereitstellung der notwendigen Lehr- und Lernmitteln, Geräten und Maschinen für die berufsbezogene Ausbildung im Vorder​grund. Mit erheblichem Mittelein​satz wurde diese Zielsetzung er​reicht. Unsere Berufsschul​zentren in Eberbach, Sinsheim, Wiesloch und Schwetzingen sowie die Sonder​schulen in Schwetzingen und Wein​heim wurden mit einem Auf​wand von nahezu 150 Millionen DM erwei​tert und ausgebaut. Der Rhein-Neckar-Kreis verfügt somit über ein modernes und attraktives Schulwesen mit neuzeitlich ausgestatteten Klassenzimmern, Fachräu​men und Werkstätten.

In der Schulpolitik der neunziger Jahre gilt es, gleichwertige Ausbildungschancen im ge​samten Kreisgebiet zu gewährleisten und die notwendigen Lehr- und Lernmittel, Geräte und Maschinen für die berufsbezogene Ausbildung in den neuen Technologien, insbesondere bei der EDV-Technik, bereitzustellen, um den Strukturen und Anfor​derungsprofilen der Ar​beitswelt von morgen gerecht zu werden. Des​halb ist das breitgefächerte Angebot an fachbezoge​ner Ausbildung an unse​ren Schulen trotz rückläufiger Schülerzah​len und trotz der Schü​lerbewegung durch die Neuordnung der Berufe zu erhalten und die Ausstattung und räumlichen Vorausset​zungen der Schulen den je​weiligen Anforderungen anzupassen, um den Bestand, besonders im ländlichen Raum, zu sichern.

Dazu ist allerdings auch eine entsprechende Ausgestaltung der Sach​kostenbeiträge notwendig. Wie wir bereits im Schul- und Kulturausschuss vorgetragen haben, ist es ein Unterschied, ob ein Landkreis an fünf Standorte viele Fachräume ausstatten muss oder ob ein Stadtkreis große Schulen an einem Standort unterhält. Dies wirkt sich auf die Kosten wesentlich aus. Ein Problem, das Kollege Hadek bereits beim Besuch des Kultusministers im Kreis vortrug. Wir ha​ben dazu den Antrag gestellt, dass der Rhein-Neckar-Kreis beim Landkreistag entsprechend initiativ wird. 

Die Sporthallenfrage beim Berufsschulzentrum Schwetzingen wurde von uns am 11.6.1990 an Ort und Stelle mit der Schulleitung, dem Elternbeirat und der Kreisverwaltung erörtert. Wir spre​chen uns  für den Neubau der Sporthalle aus. Bei der Beschlussfassung über den Bau der Sporthalle für das Berufsschul​zentrum Eberbach durch die Stadt Eberbach mit einem erheblichen Kreisbeteiligung von 1,87 Mil​lionen DM wurde von der CDU-Fraktion der Antrag gestellt, die nun​mehr freiwerdenden Mittel für den Neubau der Sporthalle Schwet​zingen einzusetzen; dieser Antrag wurde vom Schul- und Kulturausschuss einmütig begrüßt. Wir begrüßen nunmehr, dass im Kreishaushalt 1991 eine 1. Planungsrate von DM 50.000 vorgesehen ist.

7. Unterstützung ehrenamtlicher Tätig​keit

Die Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit hat bei der CDU einen be​sonderen Stellenwert. Wir treten deshalb für die Förderungen des Vereinssport​stättenbaus, der Übungsleiter, der Volksmusikerverbände, der Sän​gerkreise und aller in dieser Rich​tung aktiven Vereine ein und be​grüßen die Bereitstellung der Mit​tel. Deshalb haben wir den Antrag der SPD für die Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 15.000 DM für die Sportverbände unter​stützt und selbst den Antrag auf Erhö​hung der Zuschüsse für die kulturtreibenden Vereine in gleicher Höhe eingebracht. Die Mittel wurden im Haushalt entsprechend er​höht.

8. Zum Stellenplan

Der Ausweisung von  82 neuen Stellen im Pflegebereich - neben den 274 neuen Stellen im Kreiskrankenhaus Weinheim stimmen wir zu, denn die Verbesserungen im Pflegebereich erfordern dies. Kriti​scher wird von uns die Ausweisung der 36,5 Stellen im Bereich der Verwaltung gesehen. Nach eingehender Überprüfung und intensiver Aus​sprache im Verwaltungs- und Finanzausschuss werden auch diese Stel​len von uns bewilligt, denn die Begründungen der Verwaltung für diese neuen Stellen wegen den zusätzlichen Aufgaben und gestiege​ner Fallzahlen haben uns überzeugt. Wir be​grüßen die Auf​nahme der von uns mehrfach beantragten Stelle in der Obst- und Garten​bauberatungsstelle in den Stellenplan, denn die Aufgaben des Krei​ses im Bereich des Landschaftsschutzes und der Landschaftspla​nung nehmen immer mehr zu. Der Zurückstellung der vom Jugendwohlfahrtsausschuss beantragten zusätzlichen Stelle für die Fertigstel​lung und Umsetzung des Kreisjugendhilfeplanes stimmen wir zu, zumal die Fertigstellung des Planes eine zeitlich begrenzte Maß​nahme ist. Sollte bei der Umsetzung ein Personalbedarf auftreten, wäre darüber neu zu beraten.

9. Zustimmung zum Haushaltsplan 1991

Die CDU-Kreistagsfraktion stimmt dem Entwurf des Haushaltsplanes und dem Stellenplan und den Wirtschaftsplänen der Kreiskrankenhäu​ser zu. Gleiches gilt für die Freiherr-von-Ulnersche-Stiftung.

Wir danken Ihnen, Herr Landrat, dem Kreiskämmerer, Herrn Erhard, sowie allen Mitarbeitern Ihres Hauses, die an der Aufstellung des Nachtrags mitgewirkt ha​ben, für die ausgezeichnete Vorlage.

Haushaltsrede 1992

1. Zum Haushaltsplan im allgemei​nen

1.1 Allgemeine wirtschaftliche Situation

Die allgemeine Wirtschaftslage ist gut, die Bundesrepublik Deutschland geht nunmehr in das 9. Jahr eines wirtschaftlichen Aufschwungs. Der Zuwachs beim Bruttosozialprodukt wird 2 % betra​gen. Der hohe Beschäfti​gungsstand wird sich halten lassen und noch wei​ter erhöhen. Die Finanzierung der Aufgaben in den neuen Bundeslän​dern haben jedoch auch Auswirkungen auf die Finanzierung des Krei​ses.
1.2 Verantwortungsbewusste Fi​nanz- und Haushaltspo​litik

Verantwortungsbewusste Finanz- und Haushaltspolitik ist ober​ster Grundsatz unserer Arbeit. Wir müssen jedoch zur Kenntnis nehmen, dass trotz einer vorgese​henen Er​höhung der  Krei​sumlage um 1 Punkt die Investi​tionsrate mit nur 8,8 Millionen DM unbe​friedigend ist. Verantwortlich dafür sind im wesentlichen drei Faktoren:

Faktor 1:

Die Kostenexplosion im Sozial​haushalt. Der Nettoaufwand er​höht sich um 10,5 Millionen DM auf 135,2 Millionen und über​steigt das Volumen der Kreisum​lage. Die Kreise wurden mit zusätzli​chen Aufga​ben und Kosten - insbesondere im Asyl- und Aus​siedlerbereich und bei der Heimunterbringung - bela​stet. Der kom​munale Finanzaus​gleich hat mit dieser Entwick​lung nur bedingt Schritt halten kön​nen, wobei wir nicht verken​nen, dass dieser Fi​nanzausgleich im Ver​gleich zu den anderen Bundesländern für die Kreise und Gemeinden der Beste ist. Wir sind bereit, neue Aufgaben zu übernehmen, weil nach unse​rer Auffassung viele Aufgaben und Probleme vor Ort besser und kostengünstiger gelöst werden. Dies gilt sowohl für soziale Aufgaben, die Schülerbeförde​rung und den öffentlichen Per​sonennahverkehr. Wir sind je​doch nicht bereit, dies ohne eine adä​quate zusätzliche Fi​nanzausstattung zu tun. Zu​sätzliche Aufgaben können nur bei ei​ner auskömmlichen Finan​zierung übernommen werden.

Faktor 2:

Die Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden sind rückläufig. Dadurch würde bei gleichblei​bendem Hebesatz die Kreisumlage um rund 6 Mil​lionen DM sinken.

Faktor 3:

Das gestiegene Zinsniveau und der ansteigende Stand der Ver​schuldung belasten den Haus​halt.

1.3 Kreditobergrenze wird erreicht
Die uns selbst gesetzte Kredi​tobergrenze von 200 Millionen DM wer​den wir in diesem Jahr über​schreiten, obwohl im Jahr 1991 nur eine maßvolle Netto-Kreditaufnahme von 14 Millionen DM vorgesehen war. Die Zufüh​rungsrate reicht trotz einer eingerechneten Erhöhung der Kreisumlage mit 8,8 Millionen DM nicht aus, um die Tilgung in Höhe von 11 Mio. DM zu decken. Die negativen Einflussfaktoren auf den Kreishaushalt haben sich zu einem Sturm entwickelt, der den Kreis​finanzen kräftig entgegenbläst. Deshalb schlägt die Kreisver​waltung die Erhöhung der Krei​sumlage um einen Punkt vor.

Vor einer Erhöhung der Krei​sumlage sind jedoch zunächst sämtli​che ande​ren vertretbaren Finanzie​rungs- und Einsparungsmöglichkei​ten, vor allem Streichen von freiwilligen Lei​stungen, kostendeckende Gebüh​ren und Pflegesätze und Strei​chen oder Streckung von Inve​stitionsvorhaben, auszuloten. 

1.4 Kostendeckung ist im wesentlichen erreicht

Bei der Abfallwirtschaft haben wir die Kostendeckung erreicht. Bei den Krankenhäusern sind in den Wirtschaftsplänen Pflege​sätze vorge​sehen, die nur die nicht pflegesatzfähigen Kosten ausklammern.  Bei den kreisei​genen Al​ten- und Pflegeheimen ist ein weiterer Ein​stieg in die kalkulatorischen Kosten vorgesehen. Eine weitere Ausschöp​fung der Möglichkeiten sehen wir nicht.

1.5 Keine wesentlichen Einsparungsmöglichkeiten

Bei den Einsparungsmöglichkei​ten sind zunächst die freiwil​ligen Leistungen mit einem Vo​lumen von 8,25 Millionen DM zu untersuchen. Aber auch hier sind enge Grenzen gesetzt. Sollten hier für den Kreishaus​halt spürbare Einsparungen er​folgen, so müssten die Haupt​fördermaßnahmen, wie Leistungen an die Musik- und Volkshochschu​len, an die Ver​bände der Wohlfahrtspflege, für Zwecke der Jugend​hilfe die Er​ziehungsberatungsstellen und die Sozialstationen im Verwal​tungshaushalt erfolgen, um eine Erhöhung der Kreisumlage zu vermeiden. Aber wer von uns könnte eine solche Streichung verant​worten? Denn schließlich handelt es sich dabei um so​ziale und kul​turelle Aufgaben​bereiche, die mittlerweile na​hezu zu einer Pflichtaufgabe des Landkreises geworden sind. Im Vermögenshaushalt sind die Streichungsmöglichkeiten noch stärker begrenzt, denn zu größ​ten Teil handelt es sich um die Restabwicklung bereits einge​stellter Fördermaßnahmen oder um vertragliche Verpflichtun​gen. Selbst bei einem Wegfall von einem Förderprogramm ab 1992, wie beim Sport​stättenbau, würde der Spareffekt erst in späteren Jahren eintre​ten, weil noch Verpflichtungsermächtigungen in einer Größen​ordnung von 1 Million DM bestehen, die eingelöst werden müssen. Also, auch bei den Ein​sparungen im wesentlichen Fehlanzeige.

1.6 Enge Grenzen für Streckung und Streichung von Inve​stitionen und die Aufnahme neuer Kredite

Im Haushaltsentwurf 1992 sind Investitionen in Höhe von 29 Millio​nen DM vorgesehen, notwendige Investitionen für den Um​bau des technischen Gymnasiums Sinsheim, die Zulassungsstelle Wiesloch, den Ausbau und Umbau der Kreispflege Sinsheim, eine Planungsrate für die Sporthalle Schwetzingen, der Umbau des Altbaues bei der Kreis​pflege Weinheim, eine Planungsrate für das Altenheim Nuß​loch und maßvolle und zugleich notwendige Ausbauten der Kreisstraßen und der Radwege. Hinzu kommen noch dringend not​wendige Investitio​nen bei den Kreis​krankenhäusern in Höhe von 14,7 Millionen DM, wo​bei hier nochmals eine Kreditaufnahme von rund 1 Million DM hinzu​kommt.  Al​les Pflichtaufgaben, von denen man keine Abstriche ma​chen kann. Die Kreditaufnahme liegt mit brutto 9,0 Millionen DM unter der geplan​ten Tilgung, so dass die Verschuldung des Kreises voraussicht​lich um rund 2 Millionen DM zurück​geführt werden. Die​ses für den Vermögenshaushalt günstige Er​gebnis konnte jedoch nur er​zielt wer​den, weil für über 19 Millionen DM Abfallanlagen vom Kreis an die Abfallverwertungs​gesellschaft verkauft wurden. Der Aufwand für Zins und Tilgung beläuft sich auf 25,2 Mio. DM, so dass auch der Aufnahme neuer Kredite enge Grenzen gesetzt sind. Dies ist ebenso bei den künftigen Investitionen zu beachten, wo​bei die großen Investitionen im Bereich der Schulen, Kranken​häuser und Heime be​reits gelei​stet wurden. Die Erfüllung der eigenen Kreisaufgaben und ihre Finanzierbarkeit muss oberste Prio​rität ge​nießen. Große Inve​stitionen stehen noch bei der Abfall​wirtschaft an, wobei die​ser Bereich durch die AVR fi​nanziert und über Gebüh​ren re​finanziert werden muss. Im Vermö​genshaushalt sind Strei​chungsmaßnahmen enge Gren​zen gesetzt.

1.7 Zur Erhöhung der Kreisum​lage
Die Kreistags​fraktion der CDU stimmt deshalb der maßvollen Erhö​hung der Kreisumlage um einen Punkt zu, damit der Haushalt 1992 nicht leck schlägt, allerdings nur unter der Vor​aussetzung, dass keine neuen Förderungsmaßnahmen vom Kreis übernommen oder beste​hende Förder​maßnahmen wesentlich er​höht werden. Die CDU Fraktion hat deshalb mit zwei Ausnahmen, auf die ich später noch spre​chen komme und die kaum Auswir​kungen auf die Kreisfinanzen haben, ver​zichtet, Erhö​hungsanträge zu stellen, sosehr sie auch bei den Musik​schulen, Volkshochschulen und sozialen Freiwilligkeitslei​stungen notwendig sein könnten, wobei wir kleinere Korrekturen mitgetragen haben. Bei den Mu​sikschulen konnten wir uns dem Antrag auf eine Erhöhung der Fördermittel um 100.000 DM nicht anschlie​ßen, weil der Effekt, der gemessen an Auswirkungen auf den einzel​nen Schüler rund 1,-- DM je Mo​nat Beitragsermäßigung beträgt, denkbar gering ist. Mit diesen Mitteln kann deshalb keines​falls die "Sozialverträglichkeit der Ge​bühren der Jugendmusikschulen" garantiert oder nicht garan​tiert werden. Bei der Bezuschussung der Tagesstätten für psychisch Kranke in Weinheim und Sinsheim haben wir Mittel in Höhe von 60.000 DM unter der Voraussetzung zusätz​lich zur Verfügung gestellt, dass sich das Land in gleicher Höhe beteiligt. Dank des persönlichen Einsatzes von Ihren, Herr Landrat, wurde die Landesbeteiligung für 1992 zu​gesagt. Dafür ein ganz besonderes Wort des Dankes. Wir gehen davon aus, dass nunmehr diese Tagesstätten auf Dauer finanziell abgesi​chert werden.

2. Abfallwirtschaft im Rhein-Neckar-Kreis

2.1 Gründung der AVR

Die Aufgaben der Abfallwirt​schaft werden durch die Abfallverwer​tungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises er​füllt, wobei die Auf​gabenerfüllung natürlich mit den notwendigen Investitio​nen gekop​pelt sein müssen. Deshalb ist es konsequent und richtig, dass die künf​tigen Investitionen im Bereich der Abfallwirtschaft durch die AVR durchgeführt und die notwendigen Kredite aufge​nommen werden müs​sen. Im Jahr 1992 sind dafür Investitionen der AVR in Höhe von 47,1 Mil​lionen DM bei einer Kreditauf​nahme in der gleichen Höhe vor​gesehen. Durch die Abfallver​wertungsgesellschaft werden die Ko​sten bei der Abfallwirtschaft konsequenter zugeordnet und besser abgegrenzt. Deshalb ist es auch richtig und notwendig, dass die AVR die Abfallanlagen des Kreises erwirbt, wobei bei einer Bewertung der Verschul​dung des Kreises die Gesamt​schulden einschließlich der Verpflichtungen der AVR und ebenso der Krankenhäuser gesehen wer​den müssen, die Ende 1992 sich auf über 70 Millionen DM belaufen dürften. Jedoch sind die Verpflich​tungen der AVR aus dieser Kre​ditaufnahme durch Einnah​men abgedeckt und belasten nicht den Kreishaushalt.

2.2 ZARN-Vereinbarung

Die CDU-Kreisräte haben der öf​fentlich-rechtlichen Vereinba​rung zur regionalen Zusammenar​beit bei der Abfallwirtschaft zugestimmt. Sie sind sich mit dem Landrat einig, dass sie erst unterschrieben werden kann, wenn die Eröffnung des Verfah​rens mit der Auslegung der Planfeststellungsunterlagen für das Müllheizkraftwerk Laden​burg erfolgt ist und der Planfeststellungsbeschluss für die Depo​nie Leimen mit Nordostumgehung erlassen wurde. Die Planfeststellungs​unterlagen für das Müllheizkraftwerk Ladenburg liegen seit gestern aus. Der Erörterungstermin zur Deponie Leimen mit Nordostumgehung ist erfolgt. Der Planfeststellungsbeschluss ist im Frühjahr 1992 zu erwarten. Danach könnte frü​hestens die Vereinbarung unter​zeichnet werden. Denn ohne die Deponie Leimen kann die ZARN-Vereinbarung nicht erfüllt wer​den. Wir halten uns dabei nach wie vor an die ge​meinsame Erklärung der Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, FWV und FDP, nach der nach der Offenlage der Planfeststellungsunterlagen für das Müllheizkraftwerk Ladenburg das beantragte Planfeststel​lungsverfahren ruht und mit dem Baubeginn für die Erweiterung des Müllheizkraftwerks in Mannheim der Rhein-Neckar-Kreis seinen An​trag auf Errichtung eines Müllheizkraftwerks in Ladenburg zurück​zieht. Etwas pi​kant sind in die​sem Zusammenhang die Äußerungen von Frau Oberbür​germeisterin Weber auf einer Veranstal​tung der Kreis​grünen, in der sie den Zusammenhang zwischen der De​ponie Leimen und der Entsor​gung Heidelbergs von Erdaushub und Bau​schutt nicht sieht oder nicht sehen will und die Unter​zeichnung dieser Verein​barung ausge​rechnet bei einer Veran​staltung der Frak​tion abfor​dert, die im Kreistag die Ver​einbarung und damit diese re​gionale Zusammenarbeit abge​lehnt hat. Ob dem Rhein-Neckar-Kreis außerdem "Nachhilfeunterricht" für ein Abfallvermeidungskonzept von Heidel​berg erteilt werden müsste, wie die Frau Oberbürger​meisterin unver​blümt und meines Erachtens stillos in diesem Pressebe​richt er​wähnte, ist nicht nur mehr als fraglich; denn die Ab​fallbilanzen von Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis sprechen eine andere Sprache. Denn es kommt nicht auf die Konzepte an, die auf dem Pa​pier stehen, sondern darauf, was in die Re​alität umge​setzt wird. Wir ha​ben bereits das duale System eingeführt, haben bald kreis​weit die Wertstofftonne und werden 1992 Mehrkammertonne oder das Drei-Tonnen-System für Biomüll und Restmüll kreis​weit einführen. Was hat Heidel​berg dem entgegenzusetzen?

3. Sektor Soziales, Familie und Gesundheitspolitik

Der Sektor Soziales, Familie und Gesundheitspolitik - einschließ​lich der Krankenhäu​ser - umfasst im Kreishaushalt mit rund 412,4 Mio. DM nahezu zwei Drittel des Haushaltsvolu​mens, wobei sich die sie CDU-Fraktion zur Verantwortung des Kreises im sozialen Bereich bekennt. Die vom Kreis getragenen Altenpflegeheime und Krankenhäu​ser müssen daher optimal ausgestattet sein. Die 1992 dafür vorge​sehenen notwendigen Investitionen tragen wir mit, um eine gute Versorgung im Kreis zu gewährleisten.

Die Kostenexplosion im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe setzt sich fort. Die Kosten steigen um 14 Mio. DM. Der Net​toaufwand bei der Sozialhilfe übersteigt das Aufkommen bei der Kreisumlage. Dies ist auf die delegierte Aufgabe der freiwilligen Jugendhilfe und die steigenden Kosten für die Heimunterbringung zurückzufüh​ren, die sich allein bei den eigenen Leistungen des Kreises und bei dem entspre​chenden Anteil an der Umlage an den Landeswohlfahrts​verband auf nahezu 50 Mio. DM belaufen.

Der Kreisaufwand für Asylbewer​ber und für abgelehnte und nicht ab​geschobene Asylbewerber beläuft sich auf über 5 Mio. DM. Ich will hier nicht die Grundsatzfrage aufwerfen, son​dern darauf hinweisen, dass dies Kosten sind, die nicht der Kreis, sondern der Bund zu ver​antworten hat. Deshalb sollten wir alle die Gesetzesinitiative  der Lan​desregierung von Baden-Württemberg im Bundes​rat unterstüt​zen, dass der Bund ein eigenes Leistungsge​setz für die Asylbewerber verschiedet, in dem die Kostenerstattung eindeutig geregelt ist.

Die Bildung eines Fonds und der Arbeitsgemeinschaft "Fördermaßnahmen auf dem sozia​len Sektor" mit Beteiligung der Liga-Verbände und der Projekt​gruppen hat sich bewährt. Die​ser Ar​beitsgemeinschaft hat fundierte Vorschläge für die Bezuschussung von Verbänden und Projektgruppen erarbeitet. Wie die bis heute noch nicht ganz verbrauchten bereitgestellten Mittel für 1991 be​weisen, haben die zur Verfügung gestellten Gelder ausgereicht. In Anbe​tracht dieses Faktums und der schwierigen finanziellen Situa​tion können wir deshalb einer weiteren Erhöhung der Mittel für diesen Freiwilligkeitsbe​reich nicht zustimmen. Sollten allerdings in diesem Bereich dringende und unabweisbare An​forderungen auf uns zukommen, sind wir bereit, die notwendi​gen Entscheidungen zu tref​fen.

4. Künftige Verkehrsstruktur

4.1 Zielsetzungen

Für die Verkehrsstruktur for​dert die CDU ein integriertes Ver​kehrssystem für den Rhein-Neckar-Raum. Dazu ist im Verdichtungs​raum ein weiterer Ausbau des ÖPNV mit einem at​traktiven, pünktli​chen, schnel​len und preiswerten Angebot nö​tig, damit viel Bürger vom Individualver​kehr auf den ÖPNV umsteigen. Kernstück ist die Regio​nalbahn mit Verknüpfung der übrigen Nahverkehrsnetze, wie Buslinien, PKW und Fahrrad​zubringer, ebenso wichtig wie der Bau von Umgehungs- und Ent​lastungsstraßen, um stark bela​stete Kernbe​reiche unse​rer Ge​meinden und Städte von Durch​gangsverkehr zu be​freien und sozial benachteiligten Schich​ten unserer Bevölkerung zu ei​nem menschen​würdigen Wohnen an bislang überfrequentierten Stra​ßen zu verhelfen. Im länd​lichen Raum ist die Sicherstel​lung der verkehrlichen Grundmo​bilität durch die Erhal​tung und den Ausbau des bisherigen Be​dienungsangebots beim ÖPNV und die Bereitstellung eines Stra​ßennetzes für den Individualver​kehr und den öf​fentlichen Personennahverkehr notwendig, das Schulen, Ar​beitsplätze und öf​fentliche Einrichtungen mit kurzen Reise​zeiten erreichbar macht. 
4.2 Zum Straßenhaushalt

Dem Straßenhaushalt mit einem Gesamtvolumen von 10,1 Mio. DM bei geplanten Investitionen DM 6,7 Mil​lionen DM stimmen wir daher zu. Für den Radwegebau sind 456.000 DM vorgesehen. Bei der Maßnahme in Neckargemünd wird nunmehr das Planfeststel​lungsverfahren eingelei​tet. Wir bitten die Kreisverwaltung, die weiteren geplanten Stra​ßenbauvorhaben, wie Bau der Ostumgehung Plankstadt, der Verbin​dungsstraßen Laudenbach - Weinheim, Leimen-Sandhausen, Fortführung der Ringstraßen in Heddesheim und Verbesserung der Verkehrsführung in Brühl-Rohrhof zügig weiterzu​bearbeiten.

4.2 Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Durch die Gründung des Ver​kehrsverbundes Rhein-Neckar wurde zunächst die bisherige Bedienungsqualität garantiert. Die Beteili​gung des Kreises und seiner Gemeinden beläuft sich 1992 10,6 Mil​lionen DM. Hinzu kommen 13,4 Millionen DM für die Schülerbeförde​rung, so dass der laufende Betrieb beim ÖPNV mit 24 Millionen DM subventio​niert wird, während die Unter​haltung der Kreisstraßen 3,3 Million DM erfordert. Zahlen, die beweisen, in welchem Umfang der Kreis den ÖPNV fördert.

4.3 Investitionszuschüsse für den ÖPNV

Der Beschluss des Kreistags, künftig 50 % des kommunalen An​teils beim Bau neuer Straßen​bahn- oder Regionalbahnlinien zu übernehmen, findet erstmals durch Einstellung von Investi​tionszuschüssen in Höhe von 550.000 DM für den Erhalt der Weschnitztalbahn und den zweigleisigen Ausbau der OEG-Strecke Schriesheim-Heidelberg seinen Niederschlag im Haus​halt. Wir begrüßen dies sehr. Allerdings wer​den uns bei der Vorlage der Wirtschaftlichkeitsberechnungen Gedan​ken über die Abdeckungen der künftigen Betriebskostendefizite, die sicherlich in Millionenhöhe entstehen werden, Gedanken machen müs​sen.

4.4 Zuschüsse an die Gemeinden für die Aufwanddeckungsfehlbe​träge

Ein Problem stellen die Zu​schüssen an die Gemeinden für die Auf​wanddeckungsfehlbeträge dar. Betrugen sie im Jahre 1990 noch 50 %, so sanken sie im Jahre 1991 auf 43 %. Für 1992 werden je nach Ent​wicklung le​diglich 29 % prognostiziert. Dies ist einerseits auf das ge​ringere Aufkommen an Kreisum​lage und andererseits auf die erheblich gestiegenen Aufwand​deckungsfehlbeträge der OEG zurückzu​führen. Für 1992 soll​ten wir jedoch die Gesamtrech​nung abwarten, ob und in wel​chem Umfang tatsächlich Inve​stitionszuschüsse für Neubau​maßnahmen fällig werden und wie die Abrechnung mit den Un​ternehmen und der Schüler​beförderungskosten aussieht. Danach könn​ten wir nochmals über die Zuschussquote entschei​den, die nicht un​ter 40 % abgesenkt werden sollte.

4.5 Verkauf der Busverkehr Rhein-Necker GmbH

Die Bundesbahn ist entschlos​sen, ihre regionalen Busgesell​schaften zu privatisieren. Darin sehen wir eine Chance, den öffentlichen Personennah​verkehr zu verbessern, weil re​gionale Aufgaben regional besser gelöst werden. Dies gilt jedoch nur dann, wenn auch ein entsprechender finanzieller Ausgleich erfolgt. Hier ist eine ge​setzliche Regelung notwendig. Im Falle der Veräußerung der Bus​verkehr Rhein-Neckar GmbH müssen folgende negativen Folgen vermie​den:

- Zerschlagung flächendec​kender Nahverkehrsbereiche der Re​gionalbusgesellschaft

- Einschränkung des Lei​stungsangebots

- Erschwernis der Koopera​tion im Rahmen des Verkehrsver​bundes

- Verstärkung des Drucks auf die kommunalen Gebietskörper​schaften, für nicht kostendeckende Verkehre Ausgleichsleistungen zu erbrin​gen.

Dies ist nur bei einer Beteili​gung des Kreises an der GmbH erfol​gen, denn 26 % der Verkehrs​leistungen des BRN erfolgen im Kreisge​biet. Im ländlichen Berei​chen ist der BRN na​hezu einziger Anbieter von öffentli​chen Nahverkehrsleistungen. Wir sind in allererster Linie an den Kon​zessionen des BRN interes​siert, um zumindest die Bedienungsqualität auf dem fla​chen Land zu sichern. Wir werden in diesem Bereich voraussichtlich 4-5 Millionen DM - vermutlich noch im Jahre 1992 - zur Verfügung stellen müssen. Wir sind dazu be​reit.

5. Gleichwertige Ausbildungschan​cen im gesamten Kreisgebiet 

Gleichwertige Ausbildungschan​cen müssen im gesamten Kreis​gebiet gewährleistet sein. Im Kreishaushalt 1992 sind für den Ausbau des techn. Gymnasiums beim Berufsschulzentrum Sins​heim, die Planung der Sporthalle in Schwetzingen und für einen Investitionszuschuss zur Planung der Sporthalle in Eberbach in Höhe von nahezu 3 Mil​lionen DM vorgesehen. Der Bau der Sporthalle in Eberbach hat Prio​rität. Bei der Sporthalle in Schwetzingen sprechen wir uns nach wie vor aus wirtschaftlichen Erwägungen für einen Neubau aus. Bei der Ausstattung unserer Schulen müssen wir ei​nerseits die Konkurrenzsitua​tion mit den gleichen Einrich​tungen in Mannheim und Heidel​berg und andererseits zwei neue Ent​wicklungsrichtungen bei der gewärtigen Berufsausbildung berück​sichtigen: Zum einen soll eine möglichst breit angelegte Grundbil​dung berufliche Flexi​bilität und ein lebenslanges Lernen fördern. Zum anderen be​dingt der technologische Wandel eine zunehmende Dif​ferenzierung und Spe​zialisierung der Be​rufstätigkeiten. Dies hat Aus​wirkungen auf die Ausstattung unserer Berufsschulen. Für Ge​räte und EDV-Anlagen sieht der Schuletat über 3 Millio​nen DM vor. 1991 waren es 2,45 Millio​nen DM. Eine deutliche Erhö​hung. Ein weiterer Beweis da​für, dass der Kreis seiner Verpflich​tung gegenüber seinen beruflichen Schulen nachkommt. Denn bei stagnierenden Schülerzah​len geht es heute darum, das breitgefä​cherte An​gebot an fachbezoge​ner Aus​bildung an unseren Schulen trotz der Schülerbewe​gung durch die Neuordnung der Berufe zu er​halten und die Ausstat​tung und räumli​chen Vorausset​zungen der Schulen den je​weiligen An​forderungen an​zupassen und neue Schulen in zukunftsori​entierten Berufsfeldern einzurichten. Dies ist notwendig, um den Be​stand, besonders in Eberbach, zu sichern und gleiche Ausbil​dungschancen im Kreisgebiet zu garantieren. Sorgen bereiten uns die immer mehr steigenden Ko​sten für den Sanierungs- und Unterhaltungsauf​wand.

6. Unterstützung ehrenamtlicher Tätig​keit

Die Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit hat bei der CDU einen be​sonderen Stellenwert. Wir treten deshalb weiterhin für die Förde​rungen des Vereinssport​stättenbaus, der Übungsleiter, der Volksmu​sikerverbände, der Sän​gerkreise und aller in dieser Rich​tung akti​ven Vereine ein und be​grüßen die Bereitstellung der Mit​tel. Für den Kreisfeuerwehr​verband und die Förderung der nebenamtlichen Übungsleiter ha​ben wir Erhöhungsanträge einge​bracht. Die Mittel wurden im Haushalt entsprechend er​höht. Wir danken an dieser Stelle al​len ehrenamtlich Tätigkeiten in Vereinen und Verbänden für ih​ren oft mit persönlichen Opfern verbundenen Einsatz. Die Mittel sind in diesem Bereich sehr gut angelegt.

7. Zustimmung zum Haushaltsplan 1992

Die CDU-Kreistagsfraktion stimmt dem Entwurf des Haus​haltsplanes und dem Stellenplan und den Wirtschaftsplänen der Kreiskrankenhäu​ser zu. Gleiches gilt für die Freiherr-von-Ul​nersche-Stiftung. Wir stimmen der notwendigen Bürgerschaftsübernahmen für die beiden Ge​sellschaften des Kreises, damit Konditionen wie bei Kommunalkredi​ten gewährleistet sind, und der Baufreigabe für die dringend not​wendige Sanierung des OP-Bereichs beim Kreiskrankenhaus Eberbach zu.

Wir danken Ihnen, Herr Landrat, dem Kreiskämmerer, Herrn Er​hard, sowie allen Mitarbeitern Ihres Hauses, die an der Auf​stellung des Haushalts 1992 mitgewirkt ha​ben, für die aus​gezeichnete Vorlage.

Haushaltsrede 1993

1. Allgemeine finanzielle und wirtschaftliche Si​tuation

Vor uns liegt die vielleicht heftigste Diskussion über die Finanz​beziehungen zwischen Bund, alten und neuen Ländern und Kommunen. Jeder beklagt eine völlig unzureichende Ausstattung mit Finanzmit​teln, entdeckt Lücken in seinem Aufgabenbereich und meint, der an​dere sei es, der durch mehr Sparen auf einen Teil des Kuchens ver​zichten könne.

Wir haben ein soziales Netz, das sicherlich nicht lückenlos ge​knüpft, aber dennoch nicht mehr zu bezahlen ist. Trotzdem wehren sich alle Beteiligten vehement gegen maßvolle Korrekturen.

Die Kosten der Deutschen Einheit erfordern Finanzierungsbeiträge in bisher nicht gekannter Größenordnung.

Die Veränderung der Altersstruktur wird neue Aufgabenfelder brin​gen, während gleichzeitig die Sozialleistungen und die Alterssi​cherung immer mehr von der öffentlichen Hand finanziert werden müssen. Die Ansprüche unserer Gesellschaft wachsen um so stärker.

Nachdem sich das Brutto-Sozialprodukt nicht mehr unbegrenzt stei​gern lässt, müssen wir uns daran gewöhnen, dass nicht mehr alles fi​nanzierbar ist, wir liebgewordene Leistungen abbauen müssen, Ein​schnitte bei den konsumtiven Ausgaben und den sozialen Leistungen erfolgen müssen und dass Fordern durch Nachdenken ersetzt werden muss. Wir müssen uns folgenden Fragen stellen: Was sind künftig die Aufgabe des Rhein-Neckar-Kreises? Welche Aufgaben können überhaupt noch finanziert werden? Die Antworten darauf müssen wir rasch fin​den.

Auch müssen wir uns bereits im Frühjahr 1993 entscheiden, wie wir die Zuständigkeit beim Einsammeln und Befördern der Abfälle ab 1995 regeln. Sollten sie weiterhin teilweise den Gemeinden über​tragen werden, nachdem nunmehr 27 Gemeinden entweder bereits vom Kreis direkt entsorgt werden oder den Antrag gestellt haben. Hier gilt es, rechtzeitig die Weichen zu stellen und den Gemeinden zu sagen, wohin der Weg geht.

Angesichts des hohen Finanzierungsdefizits bei Bund, Ländern und Gebietskörperschaften ist die Haushaltskonsolidierung für die kom​menden Jahre die vorrangige finanzpolitische Aufgabe. Der Rahmen für das Ausgabenwachstum ist sehr eng gezogen. Bei den Ausgaben für konsumtive Zwecke ist äußerste Zurückhaltung geboten.

2. Konsequenzen für den Rhein-Neckar-Kreis

Wie ist die Situation im Rhein-Neckar-Kreis? Ich glaube, hier muss der alte Grundsatz gelten, dass Krisen gleichzeitig Chancen sind. Eine solide Finanzpolitik ist mehr denn je gefragt. Mehr Wirt​schaftlichkeit des Verwaltungshandelns, eine Effektivitätsverbesse​rung, eine bessere Kostentransparenz und die Minderung der Kosten erfordern neue Organisationsformen. Der Rhein-Neckar-Kreis hat durch die Gründung der beiden Gesellschaften für Abfallwirtschaft und Geriatrie bereits neue Wege erfolgreich beschritten. Wir er​warten von der Kreisverwaltung eine weitere und verstärkte sparsame Ausgaben- und Personalpolitik.

Die Finanzlage des Kreises ist durch die seit Jahren bei weitem niedrigste Investitionsrate von 4,8 Millionen DM gekennzeichnet - trotz einer sehr optimistisch angesetzten Einnahme bei der Grunder​werbsteuer und erheblich höheren Einnahmen bei der Kreisumlage. Verursacht wird dies im wesentlichen durch eine Kostenexplosion im Sozial​haushalt und bei der Jugendhilfe. Die Zuführungsrate reicht nicht mehr aus, um die Tilgung in Höhe 11,3 Millionen DM zu lei​sten. Der Haushalt ist nur genehmigungsfähig, weil entsprechende Rücklagenentnahmen erfolgen und das Entsorgungszentrum Wiesloch auf die AVR übertragen wird. Ein Gestaltungsspielraum für den Kreistag ist praktisch nicht mehr vorhanden. Deshalb ist es rich​tig und notwendig, die Zuschüsse für die Volkshochschulen einzu​stellen. Einerseits wirkt sich dies kaum auf die Gebührenhöhe aus, denn der Kreiszuschuss beläuft sich je Einwohner am 1,-- DM. Ande​rerseits sind bei den Volkshochschulen ohne wesentliche Einschrän​kung des Kernangebots Einsparungsmöglichkeiten vorhanden. Die Ein​richtung und Finanzierung von Volkshochschulen ist zudem eindeutig Gemeindeaufgabe. Da die Volkshochschulen flächendeckend eingerich​tet sind, hat die Mittelverteilung keine Ausgleichsfunktion..

Weitere Unsicherheitsfaktoren sind die finanziellen Auswirkungen der vorgesehenen die Eingliederung der bislang staatlichen Gesund​heitsämter, Wasserwirtschaftsämter und der Versorgungsämter und die geplanten Neuregelungen beim öffentlichen Personennahverkehr. Richtige Schritte und richtige Richtung, allerdings nur dann, wenn ein entsprechender finanzieller Ausgleich erfolgt.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung haben wir zur Kenntnis genommen, wobei eine Beurteilung dieser Planung angesichts der Unsicher​heitsfaktoren beim kommunalen Finanzausgleich und der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs ab 1995 nicht möglich ist.

Festzuhalten bleibt, dass erhöhte Aufwendungen künftig beim Umbau sowie bei der Sanierung und der Unterhaltung unserer Kreiseinrich​tungen fällig werden. 8 Millionen DM im Schulbereich; über 50 Mil​lionen DM bei den Kreiskrankenhäusern in Sinsheim und Eberbach; 40 Millionen für das Bettenhaus II in Sinsheim und den Umbau des Alt​gebäudes.

4. Investitionsbereich 
Die schwierige finanzielle Situation zeigt sich im Investitionsbe​reich. Nur die notwendigsten Maßnahmen wurden in den Plan aufge​nommen. Wünschenswerte Investitionen, wie Neubau der Sporthallen in Schwetzingen und Eberbach müssen angesichts der Finanzlage zurückstehen. Positiv vermerkt sei, dass für die Beschaffungen der Schulen, besonders bei Computern, CNC- und CAD-Maschinen, 3,2 Mio. DM zur Verfügung gestellt werden. Denn es ist eine ureigenste Kreisaufgabe, die notwendigen Lehr- und Lernmittel, Geräte und Ma​schinen für die berufsbezogene Ausbildung in den neuen Technolo​gien, insbesondere bei der EDV-Technik, bereitzustellen, um den Strukturen und Anfor​derungsprofilen der Arbeitswelt von morgen ge​recht zu werden. Wir dürfen unsere Schüler an den Berufs- und Son​derschulen nicht benachteiligen. Deshalb war für uns völlig ausge​schlossen, dem SPD Antrag auf Kürzung um 25 % oder um 700.000 DM zugunsten freiwilliger Leistungen zu entsprechen. Es gibt keine bessere Investition auf die Zukunft als die gute Ausbildung unse​rer junger Menschen. Die technische Ausstattung unserer Schulen muss Vorbild sein für die Handwerksbetriebe, nicht umgekehrt.

5. Erhöhte Belastungen im sozialen Bereich

Der Sozialhilfeaufwand hat sich innerhalb von 10 Jahren von 67,8 Millionen DM im Jahre 1983 auf 153 Millionen DM im Jahre 1993 er​höht. Immer neue gesetzliche Regelungen und Rechtsansprüche haben einen Sozialservice entstehen lassen, der heute kaum mehr zu be​zahlen ist. Die Kostenexplosion beim Landeswohlfahrtsverband hält an. Der Rhein-Neckar-Kreis zahlt mit 90 Millionen DM die höchste Umlage in Baden, Mittelanmeldungen in Württemberg zeigen, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Rund 95 % des Haus​haltes des Landeswohlfahrtsverbandes sind durch gesetzliche vorge​gebene soziale Pflichtleistungen für Alte, Behinderte, Blinde und Gefährdete gebunden und daher weitgehend indisponibel. Die Umlage wurde bereits 1992 um 1 Punkt auf 10,5 %, 1993 nochmals um weitere 1,1 Punkte, eine bisher noch nie dagewesene Steigerung. Der Zu​wachs an Hilfeempfängern wird sich in den kommenden Jahren unver​mindert fortsetzen, so dass ein weiterer Umlagebedarf vorprogram​miert ist. Der bevorstehende Kollaps bei der Finanzierung der so​zialen Aufgaben zeichnet sich ab. Die Pflegeversicherung, die nach den Bonner Vorstellungen ab 1996 wirksam werden soll, ist ge​eignet, den durch die kommunalen Soziallasten erzeugten Überdruck abzumildern. Die Einführung müsste allerdings bereits 1994 erfolgen. Die neuen Geriatrieeinrichtungen werden ebenfalls zu ei​ner Kostenentlastung beitragen.

Die wachsende Zahl von Asylbewerbern, insbesondere von abgelehnten und nicht abgeschobenen Asylbewerbern und sonstigen Zuwanderungen überfordert die Leistungskraft der Kreise und Gemeinden, die nicht mehr in der Lage sind, diese Menschen unterzubringen und zu be​treuen. Allein im Kreishaushalt 1993 sind an Sozialhilfeleistungen über 33 Millionen für diesen Personenkreis veranschlagt, davon aus Kreismitteln rund 6 Millionen DM. Daher müssen die Länder und in weitaus größerem Maße der Bund, die durch ihre Entscheidungen die Zuwanderung beeinflussen können auch für ihre finanziellen und sachlichen Folgen ihrer Entscheidungen - oder besser gesagt - für ihre unterbliebenen Entscheidungen einstehen. Auch nach dem Kompromiss bei der Neugestaltung des Asylrechts muss diese Forderung bestehen bleiben.

Um hier jedem Irrtum vorzubeugen, wir wenden uns entschieden gegen jede Form der Gewalt gegen Ausländer und den Rechts- und Linksra​dikalismus. Die Bedrohten sind mit allen Mitteln zu schützen. Die kriminellen Täter sind mit aller Schärfe zu verfolgen.

Auch die Aufwendungen für die Jugendhilfe sind explodiert. Mit 19,3 Mio. DM haben sie sich seit 1990 mehr als verdoppelt. Ein weiteres Paradebeispiel dafür, dass in Bonn Leistungsgesetze be​schlossen werden, deren Kosten nicht vom Gesetzgeber, sondern von den Kommunen aufgebracht werden müssen. 

Auch bei den freiwilligen sozialen Leistungen ist es notwendig, sie auf die Erforderlichkeit zu überprüfen. Überzogene Anforderun​gen müssen zurückgewiesen und dadurch freiwerdende Mittel sinnvol​ler verwendet werden. In manchen Einrichtungen hat sich eine Selbstbedienungsmentalität eingenistet, die früher schon nicht to​lerierbar war, heute aber alles andere als zeitgemäß ist. Ein Bei​spiel: Ich beziehe mich auf eine Pressemitteilung in der Rhein-Neckar-Zeitung vom vergangenen Samstag. Eine Einrichtung, die Werkstatt e. V. Heidelberg,  wendet rund 1 Million DM - weitgehend öffentliche Mittel - für 11 arbeitslose Jugendliche mit 4,5 Be​treuern mit entsprechender Einstufung auf. Bei einer solchen Relation ist notwendig, darauf hinzuweisen, dass die gleiche Auf​gabe mit wesentlich geringerem Personalaufwand bewältigt werden kann, und Zuwendungen solange einzustellen, bis der Wildwuchs ab​gebaut ist. Wenn nun die Reaktion der Einrichtung darin besteht, damit zu drohen, beim Wegfall von 32.500 DM Kreiszuschuss Jugendli​che, die aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammen, zu entlassen, ohne darüber nachzudenken, wie Kosten - insbesondere Personalkosten - eingespart werden können, dann kennzeichnet dies ihre soziale Ver​antwortung. Deshalb war es richtig, diese Mittel anderweitig ein​zusetzen, und zwar für die Tagesstätten für psychisch Kranke in Weinheim und Sinsheim. Wir müssen künftig bei den freiwilligen Zu​schüssen für soziale Einrichtungen und Projektgruppen die Anträge noch eingehender prüfen und einen sehr strengen Maßstab anlegen.

Bei den Alten- und Pflegeheimen ist der Rhein-Neckar-Kreis auf dem richtigen Weg. Die Heime in Weinheim und Schriesheim sind umge​baut, der Umbau und die Neukonzeption für das Heim in Sinsheim ist nahezu fertig. Einzig und allein das Altenheim Nußloch steht zur Sanierung an, wobei die Umbaukosten sich denjenigen eines Neubaues nähern. Hier müssen neue Überlegungen auch im Hinblick auf die ge​meindenahe Versorgung angestellt werden. Eine Kommunalisierung oder Privatisierung sollte ins Auge gefasst werden.

Der Krankenhausbedarfsplans III hat die bisherige gute Kranken​hauspolitik des  Rhein-Neckar-Kreises bestätigt. Die Aufhebung des Selbstkostenprinzips und die Deckelung des Budgets der Kreiskran​kenhäuser ab 1993 durch das geplante Gesundheitsstrukturgesetz werden zwangsläufig höhere Defizite verursachen, die der Kreis​haushalt ausgleichen muss. Die Alternative wäre ein Leistungsabbau, den wir nicht wünschen.

6. Künftige Verkehrsstruktur

Die Verkehrspolitik der 90er Jahre stellt uns vor neue Heraus​forderungen. Sowohl das Straßennetz als auch der öffentliche Per​sonennahverkehr sind in den Hauptverkehrs​zeiten überbelastet. Denn die Bewältigung der Verkehrs​nachfrage zur Er​haltung der Mobilität von Menschen und Gütern ist eine we​sentliche Voraussetzung für die wei​tere gute wirtschaftliche Entwicklung und die Erhaltung der Ar​beitsplätze. 

Zur Bewältigung des künftigen Ver​kehrsaufkommens müssen wir in ei​ner Dreifachstrategie

- Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung treffen,

- den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen und

- das Straßennetz den künftigen Anforderungen anpassen. 

6.1 Öffentlicher Personennahverkehr

Der öffentliche Personennahverkehr wird wohl eine wichtigsten Kreisaufgaben in der Zukunft. Die Beteili​gung des Kreises und sei​ner Gemeinden an den Aufwanddeckungsfehlbeträgen der Verkehrsun​ternehmen beläuft sich 1992 auf 10,1 Mil​lionen DM. Hinzu kommen 14 Millionen DM für die Schülerbeförde​rung, so dass der laufende Be​trieb beim ÖPNV mit 24 Millionen DM subventio​niert wird. Ein Pro​blem stellen die Zu​schüsse an die Gemeinden für die Auf​wanddeckungsfehlbeträge dar. Betrugen sie im Jahre 1990 noch 50 %, so sanken sie für die Jahre 1991 und 1992 auf 43 % ab. Für 1993 werden 29 % angenommen. Für 1993 soll​ten wir jedoch die Gesamtrech​nung abwarten, ob und in wel​chem Umfang tatsächlich Inve​stitionszuschüsse für Neubau​maßnahmen fällig werden und wie die Abrechnung mit den Un​ternehmen und der Schüler​beförderungskosten aussieht. Danach werden wir über die Zuschussquote entschei​den.

Beim öffentlichen Personennahverkehr zeichnen sich Entwicklungen ab, die unsere künftigen Haushalte belasten werden. Die notwendi​gen Entscheidungen müssen rechtzeitig getroffen werden.

1. Durch die Gründung des länderübergreifenden Verkehrsverbundes Rhein-Neckar wurde zunächst die bisherige Be​dienungsqualität ga​rantiert. Die Verträge laufen am 30.11.1994 aus. Die Defizite der Verkehrsunternehmen sind erheblich angestiegen. Erheblich höhere Forderungen der Verkehrsunternehmen sind bereits angekündigt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.

2. Nachdem die Realisierung einer Regionalbahn näher​gerückt ist, muss die Abdeckung der künftig entstehenden Verluste geregelt wer​den. Weitere Schritte müssen durch die Einrich​tung weiterer Regio​nalbahnlinien und Verbes​serungen bei den bestehenden Schienenver​bindungen erfolgen.

3. Die Bahnstrukturreform sieht vor, die regionalen Busgesell​schaften zu privatisieren und den Schienenpersonennahverkehr zu regionalisieren. Darin sehen wir eine Chance, den öffentlichen Personennah​verkehr zu verbessern, weil re​gionale Aufgaben regional besser gelöst werden. Dies gilt jedoch nur dann, wenn auch ein entsprechender finanzieller Ausgleich erfolgt.

4. Wir begrüßen die Absicht des Landes, ein ÖPNV-Gesetz zu erar​beiten. Wir sind bereit, zusätzliche Verantwortung in diesem Be​reich zu übernehmen. Aber es müssen konkrete Rahmenbedingen ge​setzt und klare Kompetenzabgrenzungen zwischen den öffentlichen Verantwortungsträgern durchgeführt werden. Ebenso sind finanzielle Ausgleichsleistungen für die Kreise notwendig, damit die anste​hende Regionalisierung des öffentlichen Nahverkehrs organisiert und finanziert werden kann.

6.2 Kreisstraßenbau

Den sparsam geplanten Investitionen im Straßenhaushalt mit 6,1 Mil​lionen DM stimmen wir zu. Künftig ist der Bau von Umge​hungs- und Entlastungsstraßen dringend notwendig. Deshalb begrüßen wir, dass die von uns beantragte Fortschreibung des Kreisstraßenver​kehrsplans erfolgt und den geänderten künftigen Anforderungen angepasst wird. Allerdings ist die regionale Zusammenarbeit auch beim Straßenbau notwendig. Ich denke beispielsweise an die B 37, B 535 und den Zubringer Nord im Bereich der Stadt Heidelberg und die Nordostumgehung Leimen.

7. Erfolgreiche Kreiskulturwoche

Wir begrüßen die Aktivitäten des Kreises auf den Sektoren bildende Kunst und Musik, der klassischen und des Rock und Pop. Wir haben je alle beim Kreisempfang in Schwetzingen gehört, wie hervorragend die Kreiskulturwoche bei Künstlern und Publikum ankommt. Es ist die direkteste Kunstförderung, die es geben kann. Die Junge Phil​harmonie hat sich einen guten Ruf erspielt. Bedeutsam sind die deutsch-französischen Aktivitäten, die 1993 und 1994 geplant sind, auch im Hinblick auf das Deutschlandbild im Ausland. 

8. Zustimmung zum Haushaltsplan 1993

Der Haushalt 1993 gleicht einer Gratwanderung. Doch Grate sind dazu da, begangen zu werden. Man muss schwindelfrei sein, dann wi​derfährt einem nichts beim Blick in die Abgründe. Man muss eine gute Mannschaft bilden, muss den Blick auf die Gipfelwelt genießen können, damit das Gipfelkreuz erreicht werden. Wir sind bereit, in dieser Mannschaft mitzuwirken.

Die CDU-Kreistagsfraktion stimmt dem Entwurf des Haus​haltsplanes und dem Stellenplan und den Wirtschaftsplänen der Kreiskrankenhäu​ser zu. Gleiches gilt für die Bürgschaftsübernahmen, die Baufrei​gaben und die Freiherr-von-Ul​nersche-Stiftung. 

Wir danken Ihnen, Herr Landrat, dem Kreiskämmerer, Herrn Er​hard, sowie allen Mitarbeitern Ihres Hauses, die an der Auf​stellung des Haushalts mitgewirkt ha​ben, für die aus​gezeichnete Vorlage.

Haushaltsrede 1994

War es in den letzten Jahren noch eine steife Brise, die uns ins Gesicht blies, so hat sich das Barometer mittlerweile auf Sturm eingestellt, der uns zum Kentern bringen könnte, wenn es nicht ge​lingt, das Steuer fest in der Hand zu halten. Die Zeit des Überflusses ist vorbei. Die finanziellen Lasten der deutschen Einheit, die sozialen Kosten des ungesteuerten Zuwande​rungsprozesses und die strukturelle und konjunkturelle Wirt​schaftskrise haben den finanziellen Spielraum der Kommunen schock​artig eingeschränkt.

Was uns die größten Sorgen bereitet, ist der Verschiebebahnhof im sozialen Bereich. Hier haben wir es mit sehr hohen Zuwachsraten zu tun. Auf den Rhein-Neckar-Kreis bezogen, reichte 1991 das Aufkom​men an Kreisumlage noch gut aus, die Nettobelastungen beim Sozial​haushalt von rund DM 126 Mio. abzudecken. Dies ist jedoch 1994 nicht möglich. Dem Aufkommen an  Kreisumlage von DM 144,1 Mio. stehen Sozialausgaben von 161,8 Mio. gegenüber.

Mit schöner Regelmäßigkeit hat der Bundesgesetzgeber durch Einspa​rungen bei der Ausbildungsförderung, dem Wohngeld, der Krankenver​sicherung Lasten zur Sozialhilfe verlagert. Die sozialen Pflichtaufgaben der Kreise haben mehr und mehr zugenommen. Die La​sten haben die Stadt- und Landkreise zu tragen. Und dafür tragen alle, ob CDU, SPD, FDP oder Grüne, die im Bund und in den Ländern Regierungen bilden, Verantwortung, denn ohne übereinstimmende Beschlussfassung im Bundestag und Bundesrat geht nichts mehr. Im Prinzip haben wir dadurch bereits seit Jahrzehnten eine Allpartei​enkoalition, die immer mehr Lasten von oben nach unten auf die Kommunen verlagert - eine ungute Entwicklung.

Sehr deutlich wird die Kostenexplosion beim LWV. Die Umlage stieg von 1992 bis 1994 um nahezu 30 % oder um 21 Mio. DM auf 98 Mio. DM. Nahezu alle Ausgaben des Landeswohlfahrtsverbands sind Pflichtausgaben, und zwar besonders für die Heimunterbringung. Ab​hilfe kann hier durch konsequente Umsetzung des Geriatriekonzeptes - wie im Rhein-Neckar-Kreis -, den weiteren Ausbau der ambulanten Dienste und die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung geleistet werden. Sonst könnte die Umlage an den Landeswohlfahrts​verband zu einem Moloch werden, das uns verschlingt.

Wobei wir bei einen weiterem traurigen Kapitel sind: Der dringend notwendigen Einführung der Pflegeversicherung, wie sie seit Jahr​zehnten von den Landkreisen gefordert wird. Hierdurch wird einer​seits den Betroffenen geholfen, und andererseits werden aber auch die Stadt- und Landkreise wirksam entlastet - der Rhein-Neckar-Kreis um 5,5 Mio. DM. Nachdem nunmehr der Bundestag das Gesetz verabschiedet hat, steht am kommenden Freitag nach den Beratungen im Vermittlungsausschuss die endgültige Entscheidung im Bundesrat an. Wir haben Verständnis dafür, dass wegen der Finanzierungsrege​lung der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen hat. Wir werden aber kein Verständnis dafür haben, wenn es bei einer für uns so wichtigen Entscheidung - aus welchen Gründen auch immer - zu keiner Einigung kommt und wir im Regen stehen bleiben. Die Glaubwürdigkeit der Politik steht auf dem Spiel. Bund und Länder sind in ihrer Verantwortung gegenüber den Kommunen gefordert. Für den Rhein-Neckar-Kreis geht es um den Haushaltsausgleich, der ohne rechtzeitigen Abschluss der Pflegeversicherung gefährdet ist.

Es bestehen jedoch auch Gefährdungen gesellschaftspolitischer Art. Partikularinteressen rangieren oft über dem Gemeinwohl. Viele reine Interessensgemeinschaften bezeichnen sich als Bürgerinitia​tiven, wobei es beim näheren Hinsehen nur darum geht, persönliche individuelle Interessen durchzusetzen. Es fehlt in vielen Berei​chen die Solidarität der Bürger. Diese Situation muss uns zu denken geben.

Hier bedarf es jedoch keiner Gesetze und Verordnungen.

Hier muss sich die Bewusstseinsbildung in unserem Staat grundlegend verändern.

Hier muss dem Anspruchsdenken einzelner zu Lasten der Gemeinschaft entgegengetreten werden.

Alle sind aufgerufen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. 

Die nunmehr von der Landesregierung beschlossene kostenneutrale Eingliederung der Gesundheitsämter, der Veterinärämter und weiter Aufgabenfelder der Ämter für Wasserwirtschaft und Bodenschutz in das Landratsamt ist ein richtiger Schritt in die richtige Rich​tung. Verwaltungswege werden besonders beim Bodenrecht und der Wasserwirtschaft verkürzt. Behördenentscheidungen erfolgen aus ei​ner Hand. Fach- und Rechtsbehörde sind unter einem Dach. Diese Re​form dient einer schlankeren Verwaltung.

Nunmehr zu einem zentralen Problem. Wir haben vor uns ein Haus​haltsvolumen von knapp 860 Mio. DM. Davon sind 97 - 98% Pflichtaufgaben. Die Investitionsrate liegt beim Haushaltsent​wurf 1994 unter den Tilgungen. Die Bauausgaben sind auf ein Min​destmaß geschrumpft. Nahezu alle Mittel sind festgelegt. Ein Ge​staltungsspielraum für die kommunale Selbstverwaltung besteht nicht mehr. Ein beklagenswerter Zustand. Was ist zu tun? Hilfe vom Bund und den Ländern ist nicht zu erwarten. Eigene Finanzquellen stehen kaum zur Verfügung. Die Leistungsfähigkeit und die Belast​barkeit der Gemeinden sind eng begrenzt. Wichtig ist jetzt ein re​alistisches Krisenmanagement unter der Devise kürzen, strecken, streichen, was aber die planvolle Entwicklung des Kreises nicht außer acht lassen kann und darf.

Die direkte Verschuldung des Kreises nimmt zwar nicht zu, jedoch steigt die Verschuldung bei der AVR 1994 um voraussichtlich 14 Mio. DM.

Die Investitionstätigkeit des Rhein-Neckar-Kreises im Vermögens​haushalt ist mehr als bescheiden. Wesentliche Investitionen müssen entweder durch eigene Gesellschaften oder Dritte finanziert wer​den.

- Dies gilt für die AVR, die 17 Mio. DM insbesondere für die Erweiterung der Deponie Sinsheim aufbringt.

- Kostengünstig über Investorenmodelle werden das Verwal​tungsgebäudes der AVR, das Verwaltungsgebäude in Wiesloch und die Geriatrieeinrichtung in Hockenheim mit einem Investitionsvolumen von über 60 Millionen DM finanziert.

- Die notwendigen Baumaßnahmen der Kreiskrankenhäuser, insbeson​dere in Sinsheim, in Höhe von 8 Mio. DM werden durch die Wirt​schaftspläne der Kreiskrankenhäuser und Investitionszuschüsse des Kreishaushaltes finanziert.

Für diese von uns gewählten Investitionsformen gibt es derzeit keine realistische Alternative. Jedoch werden die entstehenden Folgekosten entweder durch kostendeckende Gebühren und Pflegesätze oder wie beim Verwaltungsgebäude in Wiesloch über den Kreishaus​halt abgedeckt werden müssen. Sie schränken somit unseren Hand​lungsspielraum weiter ein.

Wie ein roter Faden ziehe sich die Kürzungen im Bau- und Unter​haltungsaufwand durch den Haushalt. Er wurde von 5,7 Mio. DM im Haushalt 1993 auf 4,4 Mio. DM im Haushalt 1994 zurückgefahren. Notwendige Instandsetzungskosten werden hinausgeschoben. Eine richtige Entscheidung, jedoch werden die Kosten in den Folgejahren verstärkt anfallen, so dass sie keine Kürzungen, sondern vielmehr Verlagerungen in künftige Haushalte darstellen.

Mit den beruflichen Schulen betreibt der Kreis Strukturpolitik. Strukturschwache Kreisbereiche mit niedrigen Schülerzahlen werden durch unsere Kreisschulen gestärkt. Dies erfordert zusätzliche Mittel. Bei den Schulen wurde ebenfalls gekürzt, wobei wir die Kürzungen bei den Lehr- und Lernmittel kritisch beurteilen, denn - wie die Verwaltung selbst in den Erläuterungen schreibt - der Kreis trägt mit Millionenaufwendungen dem Wandel und Fortschritt bei der Ausbildung und bei der Ausstattung der Schulen zur Mikro​elektronik und Datenverarbeitung Rechnung. Eine Mittelbereitstel​lung, die im Interesse der Zukunftssicherung und der Gewährlei​stung optimaler Ausbildungschancen gerechtfertigt sind. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Das duale System bei den Berufsschulen mit der Ausbildung zum Facharbeiter war und ist ein Garant für die internationale Wettbe​werbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Hier dürfen nur solche Einspa​rungen erfolgen, die diese Zielsetzung nicht gefährden. Sonst könnten wir am falschen Ende sparen.

Ein besonderes Kapitel sind die Belastungen durch die Kreiskran​kenhäuser, die im Grundsatz kostendeckend zu führen sind. Das Ge​sundheitsstrukturgesetz hat die Krankenhausdefizite auf das kommu​nale Gleis geschoben. Ein weiterer Fall der Lastenverteilung von oben nach unten. Die Deckeljung des Budgets bringt Defizite. Die ausgleichspflichtigen Verluste haben sich auf 4 Mio. summiert, die 1994 abzudecken sind - mehr als 1/2 Punkt Kreisumlage. Hierzu kom​men noch die Belastungen des Krankenhausamtes von rd. 1/2 Mio. DM, die direkt vom Kreishaushalt getragen werden. Und in der mittel​fristigen Finanzplanung bis 1997 sind jährliche Zuschüsse zur Ab​deckung der Defizite von 2,4 Mio. DM vorgesehen.

Wir anerkennen, sehr geehrter Herr Landrat, Ihre Bemühungen, die Defizite zu begrenzen. Kreistag, Krankenhausausschüsse und Verwal​tung sind aufgefordert, dafür zu sorgen, dass das Krankenhauswesen kein Fas ohne Boden wird.

Ein integriertes Verkehrswesen ist im Rhein-Neckar-Raum dringend geboten.

Dazu ist sowohl der Ausbau des ÖPNV als auch des Straßennetzes notwendig.

Dazu muss auch der Rhein-Neckar-Kreis seinen Beitrag leisten.

Der Straßenhaushalt weist ein Volumen von 6,9 Mio. DM auf. Die Fi​nanzierung erfolgt zu 100 % über Landesmittel. Eigene Kreismittel werden im Gegensatz den Vorjahren, in denen über zwei Mio. DM aus anderen Haushaltsmitteln finanziert wurden, nicht zur Verfügung gestellt. Dies können wir uns nur deshalb leisten, weil wir in den vergangenen Jahren unser Kreisstraßennetz in einen guten Zustand versetzt haben. Schwerpunkt ist die 1. Rate in Höhe von 1 Mio. DM für den Bau des Tunnels zur Entlastung der Ortsdurchfahrt Neckar​gemünd; eine Maßnahme, die wir voll unterstützen.

Der Haushalt öffentlicher Personennahverkehr/Schülerbeförderung hat mit knapp 26 Mio. DM die vierfache Höhe wie der Straßenhaus​halt. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf 4 Mio. DM. Nach den vor​läufigen Berechnungen sollen die Gemeinden Zuschüsse zu den Auf​wandsdeckungsfehlbeträgen in Höhe von 27 % anstelle von bisher 43 % erhalten. Hier werden wir - wie in den vergangenen Jahren - die Abrechnung abwarten. Unsere Fraktion strebt eine höhere Zuschussquote an, falls dies ohne Umlageerhöhung machbar ist.

Sorgen bereitet uns jedoch die weitere Entwicklung beim ÖPNV. Die Bahnstrukturreform ist angekündigt. Nachdem die öffentlichen Bah​nen gegen den Prellbock der Defizite gerammt sind, dürfen die Kommunen nicht in die gleiche Situation gebracht werden. Die Bahn​strukturreform wird zwischen Bund und Ländern kostenneutral erfol​gen. Eine faire Regelung ist auch zwischen dem Land und den Krei​sen durch das geplante ÖPNV - Gesetz notwendig. Sollten die erfor​derlichen Mittel nicht gewährt werden, ist die bisherige Bedie​nungsqualität gefährdet.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die Forderungen von OEG, HSB, SWEG und der anderen Verkehrsunternehmen ab dem 30.11.1994; denn ab diesem Zeitpunkt laufen die bisherigen Verträge aus. Weit höhere Forderungen als bisher sind angekündigt. Hier gilt es, standfest zu bleiben und die Regelungen des ÖPNV-Gesetzes abzuwar​ten.

Auch bei der Verkehrspolitik sind die Grenzen der Finanzierbarkeit zu sehen. Solange die Mittel aus dem GVFG mit einen Zuschuss von rund 80 % bzw. 85 % noch fließen, sind die Investitionsmaßnahmen beim ÖPNV und beim Straßenbau noch finanzierbar. Sollten diese Zu​schüsse wesentlich gekürzt werden, läuft bei der Verkehrspolitik nur noch wenig.

Die Abfallwirtschaft mit 152 Mio. DM nimmt einen immer größeren Posten ein. Infolge der gestiegenen Kosten müssen die Gebühren kräftig erhöht werden. Wir müssen uns angesichts der Gebührenhöhe fragen, ob die geforderten hohen Umweltstandards, die landauf landab gefordert werden, noch bezahlbar sind, ob der immer größere Bür​gerservice, die getrennten Sammlungen von Problemmüll oder Elektroschrott noch ausgeweitet werden können und ob wir nicht die Grenzen der Zumutbarkeit überschreiten. Trotzdem müssen wir mit weiteren Gebührensteigerungen rechnen. Die Erweiterung der Deponie Sinsheim, der Bau des 4. Kessels der Müllverbrennungs​anlage Mannheim und der Ausbau der Kompostierungsanlage in Heidel​berg verursachen Kosten von über 800 Millionen DM, die über Gebüh​ren finanziert werden müssen.

Nun zum Thema "streichen".

Bereits bei den Haushaltsberatungen 1993 haben wir uns für die Verlagerung der Zuschüsse für die Erwachsenenbildung auf die Ge​meinden ausgesprochen. Die Gründe dafür gelten nach wie vor.

Erstens haben die Träger der Erwachsenenbildung Einfluss auf die Programmgestaltung und die Kosten. Der Rhein-Neckar-Kreis als rei​ner Zuschussgeber hat dies nicht. Finanzverantwortung und Aufgaben​verantwortung sollten in einer Hand sein.

Zweitens sind bei den Volkshochschulen Einsparungsmöglich​keiten ohne wesentliche Ein​schränkung des Kernangebots vorhanden. 

Drittens betrugen die Zuschüsse nur -,50 DM je Einwohner. Von fi​nanziell relevanter Bedeutung sind sie nicht.

Viertens sind die Volkshoch​schulen flächendeckend eingerichtet, so dass die Mittelverteilung keine Ausgleichsfunktion des Kreises be​deutet.

Mit der Frage von Kürzungen von laufenden Zuschüssen im ehrenamt​lichen und sozialen Bereich haben wir uns in der Fraktion beschäf​tigt. Wir sind der Auffassung, dass diese Zuschüsse bleiben müssen, weil das ehrenamtliche Element im sozialen Bereich, beim Sport und der Kultur gefördert werden muss. Es nimmt eine wichtige gesell​schaftspolitische Rolle ein, übernimmt öffentliche Aufgaben und spart uns zumindest den Teil der Lasten, der für die Erfüllung dieser öffentlichen Ausgaben zusätzlich anfallen würde.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf ist es gelungen, die Krei​sumlage bei 19,5 Punkten stabil zu halten, wobei wir jedoch die Risiken kennen, die im sozialen Bereich, bei der Pflegeversiche​rung, beim öffentlichen Personennahverkehr und beim Aufkommen der Grunderwerbssteuer liegen. Der Haushaltsentwurf ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten.

Wenn wir jedoch einen Blick auf die mittelfristige Finanzplanung ab 1995 werfen, wird uns vorgerechnet, dass die Kreisumlage um zwei Punkte erhöht werden muss, damit der Kreis nicht auf Grund läuft und eine einigermaßen vorstellbare Finanzierung der Kreisaufgaben gewährleistet werden kann. Das Jahr 1995 stellt das finanzielle Schicksalsjahr der Kommunen im ganzen dar. Der neue Länderfinanz​ausgleich mit erheblichen Umschichtungen zugunsten der neuen Bun​desländer tritt in Kraft. Die Einnahmen der Gemeinden und der Kreise werden zurückgehen. Es wird in den Haushalten ab 1995 dar​auf ankommen, zu einem fairen Interessenausgleich zwischen Aufga​benerfüllung des Kreises und Belastbarkeit seiner Gemeinden zu kommen.

Das ist uns bisher gelungen.

Es wird uns auch künftig gelingen.

Den Haushaltsplan 1994 nehmen wir zum Anlass, den Fraktionen der SPD, der FWV, den Grünen und der FDP für die gute Zusammenarbeit in der nunmehr zu Ende gehenden Amtsperiode zu danken. 

Wir danken Ihnen, Herr Landrat, dem Kreiskämmerer, Herrn Ehrhard, sowie allen Mitarbeitern Ihres Hauses, die an der Auf​stellung des Haushalts 1994 mitgewirkt ha​ben, für die aus​gezeichnete Vorlage.

Wir stimmen dem Kreishaushalt 1994 zu, obwohl unser Gestaltungs​spielraum immer enger wird und immer weniger Selbstverwaltung er​folgen kann.

Wir stimmen ihm zu, weil er auch in schwierigen Zeiten die Aufga​benerfüllung des Kreises gewährleistet.

Wir stimmen ihm zu, weil er die Interessen des Kreises mit der Leistungsfähigkeit der Gemeinden in Einklang bringt.

Haushaltsrede 1995

Der amerikanische Präsident Abraham Lincoln richtete 1860 folgende Botschaft an den Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika:

"Ihr könnt nicht:

Wohlstand schaffen, wenn ihr das Sparen entmutigt.

Den Schwachen stärken, indem ihr den Arbeitgeber vernichtet.

Die Mitmenschlichkeit fördern, wenn ihr den Klassenkampf schürt.

Den Armen helfen, wenn ihr den Wohlstand zerstört.

Schwierigkeiten umgehen, indem ihr mehr ausgebt als einnehmt.

Charakter und Willen festigen, wenn ihr Initiative und Selbstän​digkeit lähmt.

Den Menschen immerzu beistehen und für sie tun, was sie selber tun könnten."

Eine Botschaft, die sicherlich auch heute an unsere Parlamente ge​richtet werden könnte und die unsere heutige Situation erstaunlich gut beschreibt.

Kommunale Selbstverwaltung erfordert ausreichende Finanzen

Die kommunale Selbstverwaltung bildet die Grundlage für das poli​tische System der Bundesrepublik Deutschland. Sie kann aber nur dann mit Leben erfüllt werden, wenn ausreichende finanzielle Mit​tel bereitstehen, damit Gemeinden und Kreise eigenverantwortlich ihre Aufgaben erfüllen können.

Die CDU-Kreistagsfraktion hat deshalb dem Bundeskanzler und dem Ministerpräsidenten sowie den Finanzministern und den Wahlkreisab​geordneten in Bund und Land Forderungen übermittelt, wobei wir uns auch einen Teil der Forderungen des Deutschen Landkreistages zu eigen machen:

1. Der Rhein-Neckar-Kreis hat 1995 ein Haus​haltsvolumen von über 812 Millionen DM. Damit bestreiten wir zu 97 - 98 % Pflichtaufga​ben. Die Investitionsrate reicht gerade aus, um die ordentliche Schuldentilgung zu finanzieren. Die Kosten für die Sozial- und Ju​gendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis haben sich seit 1987 innerhalb von 8 Jahren mehr als verdoppelt. Die Kreisumlage reicht - trotz einer geplanten Erhöhung um 1,5 Punkte auf ihrem bisher höchsten Stand - mit 161 Millionen DM nicht mehr aus, um den Netto-Aufwand der So​zial- und Jugendhilfe von nahezu 170 Millionen DM zu finanzieren. Die Bauausgaben sind auf ein Min​destmaß geschrumpft, Freiwillig​keitsleistungen im Rahmen der Ausgleichsfunktion praktisch nicht mehr vorhanden. Ein Ge​staltungsspielraum für die kommunale Selbst​verwaltung besteht nicht mehr. Ein beklagenswerter Zustand.

2. Die Kreise können so das gegenwärtige Niveau der öffentlichen Aufgabenverteilung insbesondere im sozialen Bereich nicht mehr fi​nanzieren. Die erhöhten Kreisumlagesätze engen den Handlungsspiel​raum unserer Gemeinden in finanziell schwierigen Zeiten kaum ver​tretbar ein. 

3. Wir brauchen deshalb eine neue Abgrenzung zwischen der Selbst​verantwortung des einzelnen und den öffentlichen Aufgaben, die durchaus auf ein Mindestmaß zurückzuführen wären, besonders was Regelungshäufigkeit und Regelungsdichte angeht. Die Selbstverant​wortung der Kreise und der Gemeinden muss gestärkt werden. Derzeit bestimmen die Gesetzgeber im Bund und im Land die Aufgaben der Kreise. Gesetzesausformende Normen und Standards verengen nicht nur den kommunalen Gestaltungsspielraum, sondern beeinträchtigen auch die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung. Die Kreise und Gemeinden müssen grundsätzlich über die Art und Weise und die Intensität der Aufgaben entscheiden, die ihnen zuge​wiesen sind. Denn genau das stärkt die Eigenverantwortung der kom​munalen Selbstverwaltung, ihre politische Funktion und ihre Inte​grationskraft.

4. Ohne Moos - nichts los. Dieser Sponti-Spruch bringt es auf den Punkt. Wir brauchen eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kreise, die im Zuge einer kommunalen Finanzstrukturreform herbei​geführt werden muss. Die finanzielle Grundausstattung der Kreise durch die Beteiligung an einer Wachstumssteuer ist ebenso dringend notwendig, wie die Finanzierung des öffentlichen Personennahver​kehrs über eine direkte Beteiligung der Kreise an der Mineralöl​steuer. Diese gebotene aufgabengerechte Steuerertragsbeteiligung der Kreise ist zügig zu schaffen, damit eine Rückführung oder zu​mindest eine Stabilisierung der Kreisumlagesätze erreicht werden kann.

Aufgabenbezogene Budgetierung

Neben diesen Forderungen an Bund und Land sind auch wir gehalten, unsere Verwaltungsorganisation auf neue eigenverantwortliche ef​fektivere Strukturen umzustellen. Ein viel zitiertes Schlagwort ist die "aufgabenbezogene Budgetierung" und die "dezentrale Ressourcenverantwortung". Dieses Steuerungsmodell geht von folgenden Voraussetzungen aus:

- Aufbau einer unternehmensähnlichen, dezentralen Führungs- und Organisationsstruktur;

- klare Verantwortungsabgrenzung zwischen Politik und Verwaltung;

- dezentrale finanzielle Gesamtverantwortung im Fachbereich und zentraler Steuerung und Kontrolle

- Aktivierung der neuen Struktur durch Wettbewerb

In Konkurrenz dazu stehen Organisationsprivatisierungen auf der Kreisebene, die potentiell mit Gefahren für die kommunale Selbst​verwaltung verbunden sind. Statt Fluchtbewegungen in die Privati​sierung zu fördern, ist für die aufgabenbezogene Budgetierung ein sachangemessenes öffentliches Recht zu schaffen. Beim Haushalts​recht, Dienstrecht, Personalvertretungsrecht, Kommunalverfassungs​recht und Beauftragtenwesen soll es Regelungen geben, die das Grundkorsett erhalten, aber die gebotene Flexibilität ermöglichen.

Wir sind bereit, diesen Weg mit der Kreisverwaltung zu gehen. Die politische Entscheidung über die Ziele der Kreispolitik müssen beim Kreistag verbleiben. Das "Wie" der Aufgabenerfüllung ist Sa​che der Verwaltung. Wunder erwarten wir nicht, zumal auch in ein​zelnen Bereichen, wie bei der Sozial- und Jugendhilfe, kaum Ge​staltungsspielraum besteht. Wir erwarten jedoch eine Verbesserung der Aufgabenerfüllung bei knapper werdenden Finanzen und die Bei​behaltung der Qualität des Dienstleistungsbetriebs "Landratsamt" für unsere Kunden, für unsere Bürgerinnen und Bürger.

Dazu ist eine Zusammenarbeit zwischen Kreistag und Kreisverwaltung notwendig.

Dazu sind wir auf die Mitarbeit unserer Bediensteten dringend an​gewiesen.

Und zu dieser Zusammenarbeit sind wir bereit, zumal wir bereits bei vorgegebenen Budgets bei der Geriatrie GmbH und den Kreiskran​kenhäusern bisher gute Erfahrungen gesammelt haben.

Höhe der Kreisumlage

Nach dem vorliegenden Kompromissvorschlag des Verwaltungs- und Finanzausschusses ist eine Erhöhung der Krei​sumlage um 1,5 auf 21,0 Punkte vorgesehen. Daraus resultiert eine erhebliche Belastung für die Kreisgemeinden bei rückläufigen Fi​nanzzuweisungen des Landes. Die Investitionsrate erreicht trotz Erhöhung der Kreisumlage nicht ganz den Mindestbetrag. Der Kreis​haushalt liegt an der Grenze der Genehmigungsfähigkeit, weil die Mindestrücklage um 2 Millionen DM hinter dem vorgeschriebenen Min​destbestand zurückbleibt.

Die Reduzierung gegenüber im Haushaltsentwurf ursprünglich vorgeschlagen 22 Punkten war nur möglich,

- weil die Umlage an den Landeswohlfahrtsverband um 2,5 Millionen DM zurückging,

- weil die durch das Hochwasser angefallenen außerordentlichen Aufwendungen bei der Abfallwirtschaft auf drei Jahre verteilt wer​den,

- weil die Zuschussquote beim ÖPNV von 50 auf 40 % gesenkt wurde,

- weil Kürzungen der Leistungen für die Sozialstationen um 200.000 erfolgten und 

- weil die Entlastungswirkung der Pflegeversicherung auf den Kreishaushalt und die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer nach dem "Prinzip Hoffnung" sehr optimistisch geplant wurde.

Mit diesen Entscheidungen verlagern wir Kosten in einer Größenord​nung von 3,3 Millionen DM auf künftige Haushaltsjahre.

In unserer Fraktion wurde lange darüber diskutiert, ob nicht eine Erhöhung um 2 auf 21,5 Punkte die bessere Alternative wäre. Wir haben uns im Ergebnis für 21 Punkte aus folgenden Gründen ausge​sprochen:

1. Die Belastungen der Städte und Gemeinden durch den Solidarbei​trag für die Deutsche Einheit, zu dem wir voll und ganz stehen, erreichen im Jahre 1995 ihren Kumulationspunkt. Deshalb müssen wir die zusätzlichen Belastungen möglichst gering halten. Der Hebesatz von 21 Punkten gewährleistet die Aufgabenerfüllung des Kreises und bringt und die Interessen des Kreises mit der Leistungsfähigkeit der Gemeinden in Einklang.

2. Bisher wurden die Aufwanddeckungsfehlbeträge der Gemeinden beim öffentlichen Personennahverkehr mit einer Zuschussquote zwischen 25 und 50 % bezuschusst. Eine vorläufige Festschreibung der Zuschussquote von 40 % gegenüber den vorgeschlagenen 50 % verändert die Bedienungsqualität nicht. Außerdem wird das ÖPNV-Gesetz des Landes voraussichtlich erst ab dem 1. Januar 1996 in Kraft treten. Dar​über aber später mehr.

3. Durch die Einführung der Pflegeversicherung werden die Sozial​stationen ab 1. April 1995 wirksam entlastet. Weitere Leistungen werden abrechnungsfähig. Deshalb ist es gerechtfertigt, ab diesem Zeitpunkt nur noch Leistungen bei den Sozialstationen zu bezu​schussen, die nicht abgerechnet werden könnten. Deshalb ist eine Reduzierung der Zuschüsse um 200.000 DM gerechtfertigt.

4. Streichungen im Schuletat sind nicht erfolgt.

5. Die Kreditaufnahme wird durch diese Maßnahmen nicht erhöht.

Wir müssen uns allerdings darüber im klaren sein, dass ab 1996 eine weitere Erhöhung der Kreisumlage unumgänglich sein dürfte.

Mit einer Kreisumlage von 21,0 Punkte im Jahre 1995 liegen wir im Regierungsbezirk Karlsruhe im Vergleich zu anderen Kreisen an drittletzter Stelle und im Vergleich zu allen Kreisen des Landes Baden-Württem​berg weit unter dem Landesdurchschnitt von 26,12 Punkten.

Wir erwarten allerdings, dass mit der aufgabenbezogenen Budgetie​rung und weiteren Sparmaßnahmen künftige Umlageerhöhungen in Gren​zen gehalten werden können. 

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Eine mo​derne sowohl auf umweltfreund​liche Ver​kehrsabwicklung als auch auf die notwen​dige Mo​bilität ausgerich​tete Verkehrspoli​tik ist erforder​lich, damit das Verkehrs​wesen im Rhein-Neckar-Raum seine wirt​schaftliche und gesellschaftspoliti​sche Aufgabe erfüllen kann.

Im Verdichtungsraum ist ein weiterer Ausbau des ÖPNV mit einem attrakti​ven, pünktlichen, schnellen und preiswerten An​gebot not​wendig. Viele Bürger sollen vom Individualver​kehr auf den ÖPNV um​steigen. Gleichzeitig ist der Bau von Entlastungs​straßen wichtig, um stark belastete Kernbe​reiche unse​rer Gemeinden und Städte von Durchgangsverkehr zu befreien.

Im ländlichen Raum ist eine Grundversorgung und der Ausbau des bis​herigen Bedie​nungsangebots beim ÖPNV und die Bereitstellung ei​nes Straßennetzes für den Individualver​kehr und den öf​fentlichen Perso​nennahverkehr notwendig.

Dazu muss auch der Rhein-Neckar-Kreis beitragen. Der Kreishaushalt sieht für den Kreisstraßenbau Mittel in Höhe von insgesamt 6,82 und für den öffentlichen Personennahverkehr ein​schließlich Schü​lerbeförderung von 30,0 Millionen DM vor - somit mehr als das vierfache.

Der öffentliche Personennahverkehr ist deshalb eine der wichtig​sten Zukunftsaufgaben des Rhein-Neckar-Kreises. Hier gilt es, Zei​chen zu setzen. 

Während der Straßenhaushalt mit Ausnahme des Bau der Umgehung Neckargemünd sich auf das notwendigste beschränkt, ist beim ÖPNV-Haushalt ein wesentlich erhöhter Zuschuss vorgesehen.

Der Entwurf des ÖPNV-Gesetzes des Landes sieht zwar den Kreis als Träger dieser Aufgabe vor, lässt es jedoch auch zu, dass die  Ge​meinden selbst die Aufgabe vornehmen. Die Übertragung dieser Auf​gabe auf die Kreise ist nicht als Pflichtaufgabe, sondern als freiwillige Aufgabe vorgesehen. Eine nur halbherzige Lösung, denn wäre es eine Pflichtaufgabe, so müsste das Land die entstehenden Aufwendungen den Kreisen ersetzen, wobei wir die Finanzierungspro​bleme des Landes nicht außer acht lassen dürfen.

Wir müssen diese Aufgabe somit aus eigenen Mitteln finanzieren.

Der Vorschlag, künftig 50 % der Aufwanddeckungsfehlbeträge durch Kreiszuschüsse an die Gemeinden zu übernehmen, trägt zu einer sachgerechten Kostenaufteilung bei. Sie berücksichtigt einerseits die für die jeweilige Gemeinde spezifische Bedienungsqualität, an​dererseits sind auch die Ausgleichsfunktion des Kreises und die Zu​ordnung des ÖPNV als freiwillige Kreisaufgabe hinreichend berück​sichtigt.

Dieser Finanzierungsbeitrag ist allerdings abhängig von der Höhe der Kreisumlage und wäre bei einer Erhöhung auf 21,5 Punkte ge​rechtfertigt. Da jedoch die Umlage voraussichtlich nur auf 21 Punkte erhöht wird, sind in diesem Jahr Abstriche notwendig.

Die für 1995 anvisierte Zuschussquote von 40 % der Aufwanddeckungs​fehlbeträge der Gemeinden wird sich nicht negativ auf den ÖPNV in unserer Region auswirken, 

- weil erst ab dem 1. Januar 1996 das ÖPNV-Gesetz des Landes in Kraft treten wird,

- weil das Bestellprinzip noch nicht eingeführt ist und

- weil die Neustrukturierung der Organisation beim ÖPNV in unserer Region in diesem Jahr diskutiert und frühestens ab 1. Januar 1996 umgesetzt werden kann.

Für den Zeitraum ab 1996 streben wir eine Zuschussquote von 50 % an.

Ein Wort noch zum Bestellprinzip. Es muss beim Kreis angesiedelt sein, der ja die Koordinierungsfunktion hat, nicht jedoch bei den Gemeinden oder dem Zweckverband Nahverkehr Rhein-Neckar.

Auswirkungen des Gesundheitsstrukturgesetzes 

Das Gesundheitsstrukturgesetz ist eine Herausforderung an den Krankenhausträger. Ziele des Gesetzes sind mehr Transparenz im Ge​sundheitswesen, Qualitätssicherung in der Medizin, Begrenzung der Gesundheitskosten, eine verbesserte Leistungs- und Kostentranspa​renz und eine verstärkte Kostenkontrolle.

Zunächst wurden die Budgets der Krankenhäuser gedeckelt. Steige​rungen sind nur noch im Rahmen der Beitragsentwicklung der Kran​kenkassen möglich. Das bisherige Abrechnungssystem sieht die Ab​rechnung nach Tagessätzen vor. Ab 1996 wird nach Einzelfällen und einzelnen Lei​stungen abgerechnet. Diese im Vergleich zur Vergan​genheit geänderten Rahmenbedin​gungen stellen hohe Anforderungen an die Krankenhäuser und fordern insbesondere einen optimalen Ablauf des Krankenhausbe​triebes. Dazu zählen auch neue Behand​lungsformen, die in den Krankenhäusern schon eingeführt sind oder werden, wie ambulante Operationen ohne vollstationäre Unterbringung.

Künftig müssen sich auch die Kreiskrankenhäuser der Konkurrenz stellen. Dies wird sich zwangsläufig auf die Rechtsform und Füh​rungsstruktur auswirken, damit die Defizite nicht weiter anstei​gen. Denn 1995 ist eine Defizitabdeckung von 2 Millionen DM vorge​sehen, während es nach der Jahresrechnung 1993 nur 981.000 DM wa​ren.

In den nächsten Monaten ist zu entscheiden, wie die Änderungen der Führungsstruktur erfolgen und ob der Eigenbetrieb oder die Grün​dung einer GmbH die richtige künftige Rechtsform ist. Die CDU-Kreistagsfrak​tion wird sich dieser Frage stellen, im Januar ein Gespräch mit den leitenden Ärzten, den Verwaltungs- und Pflege​dienstleitern, den Personalratsvorsitzenden der Kreiskrankenhäu​ser, der Kreispflegeheime und der Geriatrie GmbH sowie der ÖTV führen danach ihre Haltung festlegen.

Fördermaßnahmen

Die Fördermaßnahmen belaufen sich im Verwaltungshaushalt auf 5,7 und im Vermögenshaushalt auf 819.000 DM, wobei es sich bei den Fördermaßnahmen zu einem erheblichen Teil um Quasi-Pflichtaufga​ben, weil bei den Erziehungsberatungsstellen, handelt. Diese För​dermaßnahmen wollen wir im Grundsatz beibehalten, wir streben je​doch Veränderungen an.

1. Die Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbandes für die Erziehungs​beratungsstellen laufen 1996 aus. Wir stellen den Antrag, recht​zeitig Überlegungen anzustellen, wie ab 1997 die Bezuschussung durch den Kreis erfolgt und ob strukturelle Änderungen notwendig sind.

2. Bei der Sportförderung gibt es für Investitionszuschüsse keine besonderen Richtlinien. Härtefälle benötigen jedoch auch künftig durch den Kreis im Rahmen der Ausgleichsfunktion einer Zuschussmöglichkeit. Wir sind der Meinung, dass dafür künftig ein Betrag von 50.000 - 100.000 DM jährlich zur Verfügung gestellt werden muss. Es wäre dabei zu überlegen, dass künftig für die Verteilung dieser Mittel die Sportkreise - wie bei der Förderung der ambulanten Hil​fen, der Sportjugend und des Kreisjugendrings - einen Verteilungs​vorschlag vorlegen sollten, über den der Schul- und Kulturausschuss nach Vorberatung im Sportausschuss entscheiden sollte. Richtlinien dafür sollten gemeinsam mit dem Sportausschuss erarbeitet werden. Eine weitere Förderung über die allgemeinen Richtlinien des Krei​ses würde jedoch entfallen.

Eingliederung der unteren Sonderbehörden

Die Eingliederung eines Teils der Ämter für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, des Gesundheitsamtes und des Veterinäramtes ist be​schlossen. Ab 1. Juli 1995 wird der Kreis zuständig. Die Zu​sammenführung des technischen Sachverstandes der Sonderbehörden mit der Verwaltungskompetenz der Landratsämter ist für eine funk​tionierende Verwaltung nicht nur sinnvoll, sondern im Interesse zügiger und effizienter Verfahrensabläufe geboten. Deshalb begrü​ßen wir diese Entscheidung des Landtags. Im Gesetzentwurf sind 6,6 Millionen DM für die Abgeltung der Kosten in gleicher Höhe vorge​sehen. Wir werden künftig darauf achten, dass für den Rhein-Neckar-Kreis darauf keine zusätzliche Belastung erfolgt.

Zustimmung zum Haushalt 1995

Wir danken Ihnen, Herr Landrat, dem Kreiskämmerer, Herrn Ehrhard, sowie allen Mitarbeitern Ihres Hauses, die an der Auf​stellung des Haushalts 1995 mitgewirkt ha​ben, für die gute und informative Vor​lage.

Die CDU sagt ja zum Kreishaushalt 1995, obwohl er eine wesentliche Erhöhung der Kreisumlage vorsieht.

Die CDU sagt ja, weil mit der aufgabenbezogenen Budgetierung und der dezentralen Ressourcenverantwortung neue Steuerungs- und Kon​trollinstrumente eingeführt werden.

Die CDU sagt ja, weil der Haushalt 1995 in schwierigen Zeiten die Aufga​benerfüllung des Kreises gewährleistet und die Interessen des Kreises mit der Leistungsfähigkeit der Gemeinden in Einklang bringt.

Haushaltsrede 1996

Im Vorfeld der Haushaltsrede habe ich mir überlegt, wielange ich sprechen soll.

Wenn ich nur über den Handlungsspielraum des Kreishaushaltes 1996 reden würde, müsste ich meine Rede hiermit beenden.

Würde ich jedoch über die auf den Kreis von Bund und Land verlagerten Aufgaben ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich, über das Auseinanderklaffen von Aufgabenverantwortung und finanzieller Ausstattung referieren, würde meine Redezeit nicht Minuten, sondern Stunden in Anspruch nehmen.

Deshalb beginne ich mit dem, was unser Kreis bisher erreicht hat. Nach einer Auswertung des Magazins "Focus" liegt der Rhein-Neckar-Kreis mit seinen Gemeinden bei 543 überprüften Stadt- und Landkreisen hinsichtlich Umwelt, Wohlstand, Kultur, Sicherheit, Versorgung und Gesundheit an 12. Stelle, übrigens zwei Plätze vor dem Stadtkreis Heidelberg. Der Rhein-Neckar-Kreis hat dazu durch ein vorbildliches dezentrales Berufsschulwesen, eine gute Krankenhausversorgung, gut geführte Alten- und Pflegeheime, zukunftsorientierte geriatrische Einrichtungen und beim Verkehrswesen beitragen.

Wir stehen jedoch vor neuen Herausforderungen, Herausforderungen, wobei die erste vergleichbar mit einer der sieben Plagen im Alten Testament ist.

1. Herausforderung: Solide Finanzen

Die größte Herausforderung ist weiterhin eine solide Finanzpolitik. Hier bläst uns der Wind ins Gesicht.

Bundesweit - wenn auch örtlich und regional differenziert - hat sich die Finanzlage der Kreise, Städte und Gemeinden dramatisch verschlechtert. Ursache für die besorgniserregende Entwicklung der Kommunalfinanzen sind nicht in erster Linie geringere Steuereinnahmen und Steuerausfälle im Zuge verschiedener Steuergesetze. Die eigentliche Ursache liegt in den ständig steigenden Zusatzbelastungen durch soziale Leistungen. 

Bund und Ländern ist es gelungen, kostenintensive soziale Aufgaben den kommunalen Körperschaften aufzulasten, ohne hierfür die notwendigen Finanzmittel bereitzustellen. Ein neues Beispiel dafür ist die geplante weitere Kommunalisierung der Arbeitslosigkeit und deren Verlagerung auf die Sozialhilfe durch den Bund. Man kommt sich wie ein bereits stark beladener Lastesel vor, dem immer mehr schweres Gepäck aufgebürdet wird und der zum Ausgleich dafür immer weniger zum Fressen erhält.

Der Sozialstaat muss im Sinne von mehr Gerechtigkeit umgebaut, kostengünstiger gestaltet und stärker auf die konkreten Notlagen der Menschen ausgerichtet werden, dass die Abhängigkeit von Sozialhilfe vermieden wird. Geschieht dies nicht, werden wir fehlender Mittel unseren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Hinzu kommt, dass die durch die Pflegeversicherung entstehenden Einsparungen bei der Sozialhilfe - ohne dass sie bereits wirksam wurde - vom Bund und den Ländern unentwegt für neue sozialpolitische Aufgaben verplant werden.

Die Landkreise brauchen - auch zur Entlastung der Gemeinden - mehr kreisumlageunabhänige Einnahmen. Eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer oder eine Beteiligung an der Umsatzsteuer würde dies ermöglichen. 

Doch nun zum diesjährigen Kreishaushalt. Er hat praktisch keinen Gestaltungsspielraum mehr, die freie Verfügungsmasse des Verwaltungshaushaltes mit 7,5 Mio. DM reicht nicht aus, um die Tilgungsleistungen zu bezahlen. Neben den drückenden Sozial- und Jugendhilfelasten müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bei Schulen und Krankenhäusern finanziert werden. Wir haben zwar fraktionsübergreifend die Personalkosten gedeckelt, Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auf andere Haushaltsjahre verlagert. Wir stehen trotzdem vor einem Hebesatz bei der Kreisumlage von 24,5 Punkten, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Bei der Kreisumlage liegt Landesdurchschnitt für das Jahr 1995 bei 25,67 Punkten. Dadurch erhält der Rhein-Neckar-Kreis über den kommunalen Finanzausgleich über 5 Millionen DM weniger erhält. Eine Entwicklung, die sich in den nächsten Haushalten verstärkt fortsetzen wird. Wir müssen deshalb Überlegungen anstellen, ob wir nicht die Kreisumlage auf den Landesdurchschnitt anheben und dafür Kreisaufgaben, die durch die Gemeinden erledigt werden, wie z. B. Finanzierung der Kindergärten und des ÖPNV, im gleichen Umfang stärker fördern. Dadurch verbessern sich die Finanzen des Kreises und die Gemeinden werden nicht benachteiligt, im Gegenteil durch die verbesserte Finanzausstattung des Rhein-Neckar-Kreises entlastet.

Für das Haushaltsjahr 1996 ist jedoch die Erhöhung der Kreisumlage auf 24,5 Punkte unumgänglich, um zu vermeiden, dass der Kreishaushalt 1996 Schiffbruch erleidet.

2. Herausforderung: Aufgabenbezogene Budgetierung

Mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 1995 wurde die "aufgabenbezogene Budgetierung" und die "dezentrale Ressourcenverantwortung" als neues Steuerungsmodell eingeführt, um unsere Verwaltungsorganisation auf neue eigenverantwortliche ef​fektivere Strukturen umzustellen. Der Kreishaushalt 1996 ist erstmals nach Budgets aufgegliedert. In diesem Haushaltsjahr konnten wir feststellen, dass das Berichtswesen die Information des Kreistags über das aktuelle Haushaltsgeschehen wesentlich verbessert hat.

Deshalb sind nach wie vor bereit, diesen Weg mit der Kreisverwaltung zu gehen. Wunder erwarten wir nicht, zumal unser Haushalt bei den wesentlichsten Einnahmenbereichen, wie Finanzzuweisen und Grunderwerbsteuer, und ebenso auf der Ausgabenseite, insbesondere bei der Sozial- und Jugendhilfe fremdbestimmt wird. Wir erwarten jedoch eine Verbesserung der Aufgabenerfüllung bei knapper werdenden Finanzen und die Verbesserung der Qualität des Dienstleistungsbetriebs "Landratsamt" für unsere Kunden, für unsere Bürgerinnen und Bürger.

3. Herausforderung: Entwicklung des Verkehrswesens

Die dritte Herausforderung ist die weitere Entwicklung des Verkehrswesens, insbesondere des öffentlichen Personennahverkehrs.

Wie geht es im Rhein-Neckar-Kreis mit dem ÖPNV weiter? Der ÖPNV wurde den Stadt- und Landkreisen als freiwillige Leistung zugewiesen. Mit dem neuen ÖPNV-Gesetz wurde zudem suggeriert, ein Umsteigen auf den ÖPNV sei nur eine Frage der Zeit. Dass eine nennenswerte Verlagerung der Personenbeförderung motorisierten Individualverkehr auf den Öffentlichen Nahverkehrs in den nächsten Jahren - insbesondere im ländlichen Bereich - mit den jetzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nicht zu  erreichen ist, liegt auf der Hand. Wenn für diesen Zweck nicht alsbald zusätzliche Mittel etwa in Form eines Anteils an der Mineralölsteuer oder Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt wird, wird der ÖPNV seine marginale Bedeutung in absehbarer Zeit nicht verlieren. Die Entwicklung des ÖPNV im Rhein-Neckar-Raum ist vergleichbar mit einem Schnellzug, bei jedoch die Bremsen stark angezogen sind.

Allerdings muss der ÖPNV finanzierbar bleiben. Die Devise kann nicht lauten, Ausbau des ÖPNV koste es, was es wolle, sondern er muss sowohl bedarfsgerecht, angebots- und nutzungsbezogen sowie nachfrageorientiert sein, eine Quadratur des Kreises. Eine wichtige Rolle wird der vom Kreis aufzustellende Nahverkehrsplan sein, der im Verkehrsverbund abgestimmt werden muss. Danach wird sich auch unsere Bezuschussung künftig ausrichten.

Wichtige Voraussetzungen für einen abgestimmten ÖPNV ist der Verkehrsverbund Unterer Neckar, der voraussichtlich auch nach dem 1. Januar 1996 fortbestehen wird. Doch darüber werden wir später noch diskutieren.

Die einzige politische Weichenstellung im Kreishaushalt 1996 erfolgt beim öffentlichen Personennahverkehr. Der Zuschuss an die Gemeinden für die Aufwanddeckungsfehlbeträge soll von 40 auf 50 % erhöht werden. Eine Maßnahme, die von unserer Fraktion in vollem Umfang mitgetragen wird. Denn geht es darum, die schlechten Ausgangsbedingungen für die ÖPV zu verbessern. Die Nettoaufwendungen für den ÖPNV steigen deshalb im Kreishaushalt 1996 um 1,5 Mio. DM auf  6,8 Mio. DM, ohne Verbesserung der derzeitigen Bedienungsqualität.

Bei der ganzen Diskussion um den ÖPNV darf jedoch nicht vergessen werden, dass es auch noch Autofahrer, auf die über 80 % des Verkehrsaufkommens entfallen. Deshalb  wird auch es künftig notwendig sein, unser Kreisstraßensystem auszubauen. Deshalb steht unsere Fraktion ohne wenn und aber hinter der planfestgestellten Tunnellösung zur Umgehung von Neckargemünd und der Ostumgehung Plankstadts.

4. Herausforderung: Gesundheitsstrukturgesetz

Mit dem Gesund​heitsstrukturgesetz hat der Bundesgesetzgeber neue Abrechnungsfor​men mit den Krankenhäusern mit dem Ziel einer dra​stischen Kosten​dämpfung geschaffen. Mit der 3. Stufe der Gesundheitsreform sind hier weitere erhebliche Einschnitte in die Finanzierung unserer Krankenhäuser geplant. Dies ist eine weitere Herausforderung an den Kranken​hausträger. Wir haben dazu einen neuen Eigenbetrieb mit neuen Verantwortlichkeiten und dezentraler Ressourcenbewirtschaftung ab dem Jahr 1996 gegründet, der im Jahre 1996 vor seiner Bewährungsprobe steht. Denn Ziel unserer Krankenhauspolitik ist die Führung der Krankenhäuser als selbständige, kostendeckende Wirt​schaftseinheiten, um auch unter oder trotz den Vorgaben des Gesundheitsstruk​turgesetzes weiterhin eine gute Krankenversorgung im Rhein-Neckar-Kreis zu gewährleisten. Damit der neue Eigenbetrieb auch wirtschaftlich arbeiten kann, muss ihm 20 Millionen DM Kapital zugewiesen werden. Dieses notwendige Kapital kann 1996 nicht zurVerfügung gestellt werden. Eine Chance einer Verbesserung des Eigenkapitals besteht durch die Veräußerung des Altenheims Nußloch. Dieses Kapital muss im neuen Eigenbettrieb verbleiben.

5. Herausforderung: Das neue Pflegerecht

Durch das Landespflegegesetz wird der Kreis verstärkt in die Pflicht genommen, eine Herausforderung insbesondere im finanziellen Bereich, die noch nicht im Kreishaushalt 1996 abgedeckt sind, und zwar:

1. Der Kreis ist verpflichtet, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung durch eine leistungsfähige und wirtschaftliche pflegerische Versorgungsstruktur zu gewährleisten, sofern dies nicht durch freigemeinnützige und private Träger sichergestellt wird.

2. Der Kreis ist verpflichtet, einen Kreispflegeplan aufstellen.

3. Der Kreis ist verpflichtet, 20 % der Investitionskosten für Pflegeheime gemeinsam mit den Gemeinden zu übernehmen. Der Anteil des Kreises und der Standortgemeinde muss noch mit den Gemeinden abgestimmt werden.

4. Der Kreis ist verpflichtet, durch den der total verfehlten Beschluss des Landtags vom 20. Juli 1995,  Investitionskostenanteile bei der ambulanten Pflege zu übernehmen, ohne den nach der Landesverfassung erforderlichen finanziellen Ausgleich.

5. Der Kreis ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit und nach Maßgabe des Haushaltsplanes, Maßnahmen zur Versorgung im Vorfeld und Umfeld der Pflegebedürftigkeit zu fördern.

Und all diese Maßnahmen müssen noch finanziert werden. Wie, das steht in den Sternen.

6. Herausforderung: Fördermaßnahmen des Rhein-Neckar-Kreises

Es ist einer der wichtigsten Aufgaben des Rhein-Neckar-Kreises, zu einem gerechten Ausgleich der Lasten zwischen seinen Gemeinden zu sorgen. Dabei sind einzelne Bereiche, wie Sozialhilfe, gesetzlich normiert. Andere Leistungen sind Quasipflichtaufgaben und reine Freiwilligkeitsleistungen, wofür  12,8 Millionen DM zur Verfügung stehen. Wir werden im Kreishaushalt 1996 die Investitionsförderung für die Vereinssportstätten und fortsetzen und den ÖPNV verstärkt fördern. 

Natürlich könne man unter dem Druck der steigenden Kreisumlage hier Streichungen, z. B. beim Sport, bei der Musikschule und beim ÖPNV, durchführen und diese Lasten auf die kreisangehörigen Gemeinden delegierten. Damit würde jedoch die Ausgleichsfunktion in Frage gestellt. Deshalb steht unsere Fraktion voll und uneingeschränkt hinter diesen Fördermaßnahmen, denn letztlich ist dies der politische Handlungsspielraum des Kreistags.

Wir begrüßen außerdem die geplante Aktivierung der Fördermaßnahmen der Stiftung Kreisaltenhilfe über Seniorenbüros. Sollte dies nicht gelingen, muss der Stiftungszweck überprüft oder die Stiftung aufgelöst werden.

7. Herausforderung: Wirtschaftsförderung

Eine weitere Herausforderung ist die künftige Rolle der Region Rhein-Neckar. Unsere Fraktion will keine zusätzliche Verwaltungsebene, keine Zerschlagung der seit 25 Jahren erfolgreichen Kooperation durch den Raumordnungsverband, keinen zusätzlich interkommunalen Finanzausgleich und keine Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung. Die Wirtschaftsförderung hingegen liegt in unserer Region im argen. Die Gefahr droht nicht nur aus dem mittleren Neckarraum, sondern von allen Seiten, auch aus dem benachbarten Ausland, wenn man z. B. an Lothringen denkt. In Frankfurt wurde jetzt ein Verein zur gemeinsamen Wirtschaftsförderung für die Rhein-Main-Region gegründet, dem auch linksrheinische Gemeinden angehören. Deshalb muss auch in der Region Unterer Neckar drauf reagiert werden. Für die regionale Wirtschaftsförderung sollte GmbH gegründet werden, die von einem gewieften Manager geleitet wird und ein klares planerisches Konzept hat. Die Darstellung der Region auf Messen, auch im Ausland, eine gekonnte Werbung und weltweite gute Verbindungen ist bitter nötig. Schließlich haben wir ja auch Pfunde, mit denen wir wuchern können. Wichtig ist, dass den Gemeinden nichts genommen wird, sondern dass sie zusammenarbeiten. Eine GmbH, deren Gesellschafter die beteiligten Gemeinden und Kreise oder Regional- oder Raumordnungsverband wären, hätte den Vorteil, dass hier auch die Industrie Mitglied werden könne, die IHK zum Beispiel, einzelne Großfirmen oder andere Organisationen. Wir sprechen uns deshalb für eine GmbH unter Beteiligung des Kreises aus, denn eine solche Verbindung zur Wirtschaft wäre zum Vorteil für die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Region.

8. Herausforderung: Weitere Entwicklung der Abfallwirtschaft

Das Problem bei der Abfallwirtschaft hat sich verlagert. Stand in den vergangenen Jahren das Entsorgungs- und Kapazitätsproblem im Vordergrund, so steht heute die Kosten- und Gebührenfrage im Vordergrund. Nachdem im Rhein-Neckar-Kreis die Erdaushub- und Bauschuttdeponie in Wiesloch mit großen Kapazitäten in Betrieb ist, jedoch die erwarteten Mengen bei weiterem nicht deponiert werden, die Deponie in Sinsheim große Kapazitätsreserven ausweist, die Stadt Mannheim den 4. Kessel des Müllheizkraftwerks errichtet, ist die Stadt Heidelberg mit ihrer geplanten Kompostierungsanlage noch nicht soweit. Trotzdem ist das Entsorgungsproblem durch andere Anbieter auch bei der Kompostierung gelöst.

Anderst sieht es mit den Kosten. Drastisch zurückgehende Müllmengen durch das Duale System und die hohen Entsorgungskosten kennzeichnen die augenblickliche Situation. Besonders die Erdaushub- und Bauschuttdeponie Wiesloch erfordert Zuschüsse in Millionenhöhe. Trotzdem ist es 1996 gelungen, die Gebührensteigerung in engen Grenzen zu halten. Bei den von der AVR entsorgten Gemeinden geht die Gebühr sogar etwas zurück. Durch die Inbetriebnahme des 4. Kessels beim MHKW Mannheim im Jahr 1997 wird wesentlich umweltfreundlich entsorgt als bei der bisherigen Deponierung, jedoch werden die Kosten um 20 - 30 % ansteigen. Deshalb wird künftig die aufkommensgerechte Verteilung der Entsorgungsgebühren eine wesentlich größere Rolle spielen wie bisher. Deshalb müssen auch Lösungen für große Wohnanlagen gefunden werden. Auch muss bei jeder neuen Investitionen darauf verstärkt darauf achten, dass kostengünstig und wirtschaftlich verfahren wird. Deshalb habe ich nach wie vor kein Verständnis für den geplanten Bau einer separaten Sickerwasserbehandlung für die Deponie Sinsheim, die die Müllgebühr je Einwohner um 2 DM erhöht, obwohl die bestehende Kläranlage ohne Probleme diese Aufgabe mit übernehmen könnten. Wir sollten hier nochmals intervenieren, insbesondere unsere Politiker beim Wort nehmen, die gerade bei der Abwasserbehandlung kostengünstige Lösungen fordern.

Der Haushalt 1996 bringt ein neues Steuerungsmodell mit verstärkter Verantwortungsteilhabe der Verwaltung.

Der Haushalt 1996 sieht eine hohe Kreisumlage und damit zusätzliche Belastungen der Gemeinden in finanziell schwieriger Zeit vor.

Der Haushalt 1996 birgt hohe Risiken und nutzbare Chancen.

Der Haushalt 1996 hat drückende Belastungen und große Herausforderungen.

Die Kreispolitik wird spannend bleiben.

Trotzdem oder gerade deshalb stimmen wir der erhöhten Kreisumlage und dem Haushalt 1996 zu.

Haushaltsrede 1997

6 Fragen - 7 Antworten

In diesem Jahr wurde die Selbstverwaltung auf Kreisebene 50 Jahre alt. Dabei haben wir festgestellt, dass sich unser System der gestuften kommunalen Selbstverwaltung auf Gemeinde- und Kreisebene bewährt hat. Es trugt entscheidend dazu bei, einigermaßen gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen. Zudem gewährleistet die zweistufige kommunale Selbstverwaltung eine bürgerschaftliche Kontrolle und eine Unterstützung der unterschiedlich leistungsfähigen Gemeinden.

Die Landkreise werden dafür aber von Bund und Ländern nicht mit hinreichenden Finanzmitteln versehen, sondern gegenwärtig kräftig in die Zange genommen. Finanziell tendieren ihre Handlungsspielräume gegen null. Und daraus ergeben sich Fragen, die nach einer Antwort schreien. Und wir stellen dazu sechs Fragen und geben sieben Antworten.

Frage 1: Wie sieht die künftige Entwicklung der Kreise aus?

Bei allseits knappen öffentlichen Kassen bestimmt vielfache Aufgeregtheit statt nüchterner Analyse die öffentliche Diskussion. Dies führt auch dazu, dass unter Berufung auf scheinbar passenden Vokabeln wie "Schlanker Staat", "Standort Deutschland" und "Regionalisierung" in politischen Sandkastenspielen neben anderen Verwaltungsebenen auch die Kreisebene zur Disposition gestellt wird. 

Mit einer Änderung der kommunalen Strukturen können die auftauchenden Probleme nicht gelöst werden. Die Nachteile bei einer Einführung von Regionalkreisen überwögen ihre Vorteile bei weitem. Bürgernähe ginge verloren, der Ausgleich zwischen kleineren und größeren Gemeinden wäre nur noch sehr schwer möglich, das Übergewicht der bisherigen großen kreisfreien Städte würde in einem solchen Raum zementiert. Eine neue Gemeindereform zur Bildung größerer Einheiten wäre unabdingbar. 

Wie kann man jedoch eine schlankeren und effektiveren Verwaltungsaufbau realisieren? Dabei muss ein Aufgabenabbau des öffentlichen Sektors im Vordergrund stehen. Es muss aber auch zu einer Fortsetzung der Funktionalreform mit dem Ziel der Bündelung verschiedener öffentlicher Aufgaben in einer Hand kommen. Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich die Eingliederung des Wasserwirtschaftsamtes, des staatlichen Gesundheitsamtes und des Veterinäramtes bewährt. Weitere Sonderbehörden, die ohne Abwägung mit anderen Belangen zumeist teure Spezialanliegen zu verfolgen haben und einen eigenen Verwaltungsaufbau benötigen sowie umfangreiche Abstimmungsbedarfe zwischen unterschiedlichen Behörden hervorrufen, gehören endlich überall auf den Prüfstand.

Nunmehr soll je Landkreis ein Landwirtschaftsamt als untere Sonderbehörde geschaffen und die Landwirtschaftsämter Sinsheim und Ladenburg sollen zusammengelegt werden. Wäre es nicht konsequent, wenn im Zuge der Verwaltungsreform jeder Landkreis nur ein Landwirtschaftsamt behält, dieses Amt in die Landkreisverwaltung eingegliedert würde?

Denn die meisten von Sonderbehörden wahrgenommenen Aufgaben lassen sich in Kreisverwaltungen viel besser erledigen. Bei einer Eingliederung von bisher von Sonderbehörden wahrgenommenen Aufgaben in die Kreise kommt es zu einer Koordination, bei der die gebotenen Dringlichkeits- und Schwerpunktgewichtungen vorgenommen werden können. Eine solche Transparenz schaffende Bündelung, die für den Bürger zu einer einheitlichen und einräumigen und damit zu einer überschaubaren, Verantwortung klar zuordnenden Verwaltung führt, trägt dem zu Recht gegenwärtig überall propagierten Ziel einer kostengünstigen schlanken Verwaltung flächendeckend am besten Rechnung.

Frage 2: Wie wirken sich die Sparmaßnahmen des Landes aus?

Die Sparmaßnahmen des Landes im zweiten Nachtragshaushalt 1996 und im Haushaltsplan 1997 sind in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit diskutiert und auch zum Teil scharf kritisiert worden. Jeder weiß, dass heute und nicht erst irgendwann gespart werden muss. Aber jeder findet natürlich, dass gerade in seinem eigenen Bereich auf keinen Fall gespart werden darf. Im übrigen ist die Situation des Landes Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern, wie Saarland und Niedersachsen, noch relativ günstig, denn die Kommunen werden dort erheblich stärker zur Kasse gebeten.

Objektiv gesehen steckt jedoch das Land Baden-Württemberg in der schwierigsten Finanzlage seit dem Krieg. Eines ist sicher, wenn der Landeshaushalt 1997 nicht konsolidiert wird, wird das Land in den nächsten Jahren kein finanziellen Handlungsspielraum mehr haben und nicht unsere eigene, sondern vor allem auch die Zukunft unserer Jugend verspielen. Denn wer nicht rechtzeitig spart, verspielt die Zukunft. Und ich meine, dass die Sparmaßnahmen des Landes nicht weit genug gehen, denn immer noch ist vom Land eine Nettokreditaufnahme von 1,6 Milliarden DM vorgesehen.

Wir haben also Verständnis für die dringend notwendigen Sparmaßnahmen des Landes.

Wir haben jedoch kein Verständnis dafür, wie diese Sparmaßnahmen durchgeführt werden sollen. Unsere Kritik entzündet sich an drei Punkten.

- Erstens wurden die Sparmaßnahmen nicht vor, sondern nach den Beschlüssen der Landesregierung und der Landtagsfraktion mit den Kreisen, Städten und Gemeinden diskutiert. Dies war keine vertrauensbildende Maßnahme.

- Zweitens wurden die Auswirkungen von Sparmaßnahmen teilweise falsch eingeschätzt, beispielsweise die Folgen der ursprünglich beabsichtigten drastischen Kürzung der Zuschüsse für die Schülerbeförderung auf die unterschiedliche Schulstruktur im Land auf den öffentlichen Personennahverkehr.

- Drittens muss die Belastung gerecht verteilt werden, insbesondere im Verhältnis von Gemeinden und Kreisen mit dem Land, denn die Kommunen werden überproportional zur Kasse gebeten. Ihr Anteil an den Sparmaßnahmen beläuft sich auf über 30 %, während die Verbundquote bei den Steuereinnahmen 23 % beträgt und der kommunale Anteil an dem Steueraufkommen im Lande Baden-Württemberg von 44 auf 40 % zurückging.

Diese Auffassung haben wir auch unseren Landtagsabgeordneten mitgeteilt.

Der Kreishaushalt wird durch die Sparmaßnahmen des Landes mit 3 Millionen DM allein bei den Schülerbeförderungskosten unmittelbar belastet. Wir können dies schweren Herzens durch die Einführung bzw. Erhöhung der Eigenanteile bis auf 1 Million DM kompensieren. Hinzu kommen noch weitere Einschnitte durch Steuermindereinnahmen und weitere Kostenverlagerungen vom Bund und Land auf die Kreise. 

Wie sieht jedoch die Haltung der Kreisgrünen hinsichtlich von Einsparmaßnahmen aus?

- Die Grünen tun so als ob das Füllhorn des Kreises noch voll wäre,

- Die Grünen schlagen im sozialen Bereich Mehrausgaben von 300.000,-- bis 800.000,-- DM vor,

- Die Grünen fordern eine Frauenbeauftragte, obwohl sie von dem Personalrat als demokratisch legitimiertes Vertretungsorgan für entbehrlich gehalten wird. Mehrkosten: 120.000,-- DM jährlich,

- Die Grünen weigern sich, konsequent die Einsparungen des Landes bei den Schülerbeförderungskosten zunächst nicht weiterzugeben. Einnahmeausfall: 1 Million DM,

- Die Grünen möchten zudem die Kosten für nicht realisierte Planungen bei der Abfallwirtschaft nicht dem Gebührenzahler sondern dem Steuerzahler aufbürden. Einnahmeausfall: 2,6 Millionen DM.

Unter dem Grünen-Motto "sparen und gestalten" wird der Kreis zusätzlich um rund 4 Millionen DM belastet = mehr als 0,5 Punkte Kreisumlage und dies nicht einmalig, sondern auf Dauer!

Mir scheint, die Kreisgrünen haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt!

Frage 3: Hat sich das neue Steuerungsmodell bewährt?

Im Rhein-Neckar-Kreis wurde seit 1995 eine breit angelegte Reform der Kreisverwaltung in Angriff genommen mit dem Ziel, verstärkt betriebswirtschaftliche Methoden und Instrumente einzuführen. Entsprechend dem Leitbild vom "Dienstleistungsunternehmen" wurden die Steuerung durch Zielvereinbarungen die dezentrale Verantwortung für den Ressourceneinsatz, stärkere Kostentransparenz durch Kosten- und Leistungsrechnung und neue Formen des Haushaltsvollzuges erprobt und schrittweise eingeführt.

Nach knapp einem Jahr müssen wir uns fragen, ob sich das neue Steuerungsmodell bewährt hat. Dies ist im großen und ganzen zu bejahen. Insbesondere wurde durch das Berichtswesen die Information des Kreistags über das aktuelle Haushaltsgeschehen wesentlich verbessert. Die Ausgaben konnten in Grenzen gehalten werden.

Deshalb sind nach wie vor bereit, diesen Weg mit der Kreisverwaltung zu gehen. Wunder erwarten wir nicht, zumal unser Haushalt bei den wesentlichsten Einnahmenbereichen, wie Finanzzuweisungen und Grunderwerbsteuer, und ebenso auf der Ausgabenseite, insbesondere bei der Sozial- und Jugendhilfe fremdbestimmt werden. Wir registrieren jedoch eine Verbesserung der Aufgabenerfüllung bei knapper werdenden Finanzen und die Verbesserung der Qualität des Dienstleistungsbetriebs "Landratsamt" für unsere Bürgerinnen und Bürger.

Frage 4: Wie geht es mit dem ÖPNV weiter?

Die Förderung des ÖPNV nimmt im Haushalt 1997 mit insgesamt 16,2 Millionen DM - netto 7,1 Millionen DM einen immer breiteren Raum ein. Das ÖPNV-Gesetz des Landes hat den Stadt- und Landkreisen den ÖPNV als freiwillige Aufgaben zugewiesen. Zweifellos die richtige Zuordnung. Jedoch gilt dies nicht für die Zuordnung als freiwillige Aufgabe. Richtig wäre die Zuordnung als Pflichtaufgabe mit dem entsprechenden finanziellen Ausgleich.  Sie ermöglicht wegen Ihrer genauen Ortskenntnisse maßgeschneiderte Lösungen und können daher die jeweils örtlich beste Lösung zu einem angemessenen Preis verwirklichen: mit günstigster Linienführung, angemessener Fahrtenhäufigkeit sowie den besten Anschluss- und Umsteigemöglichkeiten.

Für den Kreistag stellt sich 1997 die wichtige Aufgabe, den Nahverkehrsplan mit dem Nahverkehrsentwicklungsplan auf den Weg zu bringen, damit er im Zweckverband mit den anderen Aufgabenträgern, den Stadt- und Landkreisen abgestimmt werden kann. Der Nahverkehrsplan eindeutig als Rahmenplan definiert. Durch die Möglichkeit, den Rahmen mit dem Nahverkehrsentwicklungsplan auszufüllen, ist unser Handlungsspielraum nicht begrenzt. Das bedeutet, dass im Nahverkehrsentwicklungsplan Aussagen getroffen werden sollten, die eine im Nahverkehrsrahmenplan festgesetzte Netzklassifikation und die Definition der "ausreichenden Verkehrsbedienung" bezüglich Liniennetz und Fahrplan zu konkretisieren. Diese Chance sollte nicht ungenutzt bleiben. Wir müssen als Aufgabenträger im Nahverkehrsplan und im Nahverkehrsentwicklungsplan konkrete Forderungen an den ÖPNV formulieren. Ich warne jedoch vor zu hohen Erwartungen. Denn es wird nicht möglich sein, jeden Kreiseinwohner jederzeit zu günstigen Tarifen an jeden Ort im Kreisgebiet zu befördern.

Wir stoßen jedoch an enge finanzielle Grenzen. Ohne eine Beteiligung des Kreises an der Mineralölsteuer ist ein weiterer Ausbau des ÖPNV nicht realisierbar. Die CDU-Fraktion hält jedoch an dem Kreiszuschuss von 50% an den Aufwanddeckungsfehlbeträgen fest.

Sie sehen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es wird keine einfache Aufgabe sein, die Nahverkehrsplanung auf den Weg zu bringen, denn übertriebene Forderungen und Hoffnungen sind nicht zu finanzieren.

Frage 5: Wie werden sich unsere Sorgenkinder, die Krankenhäuser weiterentwickeln?

Wenn wir uns noch daran erinnern, hatten wir hohe Erwartungen mit dem Gesund​heitsstrukturgesetz und dem neuen Pflegesatzsatzrecht. Denn die Postulate

- Kostendämpfung,

- verstärkter Wettbewerb und

- gerechtere Abrechnungsformen

waren gute Anzeichen für eine Verbesserung der Situation.

Durch zahlreiche Änderungsverordnungen und Kompromisse im Vermittlungsausschuss wurden diese Zielsetzungen derart verwässert und bürokratisiert, dass 

- die Risiken einseitig zu Lasten der Krankenhäuser verschoben wurden,

- die Ausgaben weiter gedeckelt werden und

- keine Leistungsanreize durch Gewinnmöglichkeiten mehr vorhanden sind.

Übrig bleibt ein äußerst kompliziertes nur durch ein leistungsfähiges Computersystem überhaupt beherrschbares System, das einen immer höheren Verwaltungsaufwand erfordert, ohne dass man erkennen kann, wozu dies gut ist. Hinzu kommt, dass Instandsetzungsaufwendungen weder gefördert werden noch pflegesatzfähig sind.

Dieser Situation muss sich unser Eigenbetrieb mit neuen Verantwortlichkeiten und dezentraler Ressourcenbewirtschaftung stellen. Von einer Hoffnung müssen wir leider Abstand nehmen, dass dieser neue Eigenbetrieb ohne Kreissubventionen eigenwirtschaftlich arbeitet, zumal die Aufwendungen für die Betriebsmittelzinsen, die nicht gedeckten Fremdkapitalzinsen, die für fehlende Investitionszuschüsse aufgenommen werden mussten, und die hohen Aufwendungen für die Asbestsanierung nicht pflegesatzfähig sind. Dies lässt die Gesetzgebung derzeit nicht zu. Die Krankenhäuser werden auch künftig Zuschussbetriebe bleiben, im Haushaltsentwurf sind DM 3,3 Millionen DM vorgesehen. Ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich allerdings ab. Denn durch die Veräußerung des Altenheims Nußloch soll das Eigenkapital und 9 Mio. DM im Jahre 1997 erhöht werden, so dass die Zuschüsse um ca. 600.000 DM dadurch auf Dauer jährlich abgesenkt werden. Dieser Verbesserung der Bilanzstruktur stimmen wir zu.

Beim Kreiskrankenhaus Eberbach werden bereits durch die Einsparung von zwei Millionen DM deutliche Einschnitte gemacht. Strukturelle Defizite entstehen zwangsläufig. Erhebliche Investitionen sind notwendig. Wir stellen den Antrag zu prüfen, ob durch eine wesentliche verstärkte Kooperation mit dem Kreiskrankenhaus Sinsheim regionale Versorgung sichergestellt und gleichzeitig der Kreishaushalt entlastet werden kann.

Frage 6: Was tut der Rhein-Neckar-Kreis für seine Bürgerinnen und Bürger?

Der Gestaltungsspielraum im Kreishaushalt für den Kreistag ist nahezu auf Null reduziert. Die einzige Entscheidung, und zwar den Kauf des Gebäudes des Staatlichen Gesundheitsamts, wurde bereits in der letzten Sitzung getroffen. In sechs Ausschusssitzungen wurden nur wenige Veränderungen der Haushaltsansätze beschlossen. Das Geschäft der Haushaltsaufstellung könnte man 1997 nahezu getrost dem Kämmerer allein überlassen. Dabei könnte man auch fragen, ob der Rhein-Neckar-Kreis überhaupt noch etwas für seine Bürgerinnen und Bürger tut.

Hier können wir hingegen eine gute Bilanz vorweisen. Nur drei Beispiele.

- So hat der Rhein-Neckar-Kreis vorbildliche Gesundheitszentren mit 4 Krankenhäusern, 4 Pflegeheimen und geriatrischen Einrichtungen mit Betten.

- So betreibt er an sieben Schulstandorten für über 8.400 Schülerinnen und Schülern aktive Bildungs- aber auch Strukturpolitik.

- So unterstützt er die Kreiseinwohner bei der Sozial- und Jugendhilfe mit 218 Millionen DM oder 400 DM je Einwohner.

Darin sind übrigens auch Leistungen für de facto Flüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylberechtigte und Asylbewerber in Höhe von netto 13 Millionen DM enthalten. Ich stelle dabei wertfrei fest: Mit diesem Betrag leistet der Rhein-Neckar-Kreis seinen humanitären Beitrag für Beseitigung der Armut in den anderen Ländern der Welt.

Für sich gesehen war dies eine anschauliche Leistung. Einen bitteren Beigeschmack verspürt man jedoch, wenn man weiß, dass nahezu alle Leistungen durch Gesetze, Verordnungen und Leistungsverpflichtungen vorgeschrieben sind. Wir vollziehen somit fast nur noch den Willen der Bundes- und Landesgesetzgeber ohne eigenen Handlungsspielraum.

Die siebte Antwort

Auf die gestellten sechs Fragen haben wir zunächst sechs Antworten, die den Status quo beschreiben. Was wir jedoch brauchen ist die siebte Antwort darauf, wie der Rhein-Neckar-Kreis seine Leistungskraft auch künftig erhalten kann.

So wie es sich bei der staatlichen Finanzierung zunehmend um ein Lotteriespiel handelt, so ergeben doch sechs Richtige erst mit der Zusatzzahl den Haupttreffer.

Weitere wesentliche Erhöhungen der Kreisumlage, wie in der mittelfristigen Finanzplanung bis auf 28 Punkte geplant, sind keine Lösung, denn sie strangulieren die Kreisgemeinden.

Wir sehen folgenden Handlungsbedarf:

1. Wir müssen wie bisher bei den Personal- und Sachkosten strenge Maßstäbe anlegen. 

Bei den Personalkosten ist jedoch zu beachten, dass bei allen Stellenstreichungen und Einsparungen die Leistungsfähigkeit und die Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bleiben muss. Wir danken in diesem Zusammenhang allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Kreiseinrichtungen. 
2. Kreiseinrichtungen müssen auf den Prüfstand:

- Die Kooperation des Kreiskrankenhauses Eberbach mit unserem Krankenhaus in Sinsheim muss verstärkt werden.

- Die Personalwohnungen, die erhebliche Defizite bei den Kreiskrankenhäusern verursachen, sollten privatisiert werden.

- Beim Internat beim Berufsschulzentrum Eberbach ist zu prüfen, ob die private Unterbringung der Schüler und die Schließung des Internats sowohl den Haushalt entlastet als auch dem Schulstandort zugute kommt.

- Bei der Stiftung Kreisaltenhilfe ist nicht überlegen, wie das Geld ausgegeben werden kann, sondern ob diese Stiftung überhaupt noch zeitgemäß ist oder der Stiftungszweck geändert wird.

3. Bei der Aufstellung des Kreispflegeplanes, des Nahverkehrsplans und des Nahverkehrsentwicklungsplans sind die finanziellen Aspekte im Hinblick auf die Belastbarkeit oder besser gesagt: Mitbelastbarkeit des Kreishaushaltes sorgfältig und nachhaltig zu beachten.

4. Bei dem Zweckverband Abfallwirtschaft ist darauf zu achten, dass die Bestimmungen des Vertrags, insbesondere die gegenseitigen Andienungsverpflichtungen, eingehalten werden.

Zustimmung zum Haushaltsplan

Wir stimmen unter diesen Voraussetzungen dem Haushaltsplan 1997 zu.

Wir stimmen ihm zu, weil er noch eine Aufgabenerfüllung des Kreises gewährleistet.

Wir stimmen ihm zu, weil er die Kreisgemeinden nur in dem notwendigsten Umfang belastet und die Kreisumlage stabil bleibt.

Wir stimmen ihm zu, weil er dem Grundgedanken eines modernen Verwaltungsmanagements entspricht. Und dafür danken wir dem Landrat, dem Kreiskämmerer und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung.

Haushaltsrede 1998

Eigentlich hätte ich heute mit feuerfesten Handschuhen kommen müs​sen, weil ich in meinen Ausführungen einige heiße Eisen anfassen werde. Doch zunächst zum Grundsätzlichen:

Gesetzliche Aufgabenerfüllung nicht mehr gewährleistet

Dem Geschäftsbericht des Landkreistages ist zu entnehmen, dass im​mer mehr Landkreise einen gesetzmäßigen Haushalt nur noch unter größten Schwierigkeiten aufstellen können. Diese Entwicklung hat vor dem Rhein-Neckar-Kreis nicht halt gemacht. Wenn wir uns diese schwierige Finanzlage vor Augen halten, müssen wir uns fragen, ist diese Situation hausgemacht? Diese Frage kann man guten Gewissens mit nein beantworten. Denn wir haben in den vergangenen Jahren Personal abgebaut, sparsam gewirtschaftet und sogar freiwillige Leistungen gekürzt und eingestellt, um einen Wechsel auf die Zu​kunft zu erhalten.

Ursächlich nämlich für die finanzielle Entwicklung ist die drama​tische Auseinanderentwicklung des sozialen Zuschussbedarfs einer​seits und den Einnahmen andererseits. Die dem Rhein-Neckar-Kreis überlassene Grunderwerbssteuer deckt den Zuschussbedarf der Sozial​ausgaben im Haushalt 1998 gerade noch zu 36,1 % - 1992 waren es noch 42 %. Die Leistungen des Finanzausgleichs und die Grunder​werbssteuer fielen von 1992 bis 1998 um über 10 %, während im gleichen Zeitraum die Sozialhilfe-Nettoausgaben und die Landes​wohlfahrtsumlage um 26 % zunahmen. Die Folge war, dass das Kreisum​lageaufkommen im gleichen Zeitraum um 56 % erhöht werden musste. Finanzielle Spielräume für eine gestaltende Kreispolitik sind im Rhein-Neckar-Kreis wie in fast allen Landkreisen nicht mehr vor​handen.

Hauptursache der Sozialkostenbelastung ist der "Verschiebebahnhof ohne Ende" vom Bundes- bzw. Landeshaushalt in die kommunalen Kas​sen. 

Die Kostenlawine zur Versorgung der Asylbewerber sowie der Bürger​kriegsflüchtlinge und Asylberechtigten tut ein übriges. Obwohl es sich insoweit unbestritten um eine staatliche Aufgabe handelt, er​stattet das Land die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungs​gesetz bzw. nach dem Bundessozialhilfegesetz den Landkreisen nur für die Dauer des Asylverfahrens bzw. für die Bürgerkriegsflücht​linge nur noch zu 28,5 % originärer Landesmittel. Wir hängen hier am Tropf, die Nährlösung versiegt aber immer mehr.

Die Restriktionen steigen, die Selbstverwaltungsmöglichkeiten der Kommunen sinken immer mehr. Die für die sozialen Aufgaben gebun​denen Kreismittel blockieren die übrigen Handlungs- u. Entfal​tungsspielräume. Die Landkreise können diese von der Bundes- und Landespolitik gewollte Entwicklung nicht mehr länger akzeptieren. Mit Spannung erwarten sie deshalb das Ergebnis der Musterklage zweier Landkreise beim Staatsgerichtshof Baden-

Württemberg wegen der Verletzung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts durch die unzureichende Finanzausstattung der Land​kreise für ihre gesetzlichen Aufgabenstellungen. 

Was ist zu tun? Bei den Aufwendungen für die Sozialhilfe ist aus​schließlich der Bundesgesetzgeber gefordert. Das BSHG ist letzt​mals zum 01.08.1996 umfassend reformiert worden. Gegenüber dem Re​gierungsentwurf haben aber zahlreiche Vorschriften nicht die Zu​stimmung im Bundesrat gefunden. Der Korrekturbedarf wird vor dem Hintergrund der dramatischen Kostenentwicklung zwar im Kern nicht bestritten, wird aber eine Gesetzesänderung vorgeschlagen, ist die Haltung im Bundestag und Bundesrat unterschiedlich.

Gegenwärtig besteht folgender Regelungsbedarf:

Im Reformgesetz 1996 hat sich der Gesetzgeber eine ganze Reihe von Rechtsverordnungsermächtigungen eingeräumt, die bis heute noch nicht ausgeschöpft sind. Sämtliche Rechtsverordnungen bedürfen al​lerdings der Zustimmung des Bundesrates. Im einzelnen geht es um folgende Regelungsbereiche und Reformziele:

§ 21  - Pauschalierung der einmaligen Leistungen

§ 22  - Regelsatzbemessung und Lohnabstandsgebot (gesetzlich für

        das Jahr 1999 vorgesehen)

§ 41  - Vergütung bei einer Beschäftigung in einer Werkstatt für

        Behinderte

§ 72  - Abgrenzung des Personenkreises (insbes. Nichtsesshafte) und

        Art und Umfang der Hilfemaßnahmen

§ 76 -  Freizulassender Betrag für den Fall, dass Sozialhilfe-

        empfänger einer Erwerbstätigkeit nachgehen (zusätzlicher

        Arbeitsanreiz)

§ 93d - Vergütungsregelungen für die Hilfen in Einrichtungen

        (Heimfälle)

§ 117 - Datenabgleich

Mit Ausnahme der Sozialleistungsdatenabgleichsverordnung ist davon auszugehen, dass unter dem Vorzeichen der Bundestagswahl weitere Regelungen wohl nicht mehr zustande kommen werden. Man kann dazu nur den Kopf schütteln.

Außerdem müssten die örtlichen Sozialhilfeträger von Leistungen be​freit werden, die nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehören und nicht von ihnen zu verantworten sind. So wendet der Rhein-Neckar-Kreis 16,3 Millionen DM als Hilfe für Asylberechtigte, Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und geduldete Ausländer auf - dies ent​spricht 2,2 Punkte Kreisumlage.

Doch auch auf der Ebene des örtlichen Sozialhilfeträgers, des Rhein-Neckar-Kreises, müssen wir handeln.

Denn das Instrument der Hilfe zur Arbeit und das Problem um den Missbrauch von Sozialhilfe steht aktuell in der sozialpolitischen Debatte.

Wir wollen Beides, vor dem Hintergrund eines unaufhaltsam steigen​den Sozialhilfeaufwands, zum Gegenstand einer Beratung im Ausschuss für Soziales, Schulen und Kultur machen.

Deshalb haben wir beantragt, uns über folgende Möglichkeiten zur 

Senkung der Aufwendungen zu berichten.

1. Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit

Sozialhilfeempfänger können zur gemeinnützigen Arbeit herangezogen werden. Wir bitten uns darüber zu berichten, in wie vielen Fällen gemeinnützige Arbeit geleistet werden konnte und wie dies künftig vorgesehen ist.

2. Eindämmung des Missbrauchs

Wenn das Thema "Überprüfung der Sozialhilfe" durch geeignetes Per​sonal in die öffentliche Diskussion kommt, wird dies sofort von manchen mit "Sozialdetektiven, Sozial-Sheriffs oder Sozial​schnüfflern" emotionalisiert. Auch wird sofort ins Feld geführt, die entsprechende Überprüfung verletze die Würde des Menschen. Wir sind der Auffassung, dass man dieses Thema ganz nüchtern und sach​lich angehen muss. Nach einem Artikel in der Stuttgarter Zeitung (Nr. 85/1997) arbeitet im Landkreis Limburg-Weilburg (Hessen) ein Außendienst zur Überprüfung der Sozialhilfe, der unter dem Begriff "Fürsorgerischer Außendienst" firmiert. Dieser Außendienst hat nach diesem Zeitungsbericht von Juni 1996 bis Februar 1997 1.110 Hausbesuche gemacht, überwiegend ohne vorherige Terminabsprache. In 264 Fällen hat er herausgefunden, dass ungerechtfertigte Anträge  auf Sozialhilfe gestellt wurden. 175 mal wurden falsche Angaben gemacht. Dies ergibt 439 Fälle oder 39,5%. Der Einsatz der Mitar​beiter habe dem Landkreis in diesem Zeitraum Ausgaben in Höhe von 1,9 Millionen DM für versuchten missbräuchlichen Bezug von ständi​ger Unterstützung und 600.000 DM an einmaligen Hilfen erspart.

Ebenso berichtet die Rhein-Neckar-Zeitung (Nr. 257/97) von ähnli​chen Aktivitäten in Köln, wo durch Hausbesuche Einsparungen von netto einer Million DM erfolgen sollen.

Jeder, der Anspruch auf Sozialhilfe hat, soll diese Hilfe erhal​ten. Dem Missbrauch muss jedoch entgegengesteuert werden.

Wir fragen an, welche Maßnahmen der Rhein-Neckar-Kreis zur Eindäm​mung des Missbrauchs ergriffen hat und künftig ergreifen wird.

Zur Höhe der Kreisumlage

Die spannenste Frage, die im Vorfeld der heutigen Sitzung vielfach diskutiert wurde, war die Frage nach der Höhe der Kreisumlage. In den Baden-Württembergischen Landkreisen wird überall die Kreisum​lage angehoben werden müssen, wobei sich die Spanne der vorge​schlagenen Erhöhungen zwischen 2 und 6 Punkte bewegt.

Bei der Eckwertediskussion im Juli 1997 ging die Verwaltung von einer notwendigen Erhöhung der Kreisumlage um 4,5 Punkte aus. Wir haben zur Senkung dieser geplanten Umlageerhöhung Vorschläge un​terbreitet, wobei neben Einsparungen auch Lasten auf künftige Jahre verlagert werden. Außerdem wurden die Freiwilligkeitslei​stungen durchweg um 25 % gekürzt, so dass sich schließlich ein Um​lagebedarf von 3,1 Punkten errechnet.  Wir haben uns diese Ent​scheidungen nicht leicht gemacht, insbesondere die Kürzungen bei den Kreisschulen wurden lange diskutiert. Die Kürzung der freiwil​ligen Leistungen hat - wie zu erwarten war - zu Protesten der Zuschussempfänger geführt. Wir haben jedoch bei zahl​reichen Gesprächen mit den Betroffenen Verständnis für die Finanz​situation des Kreises und für die Kürzungen gefunden. Wir sehen zu diesen Kürzungsmaßnahmen keine Alternative, wenn die Kreisumla​geerhöhung gehalten werden soll.

Wir haben bereits im Vorfeld der Diskussionen um die Kreisumlage erklärt, dass es darum geht, die Aufgabenerfüllung des Kreises in Einklang mit der Belastbarkeit der Gemeindefinanzen zu bringen. Bei einer Erhöhung der Umlage um 3 Punkte könnten 36 von 52 Ge​meinden nicht mehr ihren Haushalt ausgleichen. Deshalb ist unsere Fraktion der Auffassung, dass weitere Schritte unternommen werden sollten, um die Kreisumlage zu senken.

Die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt aus der Abdeckung des Fehlbetrags 1995, der Kredittilgung 1998 und der Tilgung der Eigenbetriebe errechnet sich in Höhe von 20,1 Mio. DM. Wir können Ersatzdeckungsmittel in Form der geplanten Grundstückserlöse in Höhe von 4,4 Mio. DM dafür einsetzen und die Tilgung der Kredite um rund 2 Mio. DM strecken, wodurch der Haushalt nach wie vor genehmi​gungsfähig bleibt, wobei auch die Kreditkosten 1998 abgedeckt sind. Wir stimmen diesem Kompromissvorschlag zu. Die Nettokre​ditaufnahme beläuft sich dann auf etwas mehr als 4 Million DM, was zumutbar ist.  Wir fahren hier natürlich an der untersten Grenze, aber in so schwierigen Zeiten ist es zumutbar, dass der Kreis zu​sätzlich Kredite aufnimmt, zumal auch viele Gemeinden ihre letzten Reserven angreifen müssen, um den Haushalt 1998 abzuwickeln. Wir sehen mit dieser Maßnahme die Balance zwischen Aufgabenerfüllung des Kreises und Belastbarkeit der Gemeinden gewährleistet.

Einsparungsvorschläge der Grünen

Wie sieht jedoch die Haltung der Kreisgrünen hinsichtlich von Ein​sparmaßnahmen aus? Bereits bei meiner Haushaltsrede vor einem Jahr habe ich vorgetragen, dass sie durch Mehrausgaben im Sozialen, durch Forderungen nach einer Frauenbeauftragten, durch die Auffas​sung, dass die Elternbeiträge bei den Schülerbeförderungs-Kosten nicht angehoben werden sollten, und die Kosten für nicht reali​sierte Planungen bei der Abfallwirtschaft nicht dem Gebührenzah​ler, sondern dem Steuerzahler aufzubürden, zusätzlich den Kreis​haushalt um 4 Millionen DM belasten würden. Aber es gab zwischen​zeitlich noch weitere Vorschläge der Grünen, die erhebliche Mittel erfordern, z. B. die Krankenpflegeschule in vollem Umfang zu erhal​ten. So entstehen Mehrkosten, die folgende Belastungen bringen:




1998


104.000 DM




1999


341.000 DM




2000


654.000 DM

Wenn weitere Fördermaßnahmen im Bereich des Jugendamtes für Frau​ennotruf gegen sexuelle Gewalt, Kinderschutzbund Mannheim und Hei​delberg, Kreisjugendring, Gesundheitliches Bildungs- und Bera​tungszentrum zur Förderung von Integration behinderter Frauen e. V., Pro Familia, beschlossen werden sollten, brächte dies Mehrko​sten in Höhe von 371.000 DM. Außerdem sollten die Kürzungen 

der Zuschüsse im sozialen Bereich und bei den Zuschüssen für den ÖPNV nicht erfolgen. Summiert man alles, käme ein zusätzlicher Um​lagebedarf von mindestens einen Punkt Kreisumlage zusammen.

Strukturelle Veränderungen sind notwendig

Wer nur von Problemen spricht, verspielt die Zukunft. Deshalb müs​sen wir handeln.

Wir dürfen aber nicht nur Probleme thematisieren. Vielmehr müssen wir die Essenz bewahren, die uns das Heute ermöglicht hat und mit neuen Strukturen den Fortschritt schaffen.

Wie der Landrat bereits bei seiner Haushaltsrede ausführte, geht es mittelfristig darum, Strukturen im Rhein-Neckar-Kreis zu unter​suchen.

Gründung des Eigenbetriebs GRN

Mit der Gründung des Eigenbetriebs Gesundheitseinrichtungen Rhein-Neckar haben wir erfolgreich Neuland betreten und Strukturen ver​ändert. Der Wirtschaftsplan 1998 sieht keine betriebsbedingten Zu​schüsse vor. Mit der geplanten Kooperation zwischen den Einrich​tungen in Sinsheim und dem Krankenhaus in Eberbach schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, denn dadurch werden Kosten einge​spart und der Standort Eberbach gesichert.

Rücknahme der Delegation der Sozialhilfe an die Große Kreisstadt Weinheim

Die Anregung der CDU-Kreistagsfraktion, die Rückdelegation der So​zialhilfe gegenüber der Großen Kreisstadt zu prüfen, wurde bereits behandelt und ausgiebig diskutiert. Wir sind der Meinung, dass mit der getroffenen Entscheidung,  Handlungsverantwortung und Finanz​verantwortung in eine Hand kommen und Kosten eingespart werden könnten.

Allerdings müssen weitere Strukturen untersucht werden.
1. Rettungsdienst- und Feuerwehrleitstellen

Im Bereich des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadtkreise Mannheim und Heidelberg bestehen derzeit 2 Feuerwehr- und 2 Rettungsdienst​leitstellen mit einem Personalbestand von 50 Stellen. In zwei Jah​ren läuft der Vertrag des Rhein-Neckar-Kreises mit der Stadt Hei​delberg über den Betrieb der gemeinsamen Feuerwehrleitstelle aus.

Das Rettungsdienstgesetz des Landes Baden-Württemberg, das am 01. Juli 1998 in Kraft tritt, sieht integrierte Leitstellen zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr vor. Außerdem wird der Druck der Kas​sen auf den Betrieb gemeinsamer Leitstellen von Feuerwehr und den Rettungsdiensten zunehmen.

Wir schlagen deshalb vor, mittelfristig eine integrierte Leit​stelle für Rettungsdienst und Feuerwehr des Rhein-Neckar-Kreises und der Städte Heidelberg und Mannheim einzurichten. Die techni​schen Möglichkeiten stehen heute dafür zur Verfügung. Der Perso​nalbedarf würde sich von 50 auf ca. 15 Personen reduzieren. Übri​gens: in Baden-Württemberg bestehen derzeit 36 Leitstellen, in Bayern ganze 6. Der Kreis selbst könnte seine Kosten in Höhe von DM 676.000 mindestens halbieren.

2. Kreisbildstelle

Nach dem Bildstellungsgesetz ist eine Kreisbildstelle einzurich​ten. Wir haben eine gemeinsame Bildstelle mit der Stadt Heidelberg und Außenstellen in Weinheim und Sinsheim. Die Außenstellen sind noch Relikte der ehemaligen Kreise Sinsheim und Mannheim. Dadurch muss Bildstellenmaterial tlw. dreifach vorgehalten werden. Bei ei​ner Auflösung der Außenstellen und entsprechenden organisatori​schen Maßnahmen könnten Personal- und Sachkosten eingespart wer​den. Wir schlagen eine Überprüfung vor.

3. Zweckverband Abfallwirtschaft

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Rhein-Neckar hatte bei seiner Gründung die Aufgabe, die Probleme der Abfallwirtschaft zwischen Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis gemeinsam zu lö​sen. Diese Aufgabe hat der Verband gut erfüllt, allerdings hat er selbst keine Anlagen, denn diese verbleiben bei den Gebietskörper​schaften. Daher hat er auch keine Entscheidungskompetenz. Durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über ist diese Zusammenar​beit bei der Abfallwirtschaft seit dem 01. Juli 1997 geregelt. Sie hat eine Laufzeit von mind. 20 Jahren. Dadurch hat der Zweckver​band, der sich nach 8 Jahren immer noch in der Gründungsphase be​findet, seine Aufgabe gut erfüllt und sich überholt. Man muss den Mut haben, solche Strukturen aufzugeben. Die Kosten des ZARN be​laufen sich auf 283.000 DM im 

Jahr, für den Rhein-Neckar-Kreis auf 151.000 DM, die eingespart werden können. Für ein reines Diskussionsforum sind diese Ausgaben entschieden zu hoch. Es ist deshalb richtig, dass keine Mittel im Haushalt eingestellt sind.

4. Verschlankung der Regionalplanung

Im Rhein-Neckar-Raum bestehen der Nachbarschaftsverband für die Flächennutzungsplanung von 18 Gemeinden, der Regionalverband und der Raumordnungsverband: zwei Planungsebenen zuviel. Deshalb sind die Bemühungen zu unterstützen, den Nachbarschaftsverband aufzulö​sen und eine einstufige Regionalplanung zu schaffen. Ebenso muss eine Diskussion über ihre Aufgaben und damit verbundenen Personal​bedarf notwendig.

5. Überprüfung der Struktur der Kreisschulen

Wir haben acht Schulstandorte für 8.000 Schülerinnen und Schüler mit einem sehr unterschiedlichem Zuschussbedarf. Ich weiß, dass ich hier glühende Kohlen anfasse. Aber wir sollten vorbehaltlos über​prüfen, inwieweit wir unser Schulwesen effizienter ohne Einbußen auf seine Qualität organisieren können.

6. Auflösung der Stiftung Kreisaltenhilfe

Unbestritten ist, dass der Stiftungszweck der Stiftung Kreisalten​hilfe zu eng gefasst ist. Wir sind der Meinung, dass die Stiftung aufgelöst und die Anteile den Gemeinden mit Zinsen zurückerstattet werden sollten. Für die Verwendung des Kreisanteils von rund 2 Millionen DM gibt es vier Alternativen:

- Einstellung der Mittel in den Vermögenshaushalt

- Zuführung an den Eigenbetrieb GRN zur Verstärkung des 

  Eigenkapitals

- Zusammenführung mit der Freiherr-von-Ulnerschen Stiftung mit 

  Erweiterung des Stiftungszwecks

- Bildung einer eigenen Stiftung

Unsere Fraktion präferiert die Zusammenführung mit der Freiherr-von-Ulnerschen Stiftung mit Erweiterung des Stiftungszwecks ist aber selbstverständlich bereit, auch über die anderen Alternativen zu diskutieren.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir bitten Sie, die Diskussion über neue Strukturen im Rhein-Neckar-Kreis offen zu führen.

Wir müssen im nächsten Jahr gemeinsam daran arbeiten, das Mögliche entstehen zu lassen, auch wenn dazu das Unmögliche versucht werden muss.

Zustimmung zum Haushaltsplan

Wenn auch der jetzige Haushalt kaum Raum zu Utopien lässt, stimmen 

wir unter diesen Voraussetzungen dem Haushaltsplan 1998 zu.

Wir stimmen ihm zu, weil er noch eine Aufgabenerfüllung des Krei​ses gewährleistet.

Wir stimmen ihm zu, weil er die Kreisgemeinden nur in dem notwen​digsten Umfang belastet.

Wir stimmen ihm zu, weil er dem Grundgedanken eines modernen Ver​waltungsmanagements entspricht. Und dafür danken wir dem Landrat, dem Kreiskämmerer und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung. Wir danken auch allen Verbänden und Organisatio​nen und den ehrenamtliche Tätigen, die uns bei der Erfüllung der Kreisaufgaben wesentlich unterstützen.
Haushaltsrede 1999

Der Plan 1999 ist der letzte Haushalt, den der 5. Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises realisieren wird. Mit ihm werden die Weichen für den künftigen Weg des Kreises gestellt. Deshalb müssen zwei Grundfragen beantwortet werden.

1. Wie sieht die Zukunft des Rhein-Neckar-Kreises aus?

2. Welche Strukturen müssen überdacht werden?

Selbstverantwortung und Handlungsfähigkeit

Die kommunale Selbstverwal​tung in den Gemeinden und in den Kreisen bildet die Grundlage für das politische System der Bundesre​publik Deutschland.

Derzeit bestimmen jedoch Bund und Land deren Aufgaben. Die Kommunen müssen aber grundsätzlich über die Art und Weise sowie die Intensität entscheiden können, mit der sie die Aufgaben erledigen, die ihnen zugewiesen sind. Denn dies stärkt die Eigenverantwortung der kommunalen Selbstverwaltung, ihre politische Funktion und ihre Integrationskraft.

Es gilt deshalb künftig vor allem, die Selbstverantwortung und die Handlungsfähigkeit der Kreise und der Gemeinden wieder zu gewinnen.

Fortsetzung der Funktionalreform

Es muss auch zu einer Fortsetzung der Funktionalreform mit dem Ziel kommen, verschiedene öffentliche Aufgaben in einer Hand zu bündeln. Die Eingliederung des Wasserwirtschaftsamtes, des staatlichen Gesundheitsamtes und des Veterinäramtes hat sich bewährt. Weitere Sonderbehörden, wie Vermessungsämter, Landwirtschaftsämter, Gewerbeaufsichtsämter, Straßenbauämter, Staatl. Schulämter, die ohne Abwägung mit anderen Belangen zumeist teure Spezialanliegen zu verfolgen haben und einen eigenen Verwaltungsaufbau benötigen, müssen auf den Prüfstand.

Verschlankung der Regionalplanung

Im Rhein-Neckar-Raum bestehen mit dem Nachbarschaftsverband, zuständig für die Flächennutzungsplanung von 18 Gemeinden, der Regionalverband für die Stadtkreise Mannheim und Heidelberg, den Neckar-Odenwald-Kreis und den Rhein-Neckar-Kreis sowie der länderübergreifende Raumordnungsverband zwei Planungsebenen zuviel. Deshalb sind Nachbarschaftsverband aufzulösen und Regionalverband und Raumordnungsverband zusammenzuführen.; denn eine einstufige Planung im Europa der Regionen halten wir länderübergreifend für notwendig.

Für eine solide Finanzpolitik

Größte Herausforderung bleibt nach wie vor eine solide Finanzpolitik.

Im Vergleich zu den 80ern Jahren hat sich bundesweit die Finanzlage der Kreise, Städte und Gemeinden dramatisch verschlechtert. Ursache für die besorgniserregende Entwicklung sind nicht in erster Linie geringere Steuereinnahmen und Steuerausfälle. Die eigentliche Ursache liegt in den ständig steigenden Zusatzbelastungen durch soziale Leistungen. 

Bund und Ländern ist es gelungen, kostenintensive soziale Aufgaben den kommunalen Körperschaften aufzubürden, ohne hierfür die notwendigen Finanzmittel bereitzustellen. Entscheidungsspielräume für die Kreise bestehen kaum noch. Die Kritik gilt der alten Koalition.

Doch wie sieht es bei der neuen Bundesregierung aus? Es gibt zwar eine Vereinbarung über das Konnexitätsprinzip, künftig bei Gesetzen des Bundes, die kommunalen Ausgaben auslösen, auch für deren Finanzierung zu sorgen. Dies ist zu begrüßen. Aber wie sieht die Praxis aus?

Durch die neue Koalition hat sich nichts geändert. Man kann sagen: alter Wein in neuen Schläuchen. 

Denn die derzeitigen Überlegungen gehen in die andere Richtung:

· Der Wegfall des Krankenhausnotopfers würde, wie der Landrat bei seiner Etatrede bereits feststellte, unseren Krankenhäusern und damit den Kreishaushalt 1,5 Mio. DM kosten.

· Die Ökosteuer und die Verteuerung der Energiekosten würden den Sozialhaushalt mit mindestens 500.000 DM belasten. 

· Die Finanzen der Kommunen würden durch die geplante Umschichtung von der Einkommenssteuer auf Sozialversicherungsbeiträge bei den 620,-- DM-Job geschmälert, d.h. mit kommunalen Mitteln würde die Renten- und Krankenversicherung unterstützt.

· Die Einnahmeausfälle der geplanten Steuerreform auf die Kommunen sind nicht abschätzbar.

 Ob sich hier durch die zahlreichen Interventionen noch etwas ändert, bleibt abzuwarten und steht in den Sternen.

Somit: Keine Entwarnung bei dem altbekannten Verschiebebahnhof. Die kostenintensiven Waggons werden weiter zu Lasten der Kommunen abgeschoben.

Der Kreishaushalt entspricht daher mehr einem Bericht über die Verwendung von Geld zur Erfüllung staatlicher Aufgaben als einem Konzept zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben.

Für 1999 gibt es einen Lichtblick. Wir können unsere Aufgaben bei einer Senkung der Kreisumlage um 0,5 Punkte bewältigen.

Zur Erinnerung: Bei der Eckwertediskussion gingen wir noch von einer Erhöhung der Kreisumlage um ca. 1 Punkt aus.

Möglich war dies durch verbesserte Grunderwerbssteuereinnahmen und eine erheblich niedere Umlage an den LWV und die Verbesserungen beim Finanzausgleich. 

Insbesondere die neuerliche gute Nachricht des erfreulich niedrigen Umlagesatzes bei der LWV-Umlage als positive Auswirkung der Pflegeversicherung ermöglichte diese Entwicklung. Da wir uns im Vorfeld darauf verständigt haben, den Hebesatz der Kreisumlage von der Entwicklung der Umlagezahlungen an den LWV abhängig zu machen, ist die Verringerung des Hebesatzes der Kreisumlage die richtige Entscheidung. Dies kommt der schwierigen Finanzsituation zahlreicher Gemeinden entgegen. Dies dokumentiert, dass Kreis und Gemeinden eine Schicksalsgemeinschaft sind. 

Wir begrüßen das Wiederaufleben des Grundstücksfonds, denn auch hier müssen wir beweglich bleiben.

Allerdings steht die Nettoinvestitionsrate trotzdem bei nahezu Null DM. Wir müssen unsere Investitionen komplett über Zuweisungen und Kredite finanzieren. Eigene Mittel stehen nicht zur Verfügung.

Durch die Reform des Finanzausgleiches gewinnt der RNK ab dem Jahre 2000 zusätzliche Finanzkraft in Höhe von 10 Mio. DM. 

Es ist vorgesehen, mit diesen Mehreinnahmen die Kürzungen der freiwilligen Leistungen der Haushaltsjahre 1998 und 1999 zurückzunehmen; grundsätzlich einverstanden. Dabei müssen jedoch auch die Förderstrukturen überdacht und ggf. auf neue Beine gestellt werden.

Dazu sollten wir die Frühjahrssitzungsrunde 1999 unserer Ausschüsse nutzen.

Ob die künftigen Aufgaben bewältigt werden können, hängt wesentlich von der Wirtschaftslage und den Auswirkungen der geplanten Steuerreform ab.

Die Landkreise brauchen in jedem Fall - und damit zur Entlastung der Gemeinden - mehr kreisumlageunabhängige Einnahmen, insbesondere eine Beteiligung an der Umsatzsteuer.

Die Konzentration zentraler Aufgaben im Landratsamt wird von uns befürwortet. Deshalb stimmen wir der Erweiterung des Landratsamtes bei gleichzeitiger Aufgabe von angemieteten Räumen zu. Dem neuen Eigenbetrieb Gebäudemanagement stehen wir offen gegenüber. Es ist zu prüfen, welche Aufgaben verlagert werden und wie die Organisation aussieht.

Verringerung der Soziallasten und Verbesserung deren Effizienz

Tiefgreifende Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft lassen in Deutschland immer mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sein. Ende 1997 mussten knapp 3 Millionen Personen laufende Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen; das waren sieben Prozent mehr als 1996. Doch die Sozialhilfe soll nur Einzelfälle stärken und nicht Millionen helfen. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielschichtig: Zunahme der Arbeitslosigkeit, Zuwanderung, Wandlung der Lebensformen - es gibt zum Beispiel immer mehr Alleinerziehende -. Zudem sind einige vorrangige Leistungssysteme von "Voll- auf Teilkasko" umgestellt worden, und zwar durch Absenkung der Arbeitslosenhilfe, Zuzahlungen usw. Damit gerät die Sozialhilfe, als Selbstverwaltungsaufgabe der Stadt- und Landkreise, immer mehr in den Sog bundespolitischer Entscheidungen. Je mehr bei einkommensschwachen Personen vorrangige Sicherungssysteme abgesenkt werden, erhöht dies die kommunalfinanzierte Sozialhilfe.

Damit blockieren die so gebundenen Kreismittel Handlungs- und Entfaltungsspielräume. Vieles, was kreispolitisch wünschenswert ist, lässt sich nicht oder nicht in absehbarer Zukunft finanzieren. Wir brauchen für unseren Gestaltungsauftrag, einerseits soziale Sicherheit zu gewähren und andererseits den Kommunen wieder Handlungsspielräume zu geben, bessere Voraussetzungen.

Ein zentraler Punkt ist die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch mehr Beschäftigung. Zieht die Konjunktur an, wird es in Folge auch zu positiven Auswirkungen kommen. Davon werden auch die sozialen Sicherungssysteme profitieren. Darüber hinaus brauchen wir eine Reform der Sozialhilfe, in die folgende Überlegungen einfließen müssen:

·
Hohe Empfängerzahlen bedingen für dieses "Massengeschäft" transparente Regelungen.

·
Dem Einzelanspruch-Denken muss entgegengewirkt werden.

·
Die Hilfeempfänger brauchen im Umgang mit öffentlichen Steuermitteln mehr Eigenverantwortung.

Mit dieser Reform muss eine Harmonisierung der Arbeitslosenhilfe einhergehen, denn Arbeitslosenhilfeempfänger dürfen nicht auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen sein.

Besonders gravierend schlagen derzeit die Belastungen aus der Flüchtlingspolitik zu Buche. Da es sich hier um keine originäre kommunale Aufgaben handelt, fordern wir nach wie vor, die Kosten für die humanitäre Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und geduldeten Ausländern umfänglich zu erstatten. Gleiches gilt für die soziale Eingliederung von Spätaussiedlern als Kriegsfolgenlast.

Allein im Rhein-Neckar-Kreis belaufen sich diese Aufwendungen für diesen Personenkreis auf 23 Mio. DM. Somit über 3 Punkte Kreisumlage. Denn der Anstieg des Sozialhilfeansatzes für 1999 wird fast ausschließlich durch diesen Personenkreis bestimmt.

Änderung des Landespflegegesetzes

Auch hinsichtlich der Umsetzung des Landespflegegesetzes sind künftige finanzielle Schwierigkeiten nicht auszuschließen. Der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von einem Drittel der förderfähigen Investitionskosten kann den Kreishaushalt empfindlich treffen, wenn die Einrichtungen im Landkreis in großem Stil saniert werden. Die Alternative zu der in Baden-Württemberg praktizierten institutionellen Förderung wäre das Pflegewohngeld, das einkommensabhängig gewährt wird. Heute profitieren alle Bewohner der zugelassenen Pflegeeinrichtungen ohne Berücksichtigung der Höhe des Einkommens und des ursprünglichen Wohnorts des Heimbewohners von den subventionierten Investitionskosten. Hier muss ein neuer Diskussionsprozess angestoßen werden.

Bei der Hilfe zur Pflege soll zum 01.01.2000 eine Aufgabenverlagerung erfolgen. Nach dem gegenwärtigen Diskussionsstand soll ab diesem Zeitpunkt die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für die über 65jährigen nicht mehr über die LWV-Umlage, sondern unmittelbar als Einzelfallhilfe von der Stadt- und Landkreisen finanziert werden. Dies fordert der Rhein-Neckar-Kreis seit langem, da er sich schon immer für eine Konzentration von Aufgaben- und Finanzverantwortung eingesetzt hat. Im Zuge dieser Aufgabenverlagerung kommt der allgemeinen These "ambulant vor stationär" zunehmende Bedeutung zu. Es ist insoweit darauf zu achten, dass die ambulanten Hilfestrukturen ihren bisher guten Stellenwert behalten.

Leistungen der Freiherr von Ulner`schen Stiftung

Mit der Kapitalaufstockung bei der Freiherr von Ulner'schen Stiftung haben wir die Grundlage geschaffen, auch außerhalb des Kreishaushalts wirksam und nachhaltig zu helfen und Modellprojekte zu erproben. Diesen Gestaltungsauftrag müssen wir ausfüllen.

Bildungs- und Strukturpolitik

Die berufliche Ausbildung im dualen System war und ist ein Garant für die internationale Wettbe​werbsfähigkeit unserer Wirtschaft.

Der Rhein-Neckar-Kreis hat Schulen Hockenheim, Neckargemünd, Sinsheim, Weinheim, Wiesloch, Eberbach, Schwetzingen und Ladenburg an. Mit den Schulstandorten im ländlichen betreiben wir Strukturpolitik. Dies werden wir auch künftig unterstützen.  Wir verfügen über ein attraktives Schulwesen für rund 9.000 Schülerinnen und Schüler mit Klassenzimmern, Fachräu​men und Werkstätten auf hohem Standard. Steigende Schülerzahlen erfordern neue Klassen​räume, neue Bildungsanforderungen zusätzliche Fachräume.

Um den Strukturen und Anforderungsprofilen der Arbeitswelt von morgen gerecht zu werden, gilt es bei der Schulpolitik 2010, weiterhin gleichwertige Ausbildungschancen im gesamten Kreisgebiet zu gewährleisten und die notwendigen Lehr- und Lernmittel, Geräte und Maschinen für die berufsbezogene Ausbildung in den neuen Technologien, insbesondere in der Informations- und Kommunikationstechnik, bereitzustellen,

Die gleichen Anstrengungen muss der Kreis auch auf dem Gebiet des Sonderschulwesens erbringen, wobei Integration und Kooperation nicht ausgeschlossen werden dürfen.

Deshalb finden die Bemühungen der Verwaltung zusätzliche Schulräume in Wiesloch und Sinsheim zu schaffen, den Schulstandort Eberbach zu erhalten und die Sanierung der Schulen weiterzuführen, unsere volle Unterstützung.

 Profil mit Kunst und Kultur

Der Rhein-Neckar-Kreis fördert die Jugendmusikschulen, die Junge Philharmonie und die Jazz-Big-Band. Er hat ein kreisbezogenes Kulturförderprogramm, das Raum für eigene Aktivitäten bietet. Außerdem entstand die Kreiskulturstiftung Rhein-Neckar e. V., die ihrerseits den Kreis bei seiner Kulturarbeit unterstützt. Diese Konstellation ermöglichte es, das Kommandantenhaus auf dem Dilsberg mit erhebliche Sponsorengeldern zu renovieren und auszubauen. Heute verfügt der Kreis über ein eigenständiges Kulturprofil, das die wertvolle Kulturarbeit der Gemeinden ergänzt. Diese Arbeit ist fortzusetzen.

Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit

Die Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit ist für die CDU sehr wich​tig. Ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit gäbe wesentliche weniger Aktivitäten bei den Sport- und den kulturtreibenden Vereinen, bei den sozialen Organi​sationen und der Feuerwehr sowie im Jugendbereich. Deshalb muss das Ehrenamt weiterhin besonders gefördert werden.

Integriertes Verkehrssystem verwirklichen

Für die Verkehrsstruktur ist ein integriertes Verkehrssystem für den Rhein-Neckar-Raum notwendig. Der Verdichtungsraum braucht einen weiteren Ausbau des ÖPNV mit attraktivem, pünktlichem, schnellem und preiswertem Angebot, damit viele Bürger vom Individualverkehr auf den ÖPNV umsteigen. Kernstück ist die Regionalbahn mit Verknüpfung der übrigen Nahverkehrsnetze, wie Buslinien, PKW und Fahrradzubringer.

Ebenso wichtig ist der Bau von Umgehungs- und Entlastungsstraßen, um stark belastete Zentren unserer Gemeinden und Städte von Durchgangsverkehr zu befreien und der benachteiligten Bevölkerung zu einem menschenwürdigen Wohnen an bislang überfrequentierten Straßen zu verhelfen.

Deshalb ist es notwendig und richtig sowohl den in der letzten Sitzung verabschiedeten Nahverkehrsplan aber auch den 1995 beschlossenen Kreisstraßenverkehrsplan umzusetzen. 1999 stehen für den ÖPNV 14,7 Mio. DM und für den Straßenbau, insbesondere für die Projekte Kernstadtumgehung Neckargemünd und Ostumgehung Plankstadt, 16,3 Mio. DM zur Verfügung. Allerdings betragen die laufenden Kosten für den ÖPNV 14 Mio. DM und für die Straßenunterhaltung 3,9 Mio. DM. Hinzu kommt die nunmehr erhöhte Zuschussquote für den ÖNPV von 37,5 % auf 40 % der Aufwanddeckungsfehlbeträge der Gemeinden. Ein Beweis dafür, dass ÖPNV und Straßenbau zumindest gleichrangig vom RNK behandelt werden.

Eine Bewährungsprobe für den GRN

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz hat der Bundesgesetzgeber komplizierte Abrechnungsformen für die Krankenhäuser geschaffen. Hinzu kommt die drastische Kostendämpfung mit erheblichen Einschnitten in die Finanzierung unserer Krankenhäuser. Die neue Koalition will diese Politik durch eine absolute Budgetierung verschärfen, wobei das letzte Wort hoffentlich noch nicht gesprochen ist.

Die Risiken werden einseitig zu Lasten der Krankenhäuser verschoben, die Einnahmen reduziert und die Ausgaben weiter gedeckelt somit sind keine Leistungsanreize durch Gewinnmöglichkeiten mehr vorhanden. Instandsetzungsaufwendungen werden weder gefördert, noch sind sie pflegesatzfähig. 

Unser Eigenbetrieb GRN mit neuen Verantwortlichkeiten und dezentraler Ressourcenbewirtschaftung führt die Krankenhäuser als selbständige, kostendeckende Wirtschaftseinheiten und gewährleistet eine Krankenversorgung im Rhein-Neckar-Kreis. Synergie-Erfolge sind sichtbar. So ist die Kooperation zwischen den Einrichtungen in Sinsheim und dem Krankenhaus in Eberbach vorbildlich, denn dadurch werden Ko​sten einge​spart und der Standort Eberbach gesichert.

Große Sorgen bereiten uns die Reha-Kliniken, die zunächst mit großem Engagement des Landes gefördert wurden, heute jedoch die Stiefkinder der Krankenkassen darstellen. Hier muss eine Änderung der Haltung der Krankenkassen erfolgen, wenn auch künftig eine gute Rehabilitation ortsnah erfolgen soll.

Das Pflegeversicherungsgesetz führte in den 5 Pflegeheimen des Rhein-Neckar-Kreises ab 1. Januar 1998 zu differenzierten Pflegesätzen, was einen wesentlich höheren Aufwand in der Abrechnung der Pflegeleistungen, der Budgetierung und des Controllings der Heime brachte. Doch auch hier ermöglichte Umstrukturierung und Zusammenfassung in größere Betriebsbereiche organisatorische und wirtschaftliche Vorteile.

Die beim GRN vorgesehenen Investitionen für die Zentralküche in Sinsheim und die Sanierung der Krankenhäuser Sinsheim und Schwetzingen in Höhe von 8 Mio. DM begrüßen wir. Außerdem bejahen wir die vom Landrat in seiner Haushaltsrede angerissenen und nunmehr in die Wirtschaftspläne aufgenommenen Sanierungen in Eberbach und Schwetzingen. Sie sind notwendig, damit unsere Einrichtungen konkurrenzfähig bleiben.

Zukunftsorientierte Abfallwirtschaft

Die ZARN-Partner haben ihre Aufgaben erfüllt und Umweltvorsorge betrieben:

(
Der Rhein-Neckar-Kreis hat die Deponie Wiesloch errichtet.

(
Die Stadt Mannheim hat den 4. Müllkessel gebaut.

  Die Stadt Heidelberg hat das Kompostwerk erweitert.

Das Kreislaufabfall- und -wirtschaftsgesetz forciert die Privatisierung der Abfallentsorgung. Drastisch zurückgehende Müllmengen durch Verlagerung in das Duale System, Entsorgung des Gewerbemülls über private Anbieter und hohe Entsorgungskosten kennzeichnen die augenblickliche Situation. Die Kosten sind um 20 - 30 % angestiegen. Die Entwicklung der Verbrennungskosten ist kritisch zu beobachten. Hier müssen die Vorhaltekosten auch von dem künftigen Nutzer nach dem Jahr 2005 mitgetragen werden. Entsprechende Finanzierungsmodelle fordern wir nachdrücklich. Bei jeder neuen Investition muss verstärkt auf kostengünstige und wirtschaftliche Verfahrensweisen geachtet werden.

Künftig muss die aufkommensgerechte Verteilung der Entsorgungsgebühren ein Prüfstein sein. Unsere Gebührensysteme müssen weiterentwickelt werden. Wir müssen darüber reden, welche Leistungen zu welchen Kosten künftig angeboten werden und unseren Kunden Wahlmöglichkeiten einräumen. Außerdem werden wir die kostenintensive Grünschnittabfuhr neu ordnen müssen.

Wir müssen die privatwirtschaftlichen Aktivitäten der AVR und des Kreises mit dem Ziel, Deckungsbeiträge zu erwirtschaften verstärken und die Auslastung der Kapazitäten der Anlagen verstärken.

Lassen Sie mich zum Schluss zusammenfassen:

Wir können die Zukunft des Rhein-Neckar-Kreises nur dann bürgerfreundlich gestalten, wenn wir durch Bund und Land sowohl von Aufgaben als auch finanziell entlastet werden.

Deshalb müssen wir die Auswirkungen der geplanten Steuerreform auf die Kreisfinanzen genau beobachten und ggf. im Haushalt 2000 entgegensteuern.

Wir müssen aber ebenso selbst bereit sein, die gute Strukturen zu erhalten und dort - wo  Reformen notwendig sind - auch Strukturen zu verändern.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf weist in die richtige Richtung.

Der Haushalt ist ein abstraktes Zahlenwerk. Es sind jedoch die Menschen, die ihn mit Leben erfüllen. Deshalb ein dreifacher Dank.

Wir danken deshalb allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises, des GRN und der AVR, die dafür sorgen, dass wir unsere Aufgaben erfüllen können.

Wir danken allen Fraktionen für die kreisdienliche Zusammenarbeit.

Wir danken allen, insbesondere dem Landrat und dem Kreiskämmerer, die an der Aufstellung des Haushalts planes 1999 beteiligt waren.

Wir stimmen dem Haushaltsentwurf 1999 zu.

Haushaltsrede 2000

Die Grunddaten des Haushaltes 2000 weisen in die richtige Richtung. Man könnte auch den Haushaltsentwurf überschreiben mit _Lust auf Zukunft_.

Wir bewegen uns zwar mit unserem Haushalt nicht im luftleeren Raum. Wir sind eingebunden in Bedingungen, die auf politischer wie wirtschaftlicher Ebene außerhalb unserer Kompetenz diktiert werden.

Finanzielle Risiken

Wie sehen diese Rahmenbedingungen derzeit aus?

Offene Fragen enthalten erhebliche Risiken bezüglich des heute vorzulegenden Haushaltsentwurfs.

Wie wird sich die angekündigte Steuerreform auswirken?

Wie werden sich die Steuereinnahmen und damit der kommunale Finanzausgleich entwickeln?

Kann der Ansatz bei der Grunderwerbsteuer gehalten werden, werden die Einnahmen geringer.

Können wir mit höheren Einnahmen rechnen?

Offene Fragen, die Haushaltsrisiken enthalten. Wenn wir uns vor Augen halten, dass sich die Hauhaushaltssituation seit der Diskussion der Eckwerte Mitte letzten Jahres um knapp 3 Millionen DM verschlechtert hat. Dies beweist, dass sich die Haushaltslage innerhalb relativ kurzer Zeit verschlechtern kann. Doch zunächst zum Gesamtgerüst:

Die Kreisumlage wird — wie bei der Eckwertediskussion beabsichtigt - um 0,5 Punkte auf 25,7 Punkte gesenkt.

Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt reduziert sich allerdings gegenüber den Eckwerten um 3,0 Mio. DM auf 21,3 Mio. DM. Zieht man den noch abzudeckenden Fehlbetrag aus 1997 mit 3,7 Mio. DM ab, so verbleiben noch 17,6 Mio. DM, die wiederum um die Tilgungen reduziert werden, so dass noch 8 Mio. DM für Investitionen verbleiben — weniger als ein Punkt Kreisumlage.

Der Stellenplan sieht 34 neue Stellen vor. Diese Stellenvermehrungen wurde in unserer Fraktion eingehend diskutiert. Letztendlich haben uns die Argumente der Verwaltung überzeugt. Wenn wir gute Leistungen erwarten, benötigen wir auch eine angemessene und qualitative Personalausstattung.

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belaufen sich auf 46 Millionen DM, so dass nur knapp 1/5 der Investitionen mit Mitteln des Verwaltungshaushalts finanziert werden.

Im Haushalt 2000 werden wir nicht um eine Kreditaufnahme herumkommen. Das ist nicht schön. Aber es ist vertretbar, angesichts einer soliden Haushaltsplanung. Und es ist vor allem vertretbar angesichts der Tatsache, dass wir nur mit der geplanten Nettokreditaufnahme von rund 21 Millionen DM zusätzliche Investitionen für künftige Generationen tätigen können.

Sollten Mehreinnahmen erzielt werden oder Minderausgaben erfolgen und dadurch die Investitionsrate höher ausfallen, so sind diese Mittel — wie im Haushaltsjahr 1999 — zur Reduzierung der Kreditaufnahme zu verwenden. 

Blicken wir auf die mittelfristige Finanzplanung, so stellen wir fest, dass

·
von 2001 bis 2003 rund 105 Millionen DM, insbesondere für unsere Schulen und die Kreisstraßen investiert werden sollen und dadurch

·
eine Netto-Kreditaufnahme von 2001 bis 2003 in Höhe von weiteren 20 Millionen DM erfolgen muss und

·
trotzdem der Hebesatz der Kreisumlage bei 25,7 Punkte festgeschrieben werden soll,

Der Artikel _SAP: Mega-Prämie für die Mitarbeiter_ in der Samstagsausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung gibt Anlass zum Nachdenken über die künftige Entwicklung der Kreisumlage. Denn die Sonderzahlung von 1,3 Milliarden DM — so erfreulich dies für die Mitarbeiter ist  — wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Ertragssteuern und damit — zeitversetzt — auf die Steuerkraft Sitzgemeinden auswirken, so dass wir in den nächsten Jahren u. U. mit einem geringeren Aufkommen an der Kreisumlage aus Walldorf rechnen müssen.

Bei diesen Prognosen sehen wir keine Möglichkeit, die Kreisumlage weiter zu senken, wenn wir auch die kommenden Haushalte solide finanzieren wollen.

Deshalb können wir keinesfalls dem FDP-Antrag auf weitere Senkung der Kreisumlage um 0,5 Punkte zustimmen, zumal die Deckungsvorschläge keinesfalls seriös sind. Im Endeffekt müssten die geplanten Kreditaufnahmen um 4 Millionen DM erhöht werden. Wir dürfen keine weiteren Lasten in künftige Jahre verschieben.

Denn mit der vorgeschlagene Kreisumlage berücksichtigen wir sowohl die Leistungsfähigkeit des Kreises als auch die Belastbarkeit der Gemeinden.

Meine Damen und Herren, mit diesem Haushalt  machen wir den ersten Schritt ins 

21. Jahrhundert. Wir legen die Grundlage für einen erfolgreichen Start in ein neues Jahrtausend. Wir legen die Grundlage für ein Jahrtausend, das in Science-Fiction-Romanen und Filmen selbst Grundlage war für spannende und phantastische Abenteuer. Science-Fiction das ist Utopie, spannend und abenteuerlich, oft auf naturwissenschaftlich-technischer Grundlage. Aber auch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert taugt Utopie nicht für eine solide, kommunale Haushaltspolitik.

Wir müssen technisch machbare und finanzierbare Tatsachen halten. Wir müssen, wenn wir das nächste Jahrtausend nicht gleich mit einem Fehlstart beginnen wollen, das Machbare im Auge behalten. Auch wenn dadurch nicht immer das Wünschenswerte Wirklichkeit werden kann. Wir haben jede Menge Aufgaben, die es zu bewältigen gilt.

Nur, meine Damen und Herren, es gibt zwei Möglichkeiten, sich den Dingen zu stellen: 

1.
man sieht die Aufgaben, man krempelt die Ärmel hoch und sucht nach Lösungen, um den Berg abzutragen. 

2.
man sieht die Aufgaben erst gar nicht, weil man die Augen zukneift, vor lauter Angst, keine Lösung zu finden. Dann natürlich kann man auch darauf verzichten, die Ärmel hochzukrempeln.

Ich bin überzeugt: Wir müssen den Problemen ins Gesicht sehen. Nur mit offenen Augen erkennt man auch Chancen und Möglichkeiten.

Ich meine: Wir sollten damit aufhören, immer nur darüber zu jammern, was wir nicht machen können und was wir uns nicht leisten können. Wir sollten vielmehr optimistisch sein: Optimismus ist ansteckend. Ein optimistischer Mensch reißt viele andere mit. Und genau das ist es, was wir dringend brauchen: Menschen, die andere motivieren, die sie anstacheln. "Pessimisten sind Spezialisten für Schattenkunde bei Sonnenschein". Solche Schattenkundler können wir nicht gebrauchen. Wir müssen "Ja" sagen zu dem, was ist, und zu dem, was kommt. Wir dürfen nicht immer nur die Augen zukneifen. Wir müssen Lust darauf haben, Probleme anzupacken und Ideen umzusetzen. Wir brauchen Lust auf Zukunft. Lust auf Zukunft, meine Damen und Herren, das hat natürlich auch zu tun mit Ideen, mit Plänen, Problemen und Projekten.

Wir sehen für den Rhein-Neckar-Kreis sechs Schwerpunkte, die wir in den kommenden Jahren angehen müssen und für die wir in diesem Haushalt die Weichen stellen,

Die Ziele sind langfristig angelegt. Niemand wird erwarten, dass wir für alles sofort eine Lösung aus dem Hut zaubern. Niemand kann erwarten, dass wir jetzt schon für alles ein Konzept haben. Aber die Grundlagen, das halte ich für unerlässlich, die Grundlagen müssen wir im Haushalt 2000 schaffen.

Schwerpunkte des Haushalts 2000

1. Schwerpunkt: Bildung fördern

Es ist doch eines klar: Ohne eine solide Ausbildung, ohne ein breites Fachwissen, wird es immer schwerer werden, einen Arbeitsplatz zu finden. Alle Prognosen bestätigen: Ohne Ausbildung keine Arbeit. In Zukunft noch mehr als bisher. Deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass möglichst viele Menschen eine gute Ausbildung bekommen. Natürlich: Wir können auch hier nur die Rahmenbedingungen schaffen. Wir können niemanden zwingen. Aber wir werden in den Berufsschulen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen tätigen. Diesem Anliegen kommt der Haushalt 2000 nach, werden doch 5,2 Mio. DM für die Bauunterhaltung bei den Schulen, 5,7 Mio. DM für den Neubau von Schulräumen, 2 Mio. DM für die Sporthalle Eberbach und 4,1 Mio. DM für den Erwerb der notwendigen Geräte und Schuleinrichtungen - insgesamt 16,5 Mio. DM - zur Verfügung gestellt. In den nächsten drei Jahren sind insbesondere für die Schulen in Sinsheim und Wiesloch weitere 32 Millionen DM für Baumaßnahmen und 8,2 Mio. DM für Schuleinrichtungen, insbesondere im EDV-Bereich vorgesehen.

2. Schwerpunkt: Fördermaßnahmen des Rhein-Neckar-Kreises

Durch die günstige Haushaltsentwicklung für das Jahr 2000 können wir die Zusage, die Kürzungen bei Fördermaßnahmen dann zurückzunehmen, wenn sich die Finanzsituation des Kreises verbessert, bereits in diesem Jahr einhalten. Immerhin stellen wir —  ohne die Förderung des ÖPNV — im Jahre 2000 und in den kommenden Haushaltsjahren — über 6 Millionen DM im Verwaltungshaushalt zur Verfügung.

Die Kreistagsfraktion _Bündnis 90/Die Grünen_ stellt heute den Antrag, für die Fördermaßnahmen auf dem sozialen Sektor zusätzlich 50.000 DM zur Verfügung zu stellen. Im Haushalt 2000 ist bereits eine deutliche Erhöhung von 635.000 DM auf 840.000 DM vorgesehen, was deutlich auch über dem Haushaltsansatz 1997 in Höhe von 790.000 DM liegt. Damit kommt der Kreis seinen Verpflichtungen gegenüber diesen Fördermaßnahmen nach. Wir können deshalb dem Antrag nicht zustimmen.

3. Schwerpunkt: Vernünftiges Verkehrskonzept realisieren

Wir brauchen als erstes ein vernünftiges Verkehrskonzept. Wenn ich mir die Umfragen ansehe, so steht Arbeitslosigkeit ganz oben, aber schon auf den nächsten Plätzen steht der ÖPNV und der Individualverkehr. Neben der Sorge um den Arbeitsplatz ist der Verkehr, die Unzufriedenheit mit der Verkehrssituation in unserer Region das Thema. Unzufriedenheit entsteht dann, wenn die Menschen nicht so vorwärtskommen, wie sie es wollen. Das betrifft den Individualverkehr genauso wie den ÖPNV. Deshalb muss die Verkehrsstruktur im Rhein-Neckar-Raum durch den Ausbau des ÖPNV und des Straßenbaus verbessert werden.

Der Haushalt 2000 setzt auch hier Maßstäbe. Der Kreisstraßenverkehrsplan und der Nahverkehrsplan steht nicht nur auf dem Papier, sondern wird umgesetzt. Für den ÖPNV werden 17,9 Mio. DM zur Verfügung gestellt. Die Zuschusshöhe zu den Aufwanddeckungsfehlbeträge wird von 40 % auf 50 % erhöht.

Von besonderer Bedeutung ist beim ÖPNV nunmehr die Realisierung der S-Bahn. Es ist für uns unverständlich, dass zwar der Bau- und Finanzierungsvertrag abgeschlossen wurde, jedoch der S-Bahn-Betreibervertrag seit Jahren auf Eis liegt. Nunmehr soll ausgeschrieben werden, obwohl seit 5 Jahren bereits mit möglichen Betreibern verhandelt wird. In eineinhalb bis zwei Jahren wolle man sich über den günstigsten Bieter einig sein. Wir halten diese Entscheidung für falsch,  zumal seit 5 Jahren über diese Vergabe verhandelt und sich die  Inbetriebnahme weitere Jahre verzögern dürfte.

Sorgen bereiten uns die Entwicklung bei der HSB und bei der OEG. Bei der HSB steigt das Defizit ständig an. Außerdem beabsichtigt die Stadt Heidelberg, ihren Anteil an den Aufwanddeckungsfehlbeträgen von 50 % zurückzufahren. Hier sollten wir sehr nachdrücklich auf dieser bewährten Verteilung bestehen.

Bei der OEG beabsichtigt die Stadt Mannheim die Fusion mit der MVV, wobei wir davon ausgehen, dass dann auch die Kostenanteile der von der OEG angefahrenen Gemeinden und damit auch die Kreisförderung steigen werden

Beim Straßenbau stehen für Investitionen 8,6 Mio. DM zur Verfügung. Besonders ragen hier die Kernstadtumgehung Neckargemünd und der Bau der Ostumgehung Plankstadt heraus. In den Folgejahren über die Finanzplanung 2003 hinaus sind weitere 50 Millionen DM — insbesondere für den Bau der Kernstadtumgehung Neckargemünd vorgesehen. Ebenso begrüßen wir, das für die Verbesserung der Sicherheit unserer Straßen 2 Millionen DM eingesetzt sind.

4. Verbesserung der Situation beim GRN

Die Verbesserung der Finanzausstattung beim GRN wurde von uns mehrfach gefordert. Der Haushalt 2000 trägt dem Rechnung und sieht die Übernahme der nichtrentierlichen Schulden durch den Kreis in Höhe von 17,8 Mio. DM, die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung um 6 Mio. DM, die Finanzierung der nicht geförderten und nicht refinanzierten Investitionen durch den Kreishaushalt von 5,4 Mio. DM vor. Dies ist ein wichtiger Schritt. Die in der letzten Sitzung beschlossene Partnerschaft zwischen unseren Krankenhäusern und den niedergelassenen Ärzten bei den medizinischen Großgeräten und bei der Dialyse unterstützen wir nachhaltig. Wir erwarten allerdings vom Eigenbetrieb, dass künftige keine Verlustabdeckungen mehr notwendig werden.

5. Gebührenstabilität beim Abfall

Das Kreislaufabfall- und -wirtschaftsgesetz forciert die Privatisierung der Abfallentsorgung. Drastisch zurückgehende Müllmengen durch Verlagerung in das Duale System, Entsorgung des Gewerbemülls über private Anbieter und hohe Entsorgungskosten kennzeichnen die augenblickliche Situation. Die Kosten sind angestiegen. Trotzdem kann der Kreis die Abfallgebühren durch unsere Gebührenrücklage auch im Jahr 2000 stabil halten. Wir müssen jedoch noch in diesem Jahr eine Grundsatzdiskussion mit konkreten Entscheidungen über die aufkommensgerechte Verteilung der Entsorgungsgebühren, den hohen Qualitätsstandard und über kostengünstige und wirtschaftliche Verfahrensweise führen.

6. Schwerpunkt: Soziale Verantwortung

Zum Zusammenleben in unserer Gesellschaft gehört auch und gerade die Bereitschaft, soziale Verantwortung zu übernehmen. Mit dem vorliegenden Haushalt stellen wir uns dieser Verantwortung. Der Zuschussbedarf für die Sozial- und Jugendhilfe steigt deutlicher an als alle anderen Kosten, und zwar von 206 Mio. DM im Jahre 1999 auf 218 Mio. DM im Jahre 2000.

Ab dem Jahr 2000 wird vom Landeswohlfahrtsverband die Pflege der Älteren über 65 auf die Stadt- und Landkreise übertragen. Dadurch werden uns zusätzliche Kosten in Höhe von rund 13,6 Millionen Mark entstehen, bei gleichzeitiger Reduzierung der Umlage um rein rechnerisch rund 8 Mio. DM. Bei gleichbleibendem Hebesatz des LWV-Umlage hätten wir jedoch nahezu 26 Millionen DM mehr entrichten müssen.

Der Anteil der älteren Menschen nimmt stetig zu. Jeder fünfte ist älter als 65. Ein Ergebnis der Pflegeversicherung besagt, dass die Kommunen Einrichtungen der Altenpflege bezuschussen müssen. Im Haushalt 2000 werden für den Neubau einer solchen Einrichtung in Plankstadt 800.000 DM zur Verfügung gestellt.

Von besonderer Bedeutung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind die Hilfen zum Wiedereinstieg in den Beruf, Hilfen, die Lebensqualität bedeuten. Das Ergebnis der Maßnahmen der Hilfe zur Arbeit gibt zu Optimismus Anlass. Konnten doch bis 1. Oktober 1999 350 Hilfeempfänger in Arbeitsverträge vermittelt werden. Diesen Weg gilt es konsequent weiter zu gehen.

Ausblick

Wenn Sie den Ihnen vorliegenden Haushalt durchblättern, werden Sie sehen: Wir machen keine Einschnitte, wir investieren. Wir investieren so, dass unser Kreis sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln kann. Ich fasse die Schwerpunkte nochmals zusammen: 

1.
Wir passen die Bildungseinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreises den künftigen Anforderungen an.

2.
Wir heben die Fördermaßnahmen über den Standard des Jahres1997 an.

3.
Wir werden beginnen, ein vernünftiges Verkehrskonzept zu realisieren.

4.
Wir verbessern die finanzielle Situation unserer Krankenhäuser und Heime nachhaltig.

5.
Wir gewährleisten Gebührenstabilität beim Abfall.

6.
Wir stellen uns unserer sozialen Verantwortung.

Der Haushalt ist ein abstraktes Zahlenwerk. Es sind jedoch die Menschen, die ihn mit Leben erfüllen. Deshalb ein dreifacher Dank.

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises, des GRN und der AVR, die dafür sorgen, dass wir unsere Aufgaben erfüllen können.

Wir danken allen Fraktionen für die dem Kreis dienliche Zusammenarbeit.

Wir danken allen, insbesondere dem Landrat und dem Kreiskämmerer, die an der Aufstellung des Haushaltsplanes beteiligt waren.

Mit dem vorliegenden Haushalt haben wir alle Möglichkeiten, die Probleme anzupacken und zu lösen. Wir haben alle Möglichkeiten, die Weichen so zu stellen, dass wir den Schritt ins 21. Jahrhundert mit Erfolg meistern werden. Wir brauchen Lust auf Zukunft, meine Damen und Herren. Und ich bin sicher: Wir haben Lust auf Zukunft." 

Wir stimmen deshalb dem Haushaltsentwurf 2000 zu.

Haushaltsrede 2001

Zu Beginn drei Feststellungen zum Haushaltsentwurf 2001.

1.
Der Haushalt ist das Drehbuch des Rhein-Neckar-Kreises für das Jahr und eine gute Grundlage für die Aufgabenerfüllung.

2.
Der Haushalt ist zudem der Gestaltungsrahmen für die künftige Entwicklung des Kreises.


3.
Wenn man den Haushalt 2001 beschreiben sollte, dann ist er nicht der Haushalt der unbegrenzten Möglichkeiten, auch nicht der Haushalt der begrenzten Möglichkeiten, sondern er ist der Haushalt, der uns in die Lage versetzt, die künftigen Aufgaben zu erfüllen.

Die Rahmenbedingungen sind gut:


1.
Durch die ohne Erhöhung des Hebesatzes um 25 Mio. auf über 243 Mio. DM gestiegene Kreisumlage ergibt sich eine gute Finanzsituation. Die Zuführungsrate beläuft sich auf 27,3 Mio. DM, sie hat sich im Laufe der Diskussion gegenüber dem ursprünglichen Entwurf um 6,8 Mio. DM verringert, insbesondere durch die notwendig werdende Asbestsanierung des Landratsamtes. Sie ist trotzdem noch mehr als zufriedenstellend. Die günstige Entwicklung unseres Haushaltes ist ein Zeichen der Leistungskraft unseres Raumes und des Landes Baden-Württemberg, die es zu erhalten gilt. Deshalb hat unsere regionale Wirtschaft einen Anspruch auf Ausbau der Infrastruktur, der sich in unserem Haushalt wiederspiegelt.


2.
Der Kreditbedarf erhöht sich um 8,3 Mio. auf 14,1 Mio. DM = 4,4 Mio. DM Nettokreditaufnahme. Bei einem Vermögenshaushalt von 59,5 Mio. DM ist dies ein vertretbarer Fremdfinanzierungsanteil.


3.
Die Planung für 2001 sieht Baumaßnahmen in Höhe von 28,3 Mio. DM und in den Folgejahren in Höhe von 122 Mio. DM bei einer Nettokreditaufnahme von nur 10 Mio. DM, hauptsächlich für den Bau von Berufsschulen, den Bau von Kreisstraßen, insbesondere für den Tunnel Neckargemünd und als Investitionszuweisungen für den GRN vor. Trotzdem muss das Ziel, den Hebesatz auch für 2002 bei 25,7 Punkte zu belassen, unbedingt erreicht werden.

Soziale Verantwortung

Zum Zusammenleben in unserer Gesellschaft gehört die Bereitschaft, Verantwortung für Jugendliche und sozial Benachteiligte zu übernehmen. Mit dem vorliegenden Haushalt stellen wir uns dieser Verantwortung. Unser Sozialetat in Höhe von über 220 Mio. DM ist dafür eine sichtbare Grundlage. Die CDU würdigt dabei in erster Linie die entwickelten vielfältigen Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung arbeitsloser Menschen. 

Das Kerngeschehen in der Sozialhilfe darf sich nicht nur auf die Abwicklung von Zahlungsvorgängen beschränken, sondern muss vorrangig Hilfeempfängern vor allem befähigen, ein Leben ohne Sozialhilfe zu führen. Die Verwaltung hat unsere uneingeschränkte Unterstützung bei ihren Aktivitäten im Rahmen der Hilfe zur Arbeit. Die CDU unterstützt auch die Zielsetzung der Pauschalierung, die lautet:

·
Vereinfachung der Hilfegewährung und

·
Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfeempfänger.

Wir gehen davon aus, dass hierdurch mittelfristig Verwaltungskapazitäten freigesetzt und diese Kapazitäten schwerpunktmäßig zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit verwendet werden. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Rückführungsaktion des Landes bei den Kosovo-Flüchtlingen gegriffen hat.

Einer Pressemitteilung zur Folge haben bereits mehr als 11.000 Personen die Rückreise angetreten. Vor diesem Hintergrund sehen wir auch die reduzierten Ansätze im Bereich der Asylleistungen.

Bei der Jugendhilfe zeigt sich eine gegenläufige Entwicklung . Einschließlich der Personalkosten steigt der Zuschussbedarf um rund 1,4 Mio. DM auf 44,6 Mio. DM. Ein Volumen, das nachdenklich stimmt und geprägt ist vom Anteil der Hilfen zur Erziehung. Meiner Wertung nach müssen wir auch in der Jugendhilfe dazu kommen, die spezifischen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen genau zu analysieren, damit an den Problemursachen angesetzt werden kann.

Mir sind die geänderten Familienstrukturen bekannt. Ich weiß, dass allein in Baden-Württemberg jährlich über 21.000 Ehen geschieden werden und ich weiß, dass es im Landkreis rd. 100.000 Kinder- und Jugendliche unter 18 Jahren gibt.

Die geänderten Verhältnisse, in denen Kinder heute aufwachsen, müssen wir über eine Unterstützung der erzieherischen Kompetenz angehen.

Herr Landrat, insoweit stimmen wir mit den Ausführungen in Ihrer Haushaltsrede überein. In diesem Zusammenhang haben wir nichts dagegen, wenn dem gestiegenen Stellenwert der sozialen Jugendhilfe auch mit Mitteln der Freiherr von Ulner´schen Stiftung Rechnung getragen wird. Wenn wir in diesem Bereich erhöhten Anforderungen gegenüberstehen, dann sollten wir auch auf diese zusätzliche Fördermöglichkeit zurückgreifen; auch hierfür war die Kapitalaufstockung vor 2 Jahren gedacht. 

So ist z. B. zusammen mit dem Land und dem Verein Kommunaler Kriminalprävention die Einrichtung eines Jugendfonds  vorgesehen. Dieser Jugendfond soll der Förderung von Kooperationsmodellen zwischen Schule und Jugendarbeit mit gemeinwesensorientierter Zielrichtung dienen und finanzielle Hilfen gewähren. 

Denn bei der Jugendhilfe steigen die Kosten für die Hilfen zur Erziehung erneut. Seit 1999 um nahezu 1,8 Mio. DM, hauptsächlich für stationäre oder teilstationäre Unterbringung. Deshalb sollten wir die prophylaktischen Maßnahmen weiterhin unterstützen.

Wichtig ist für uns, dass Kreis und Gemeinde Hand in Hand arbeiten und dass die jeweiligen Vorschläge gemeinsam erarbeitet werden. Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit kann nur gemeindebezogen organisiert werden. Das Land Baden-Württemberg hat in diesem Bereich seine Leistungen für die Jugendhilfe um wichtige Programme erweitert. Ich danke der Verwaltung, dass diese Förderprogramme auch im Rhein-Neckar-Kreis zur Realisierung kommen.

Denn auch hier gilt, Vorbeugen ist besser als Heilen. Wir danken an dieser Stelle allen ehrenamtlichen Vereinen und Organisationen, die sich in der Jugendhilfe bemühen. Jedes Kind und jeder Jugendliche, der durch Hilfe sinnvolle Beschäftigung und Betreuung findet und nicht durch die Unterbringung in einem Heim oder in einer Familie zur Last fällt, spart nicht nur bares Geld, sondern verhilft auch zu mehr Lebensqualität.

Fördermaßnahmen des Rhein-Neckar-Kreises

Durch die günstige Haushaltsentwicklung 2001 können die  Fördermaßnahmen auf der bisherigen Höhe bleiben.  Immerhin stellen wir —  ohne die Förderung des ÖPNV — nahezu 5,86 Millionen DM für die Förderung des Sports und der Kultur, für Maßnahmen der Jugendhilfe, für soziale Organisationen und für Ausbildungsplätze an unseren Krankenhäusern im Verwaltungshaushalt zur Verfügung. Das sind wichtige Fördermaßnahmen, die Hilfe zur Selbsthilfe bedeuten.

Diese Hilfe zur Selbsthilfe können wir nicht hoch genug einschätzen. Sie ist  im Grunde unbezahlbar.

Wir freuen uns daher, wenn wir teilweise verstärkt helfen können. Dem Vorschlag des Sportausschusses, die Mittel für die Sportförderung anzuheben, stimmen wir zu. So werden im Jahr 2001 die Mittel für den Kreisjugendring und für die Sportjugend um jeweils 15.000 DM, die Mittel für die Übungsleiter um 10.000 DM angehoben. Damit kann die unschätzbare aber auch unbezahlbare Arbeit der nebenberuflichen Übungsleiter mit 2,50 DM je Stunde auf maximal 200 DM im Jahr gewährleistet werden. Sicher nicht der große Betrag, aber eine Anerkennung für fast 2.000 nebenberufliche Übungsleiter im Kreis, die sich tagtäglich für unsere Jugend einsetzen.

Bei den Haushaltsberatungen haben wir uns zusammen mit den anderen Fraktionen auf eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen für die Verbände der Wohlfahrtspflege geeinigt. Aus gutem Grunde haben wir mit diesem Betrag nicht eine bestimmte Institution oder Einrichtung gefördert, sondern werden diesen Betrag der Arbeitsgemeinschaft Fördermaßnahmen auf dem sozialen Sektor zur Verteilung überlassen. Diese Arbeitsgemeinschaft kennt die Probleme und die Nöte der Verbände der freien Wohlfahrtspflege besser als der Kreistag oder seine Ausschüsse.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Organisationen der freien Wohlfahrtspflege für ihre nicht mehr wegzudenkende Arbeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserer Fraktion.

Einen herzlichen Dank auch an ihre ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter. Sie leisten vorbildliche Arbeit.

Um den Empfängern der Fördermaßnahmen Planungssicherheit zu gewährleisten, erkläre ich für unsere Fraktion die Absicht, die Mittel in den nächsten drei Jahren in gleicher Höhe zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass sich die Finanzsituation des Kreises in den nächsten Jahren drastisch verschlechtern würde.

Nächstes Jahr ist das internationale Jahr der Freiwilligen. Die Kreisgrünen haben einen Antrag gestellt, aus Mitteln der _Freiherr von Ulner'schen Stiftung_ 20.000 DM dafür zur Verfügung zu stellen. Diesem Antrag haben wir nicht zugestimmt, denn die Mittel aus der Stiftung in Höhe von 109.000 DM stehen nach dem Stiftungszweck zur Förderung des Ehrenamtes zur Verfügung. Wenn wir die Leistungen des Rhein-Neckar-Kreises zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagement bilanzieren, so werden für den Sport, die Verbände der Wohlfahrtspflege, die Kultur, die Betreuungsvereine und weitere Organisation über 2 Millionen DM zur Verfügung gestellt, ein Betrag der sich sehen lassen kann — pro Einwohner 4,-- DM.

Besonders erwähnenswert ist auch die Übernahme von 25 % der Kosten für die Dokumentation der jüdischen Friedhöfe in Wiesloch und Waibstadt, der wir gerne zugestimmt haben.

Bildungspolitik

Ohne eine solide Ausbildung, ohne ein breites Fachwissen, wird es immer schwerer werden, einen Arbeitsplatz zu finden. Alle Prognosen bestätigen: Ohne Ausbildung keine Arbeit. In Zukunft noch mehr als bisher. Deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass möglichst viele Menschen eine gute Ausbildung bekommen.

Die berufliche Ausbildung im dualen System war und ist deshalb ein Garant für die internationale Wettbe​werbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Der Rhein-Neckar-Kreis verfügt an 8 Schulstandorten über ein attraktives Schulwesen für rund 9.500 Schülerinnen und Schüler mit Klassenzimmern, Fachräu​men und Werkstätten auf hohem Standard. Steigende Schülerzahlen erfordern neue Klassen​räume, neue Bildungsanforderungen zusätzliche Fachräume.

Deshalb werden wir in den Berufsschulen auch in den kommenden Jahren beträchtliche Finanzmittel bereitstellen müssen. Im Haushalt 2001 werden im Teilbudget Schulen 10, 2 Mio. DM als Netto-Aufwand für die Verwaltung, den Betrieb und die Unterhaltung der Schulen einschließlich der Bildstellen bereitgestellt.

Die Investitionen für die Erweiterung der Zentren in Sinsheim, Weinheim und Wiesloch sowie für die Sporthalle Schwetzingen liegen bei 17,6 Mio. 

Die Anschaffungen für die EDV-Ausstattung, Maschinen, Kücheneinrichtungen etc. mit rund 3,6 Mio. DM schlagen zusätzlich zu Buche.

Die Gesamtaufwendungen des Rhein-Neckar-Kreises für seine Schulen betragen im Haushaltsjahr 2001 insgesamt über 31,4 DM. Der Investitionsbedarf für die Standorte liegt bei knapp 50 Mio. DM. Dies ist wahrlich eine stolze Summe, ein _Kraftakt_ in Sachen Bildung, der sich wahrlich sehen lassen kann.

Verbesserung der Situation beim GRN

Die Finanzausstattung des GRN verbessert sich wesentlich. Dies zeigt eindeutig der Wirtschaftsplan für das Jahr 2001 auf. Natürlich hängt dies hauptsächlich damit zusammen, dass der Rhein-Neckar-Kreis knapp 18 Mio. nicht rentierlicher Schulden übernommen, eine Kapitalaufstockung von 6 Mio. DM vorgenommen hat und nicht geförderte und nicht refinanzierbare Investitionen von über 7,5 Mio. DM im Jahre 2001 übernimmt. Dies ist ein gewaltiger finanzieller Kraftakt, der vom Rhein-Neckar-Kreis und dem ihm angehörenden Kommunen erbracht wird. 

Im einzelnen möchte ich auf den Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan nicht eingehen. Dieser enthält die gewöhnlichen Betriebskosten des GRN und die notwendigen Sanierungen und Investitionen in den Gesundheitseinrichtungen. Im einzelnen bleibt festzustellen, dass es beim Altenheim Nussloch bei einer Unterdeckung von ca. 100.000,00 DM bleibt. Diese ist im Hinblick auch auf andere vergleichbare Kreiseinrichtungen noch zu reduzieren. Die geplanten Investitionen und Sanierungen, an denen sich der Kreis mit über 7,5 Mio. DM finanziell beteiligt, sind notwendig und sinnvoll, und damit auch wichtig. 

Dennoch darf man insbesondere im Krankenhausbereich auch daran erinnern, dass wir, der Rhein-Neckar-Kreis, hier keine finanziellen Verpflichtungen haben.

Diese liegen beim Bund und beim Land. Deshalb ist bei der anstehenden Gesundheitsreform darauf zu achten, dass der Verschiebebahnhof von Bund und Land zu den Kreisen und Kommunen nicht weitergeführt wird. Schon heute sind 50%ige Investitionsbeteiligungen notwendig, um den guten Standard unserer Gesundheitseinrichtungen zu halten. 

Die CDU-Fraktion ist bereit, diese Mittel auch zur Verfügung zu stellen, damit eine gute Versorgung auch im ländlichen Raum gewährleistet bleibt. Dennoch kann diese Bereitschaft nicht überstrapaziert werden, denn dies geht zu Lasten des Kreises, der ihr angegliederten Kommunen bzw. des einzelnen Steuerzahlers.

Bei den Budgetverhandlungen ist wohl der Gipfel mit der Tatsache erreicht, dass _normale Budgetvereinbarungen_ vor Gericht erstritten werden müssen. 

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erwartet uns im Jahre 2002 ein großer Investitionsbrocken mit dem Erwerb der Rehaklinik Hockenheim von 17,3 Mio. DM. Gut ist, dass die geschlossenen Verträge einen Erwerb zulassen und damit die Rehaklinik in das Eigentum des Rhein-Neckar-Kreises übergehen kann.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der GRN auf einem finanziellen gutem Wege ist. Es ist bei der anstehenden Gesundheitsreform aufzupassen, dass sich auch in diesem Bereich der Verschiebebahnhof zu Lasten des Kreises und der Kommunen nicht fortsetzt. 

Für eine gute Verkehrsstruktur

Für die Verkehrsstruktur ist ein integriertes Verkehrssystem für den Rhein-Neckar-Raum notwendig. Der Verdichtungsraum braucht einen weiteren Ausbau des ÖPNV mit attraktivem, pünktlichem, schnellem und preiswertem Angebot. Ebenso wichtig ist der Bau von Umgehungs- und Entlastungsstraßen.

Wir sind auf dem guten Weg, dieses Verkehrskonzept zu realisieren. Das betrifft den Individualverkehr genauso wie den ÖPNV. Deshalb muss die Verkehrsstruktur im Rhein-Neckar-Raum durch den Ausbau des ÖPNV und der Straßen verbessert werden. Dazu muss der Rhein-Neckar-Kreis beitragen.

Dass dies erfolgt, beweist der Haushalt 2001.

Der Nahverkehrsplan wird zügig umgesetzt. Für den ÖPNV stehen 17 Mio. DM zur Verfügung, der Zuschussbedarf beträgt 9 Mio. DM und die Zuschusshöhe zu den Aufwanddeckungsfehlbeträgen 50 %. — Hinzu kommen rund 1,7 Mio. DM Zuschuss für die Schülerbeförderung. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Realisierung der S-Bahn. Im Laufe des nächsten Jahres soll die europaweite Ausschreibung und die Vergabe erfolgen. Die S-Bahn muss Ende 2003 fahren.

Mit der Stadt Heidelberg wurde ein fairer und guter Vertrag über die Deckung der künftigen Aufwanddeckungsfehlbeträge bei der HSB abgeschlossen, der bis zum Jahre 2005 läuft. Besonders ist dabei hervorzuheben, dass sich die Gemeinden auf freiwilliger Basis auf die Lastenverteilung geeinigt haben, zumal ab 2001 der Kostenverteilung eine Linienerfolgsrechnung zugrunde liegt.

Für Investitionen beim Straßenbau stehen 12 Mio. DM zur Verfügung; netto 1,5 Mio. DM. Besonders ragen hier die Kernstadtumgehung Neckargemünd und der Bau der Ostumgehung Plankstadt sowie das Sicherheitsprogramm heraus. In den Folgejahren sind weitere erhebliche Mittel — insbesondere für den Bau der Kernstadtumgehung Neckargemünd vorgesehen. 

Die Umgehung Brühl-Rohrhof ist planfestgestellt. Hier sollten die erforderlichen GVFG-Anträge gestellt werden, damit auch diese Maßnahme in Angriff genommen werden kann.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl der Nahverkehrsplan als auch der Kreisstraßenverkehrsplan zügig umgesetzt werden.

Zukunftsorientierte Abfallwirtschaft

Bei der Abfallwirtschaft müssen wir von folgenden Voraussetzungen ausgehen:

1.
Das Kreislaufabfall- und -wirtschaftsgesetz forciert die Privatisierung der Abfallentsorgung. Drastisch zurückgehende Müllmengen durch Verlagerung in das Duale System, Entsorgung des Gewerbemülls über private Anbieter und hohe Entsorgungskosten kennzeichnen die augenblickliche Situation. Die Entwicklung der Verbrennungskosten ist kritisch zu beobachten. Hier sollten die Vorhaltekosten auch von dem künftigen Nutzer nach dem Jahr 2005 mitgetragen werden.
Entsprechende Finanzierungsmodelle fordern wir nachdrücklich Bei jeder neuen Investition muss verstärkt auf kostengünstige und wirtschaftliche Verfahrensweisen geachtet werden.

2.
Auf ein neues Gebührensystem haben wir uns bei der letzten Kreistagssitzung verständigt. Wir versprechen uns davon mehr Gebührengerechtigkeit. Jeder kann nach seinen individuellen Bedürfnissen das Behältersystem selbst bestimmen und damit direkt auf die Gebühren Einfluss nehmen. Und die Aufhebung des Anschlusszwangs an die Bio Tonne betrachten wir aufgrund der in diesem Bereich liegenden Probleme als einen richtigen Weg. 
Die weitgehende Liberalisierung wird sich positiv auswirken. Wir erwarten deshalb für die nächsten Jahre Gebührenstabilität.

Lassen Sie mich zum Schluss zusammenfassen:

Für den Haushalt 2001 gilt die chinesische Redensart: _Die eine Generation baut die Straße, auf der die nächste fährt. Denn der Haushaltsentwurf 2001 stellt die Weichen für die nächsten Jahre. Er  ist ein abstraktes Zahlenwerk. Es sind jedoch die Menschen, die ihn mit Leben erfüllen. Deshalb ein dreifacher Dank.

·
Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises, des GRN und der AVR, die dafür sorgen, dass wir unsere Aufgaben erfüllen können.


·
Wir danken allen Fraktionen für die kreisdienliche Zusammenarbeit.


·
Wir danken allen, insbesondere dem Landrat und dem Kreiskämmerer Alfred Erhard, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2001 beteiligt waren.

Wir stimmen zu:


·
der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2001,

·
den Bürgschaftsübernahmen für die AVR,

·
dem Wirtschaftsplan 2001 des GRN,

·
den Baufreigaben bei den Kreiskrankenhäusern und

·
der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2001 der Freiherr von Ulner´schen Stiftung.

Haushaltsrede 2002

Z

Zu Beginn drei Feststellungen zum Haushaltsentwurf 2002.

4.
Der Haushalt 2002 ist eine gute Grundlage für die Aufgabenerfüllung.

5.
Der Haushalt 2002 entwickelt unser Investitionsprogramm konsequent weiter.

6.
Der Hebesatz der Kreisumlage kann zum 3. Male bei 25,7 Punkte stabil gehalten werden. Der Landrat prognostiziert eine stabile Kreisumlage bis mindestens 2005. Hoffen wir, dass damit insgesamt sieben fette Jahre hinter und vor uns liegen. Aber auch für die mageren Jahre müssen wir Vorsorge betreiben.

Finanzielle Entwicklung

Die finanzielle Situation des Rhein-Neckar-Kreises hat sich in den Jahren 2000 und 2001 deutlich verbessert. Der Anstieg der Kreisumlagen konnte erstmals seit Jahren gestoppt und der Hebesatz sogar gesenkt werden, ab 2000 um 0,5 Punkte auf 25,7 %. Hoffentlich setzt sich diese günstige Entwicklung fort, wobei einige Fragezeichen bestehen. Ich erinnere dabei an die Haushaltsverabschiedung des Haushalts 2000 als von den Grünen die Arbeit der neuen Koalition so hoch gelobt wurde. Innerhalb von nur 2 Jahren hat sich die konjunkturelle Lage und der Arbeitsmarkt drastisch verschlechtert. Dies ist eine bedauerliche Entwicklung.  Bereits heute müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Einnahmen bei den Gemeinschaftssteuern und bei der Grunderwerbssteuer im Jahr 2001 deutlich hinter den Erwartungen zurück bleiben. Zudem wird zwar die gemeindliche Steuerkraft im Jahr 2001 infolge der Steuerreform und der sich abzeichnenden Konjunkturschwäche zurückgehen. Wir müssen deshalb Vorsorge treffen für Entwicklung künftiger Jahre. Dies gilt auch für die Entwicklung der Personalkosten, die in den letzten Jahren ständig angestiegen sind. Die neuen Stellen für 2002 sind gut begründet. Trotzdem werden wir künftig noch stärker darauf achten, die Steigungen in Grenzen zu halten. Die Internationalisierung bei den Großunternehmen bringt zunehmend Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Bei uns besteht derzeit die positive Entwicklung der Wirtschaftsstandorte von Walldorf, Wiesloch und neuerdings St. Leon-Rot.

Positiv auf die Finanzlage des Rhein-Neckar-Kreises wirkt sich insbesondere aus, dass die Tendenz zu immer höheren Sozialhilfekosten gebrochen wurde. Die Konsolidierung der Kreisfinanzen war ja auch dringend geboten. Nun herrscht zwar beileibe kein Überfluss, aber es war möglich, zu soliden Verhältnissen zurück zu kehren. Notmaßnahmen sowie unterlassene Bauunterhaltungen haben wir bewältigt. Für notwendige Investitionen in Höhe von 100 Mio. _ in die Infrastruktur, namentlich die beruflichen Schulen, die Krankenhäuser und die Kreisstraßen, haben wir ein Mindestmaß an Eigenfinanzierungskraft.

Vor diesem Hintergrund sollten wir darauf dringen, dass das Land bei den anstehenden Verhandlungen über den Finanzbeziehungen fair mit den Kommunen umgeht. Dies gilt sowohl hinsichtlich der ab 01. Januar 2005 zu erwartenden Auswirkungen der Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit auf die kommunale Ebene als auch der Ergebnisse zum derzeitigen Finanzausgleich 2000. Die zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden vereinbarte Spitzabrechnung des Fonds Deutsche Einheit auf den Finanzausgleich kann nicht in allen Fällen zugunsten des Landes interpretiert werden, wenn zum einen die von den Kommunen geleisteten Abschlagszahlungen zu hoch waren — diese also einen Rückerstattungsanspruch hätten, den aber das Land nicht oder nur teilweise erfüllt — oder das Land einen Erstattungsanspruch wegen der Stärke der kommunalen Steuerkraft geltend machen kann und in diesem Fall jede Mark von den Kommunen einfordert. Der Gedanke der Gleichbehandlung sollte dem Land nicht unbekannt sein.

Die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2002 sind gut:


4.
Die Zuführungsrate beläuft sich auf 14,6 Mio. _, vergleichbar mit dem Haushalt 2001. Sie ist zufriedenstellend.


5.
Die Investitionen, Kapitaleinlagen und Investitionszuweisungen belaufen sich auf beachtliche 35 Mio. _

6.
Der Kreditbedarf beträgt 17 Mio. _ bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen in Höhe von  4,8  Mio. _. Bei einem Vermögenshaushalt von 52,5 Mio. _ ein vertretbarer Fremdfinanzierungsanteil.

Verwaltungsreform

Die Diskussion um eine Reform der Staats- und Kommunalverwaltung wird neu geführt. Allein mit Schlagworten wie Globalisierung / Wettbewerb der europäischen Regionen (das sind aus europäischer Sicht in Deutschland die Bundesländer) ist eine Kreisgebietsreform mit dem Ziel der Schaffung von größeren Einheiten — also Regionalkreisen oder Regionen — nicht zu rechtfertigen. Diese Entwicklungen betreffen nämlich nicht nur die Kreisebene, sondern alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Hieraus auch die Forderung abzuleiten, allein die Kreise in Ihrer heutigen Struktur seien diesen neuen Herausforderungen nicht mehr gewachsen, erscheint mehr als vordergründig. Tatsache ist nämlich, dass sich gerade der Rhein-Neckar-Kreis dieser Herausforderung in vielfältiger Weise angenommen hat. Beim öffentlichen Personennahverkehr, bei der Abfallwirtschaft und bei der Kreisbildstelle wurden Kooperationen mit Stadt- und Landkreisen untereinander ins Leben gerufen, die dazu beitragen, diese öffentlichen Aufgaben wirkungsvoll und kostengünstig wahrzunehmen. Diese Beispiele zeigen, dass die Landkreise fit sind für das 21. Jahrhundert.

Erstes Ziel aller Reformüberlegungen muss es deshalb sein, die Verwaltungseinheiten auf der Mittelebene und unteren Verwaltungsebene zu bündeln, damit eine möglichst umfassende Zuständigkeit in den jeweiligen Verwaltungsebenen geschaffen wird. Dies ist nur möglich durch überschaubare, ortsnahe, schlanke und damit schlagkräftige Verwaltungseinheiten. Die Landratsämter in Baden-Württemberg sind solche Verwaltungseinheiten, die weiter auszubauen sind, weil sich so größtmögliche Effektivität und Effizienz im Verwaltungsvollzug auf der Unteren Verwaltungsebene erreichen lässt.

Der Rhein-Neckar-Kreis ist modern, innovativ und ständig darum bemüht, seine Leistungen zu verbessern. Dies wird untermauert durch die vielfältigen konkreten Maßnahmen des Kreises bei der inneren Verwaltungsreform, der Personalentwicklung, der Organisationsoptimierung, der Bürgerorientierung, der Modernisierung des Finanzwesens und des Ausbaus der Informations- und Kommunikationstechnik.

Kurz vor Ende der Legislaturperiode ist im März 2001 das Gesetz über die Weiterentwicklung der Regionen in Kraft getreten.

Erklärtes Ziel des Gesetzes sind _maßvolle Kompetenzerweiterungen für alle Regionalverbände_ und damit die Stärkung der regionalen Ebene.

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes ist die Weiterentwicklung der Regionen durch zusätzliche Kompetenzen, insbesondere im Planungsbereich und bei der Umsetzung des Regionalplans. Gleichzeitig wird durch eine Öffnungsklausel der regionale Zweckverband als weitere Rechtsform der regionalen Zusammenarbeit eingeführt.

Die Regionaldiskussion dürfte daher uns auch künftig beschäftigen, wobei wir Aufgabenübertragungen vom Rhein-Neckar-Kreis auf den Regionalverband ablehnen.

Zum Sozialhaushalt

Beim Sozialaufwand fallen unterschiedliche Entwicklungen auf:

Während bei der Hilfe zum Lebensunterhalt die Dynamik der Ausgabenentwicklung gebremst werden konnte, steigen die Aufwendungen der Jugendhilfe und die Ausgaben für behinderte und pflegebedürftige Menschen. Für diese Entwicklungen gibt es unterschiedliche Gründe. 

Bei der Jugendhilfe stellen wir aufgrund der Fallzahlenentwicklung fest, dass wir in Ergänzung der elterlichen Pflege und Erziehung zunehmend in Anspruch genommen werden. Wenn bei jungen Menschen die Probleme wischen Geburt und voller Selbständigkeit zunehmen, wird deutlich, dass hier ein Zusammenhang zur Familien- und Gesellschaftspolitik besteht.

Herr Landrat, ich stimme Ihnen insoweit zu, dass eine Weichenstellung für eine Veränderung der Problemlagen nicht in erster Linie bei der Jugendhilfe, sondern im häuslichen, schulischen, erzieherischen Umfeld an erster Stelle erfolgen muss. 

Bei der Hilfe zur Pflege hat uns die Pflegeversicherung in den vergangenen Jahren finanziell erheblich entlastet. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, des medizinischen Fortschritts und wegen der allgemeinen Kostenentwicklung ist jedoch absehbar, dass es bei einer Stagnation nicht bleiben wird. Hier wird über kurz oder lang die Frage zu stellen sein, ob die Leistungen der Pflegeversicherung zumindest im Umfang der _normalen_ Ausgabensteigerungen angepasst werden müssen. Hier ist der Bund gefordert.

Erfreulich ist die Entwicklung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. Wir begrüßen, dass die Verwaltung bei den Hilfen zur Arbeit in die Offensive gegangen ist. Die vielfältigen Aktivitäten zeigen, dass man differenziert vorgeht und bei nahezu allen Personengruppen versucht, den Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit zu fördern. 

Die Zahlen, die uns bei der letzten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Schulen und Kultur vorgelegt wurden, zeigen, dass sich die Anstrengungen lohnen und der Kreis sie unbedingt fortsetzen, vielleicht sogar noch intensivieren sollte.

In diesem Zusammenhang will ich auch die Pauschalierung der Hilfe zum Lebensunterhalt ansprechen und feststellen, dass wir uns hier auf ein zukunftsfähiges Modell eingelassen haben.

Aus dem 1. Zwischenbericht können wir entnehmen, dass man auch in der komplexen Sozialhilfe mit Pauschalen arbeiten kann. Ich hoffe, dass der Bund nach Ablauf der Modellphase den Mut aufbringt, einen umfassenden Reformschritt einzuleiten. Die Grundidee, nämlich die Selbstverantwortung auf der einen und die Dispositionsfreiheit auf der anderen Seite über ein festes Monatsbudget zu stärken, ist als Ziel völlig richtig.

Gelingt hier der Spagat zwischen Bedarfsdeckungsprinzip und Lohnabstandsgebot wird man auch in den Überlegungen vorankommen, die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe zusammen zu führen. Beide Systeme sind steuerfinanziert und beide haben eine nahezu identische Zielrichtung, nämlich die Integration von Arbeitslosenhilfeempfänger bzw. der arbeitsfähigen Sozialhilfeempfänger in den Arbeitsmarkt. Bei dieser Reform brauchen wir allerdings hinreichende Sicherheit bei der Finanzausstattung. In der Gesamtabwägung sehe auch ich hier die Chance und den Zeitpunkt für eine Beteiligung der Landkreise an einer Wachstumssteuer. 

Positive Entwicklung beim GRN

Zunächst einige Ausführungen über die Zukunft unserer Krankenhäuser.

Die kommunalen Krankenhäuser stehen unter einem zunehmenden Wettbewerbsdruck.  Zum einen gegenüber Universitäts-, städtischen und kirchlichen Kliniken, die an einem Standort konzentriert arbeiten können. Wir haben eine Versorgung in der Fläche, die aber gleichen Ansprüchen genügen soll. Zum anderen zwingt der Kostendruck der Kranken- und Pflegekassen zu Maßnahmen, die uns als Träger nicht befriedigen können. Deshalb nochmals, eine Gesundheitsform lässt dringend grüßen. Zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit durch eine Verbesserung der baulichen Situation wäre eine Aufstockung der Fördermittel dringend erforderlich. Leider hat sich dazu auch das Land nicht durchringen können, einen Teil der Privatisierungserlöse für Krankernhausbaumaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Es bleibt damit dabei, dass die gesamte Krankenhausförderung aus Mitteln des kommunalen Investitionsfonds bestritten wird. Eigene Haushaltsmittel stellt das Land bereits seit 1997 nicht mehr zur Verfügung. 

Schon vor diesem Zeitraum war der Rhein-Neckar-Kreis vor die Aufgabe gestellt, die Krankenhäuser auf den stärkeren Wettbewerb und die Veränderung der Rahmenbedingungen insgesamt einzustellen. Neue Geschäftsfelder wurden akquiriert, Versorgungsstrukturen durch den Eigenbetrieb GRN, die stärkere Kooperation mit niedergelassenen Ärzten und vieles andere mehr. Mehr denn je gilt der Satz: Das Krankenhaus von heute wird nicht das Krankenhaus von morgen sein! Wer die Selbstverständlichkeit nicht beherzigt, der wird im immer härter werdenden Wettbewerb das Nachsehen haben.

Dabei mag die enorme Veränderung der Rahmenbedingungen dazu verleiten, sich aus der Trägerschaft zu verabschieden. Aus der Sicht der CDU-Fraktion wäre der Rhein-Neckar-Kreis ohne Krankenhäuser nicht denkbar, unsere Region, unser Kreis, ja die Menschen um vieles ärmer. 

Der Wirtschaftsplan des GRN weist bei einem Volumen von 160 Mio. _ eine notwendige Zuführung zum Erfolgsplan von 485.700 _ aus. Ursächlich dafür sind notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Kreiskrankenhaus Sinsheim in Höhe von 409.000 _ und die Unterdeckung aus der Vermietung der altengerechten Wohnungen in Höhe von 76.700 _. Eine zufriedenstellende Entwicklung.

Aus den bereits genannten Gründen müssen anstehende Sanierungs- und Baumassnahmen aus dem Kreishaushalt in Höhe von 3,7 Mio. _ finanziert werden. Hinzu kommt noch ein Darlehen in Höhe von 9,2 Mio. _, mit dem die REHA-Klinik Hockenheim gekauft werden soll. Dies wird jedoch die Kosten für diese Einrichtung senken, weil damit erhebliche Mietausgaben wegfallen. Dies ist jedoch notwendig, damit die Leistungsfähigkeit des GRN erhalten und ausgebaut wird. Auf die Kreiskrankenhäuser wird in den nächsten Jahren neuer Handlungsdruck durch das Kieler Urteil über den Bereitschaftsdienst und die neuen Abrechnungsmethoden entstehen. Auch muss für die Ausbildung mehr getan werden. Diesen Herausforderung war und ist  GRN gewachsen. Dafür ein Kompliment an die Direktoren und ihre Mitarbeiter. 

Stellen wir uns gemeinsam, Kreis und die Kommunen, dieser Aufgabe, dem Wettbewerb und gleichzeitig den Bedürfnissen der kranken bzw. zu pflegenden Kreiseinwohnerlinnen und Kreiseinwohner.

Bildungspolitik

Ohne eine solide Ausbildung, ohne ein breites Fachwissen, wird es immer schwerer werden, einen Arbeitsplatz zu finden. Alle Prognosen bestätigen: Ohne Ausbildung keine Arbeit. In Zukunft noch mehr als bisher. Deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass möglichst viele Menschen eine gute Ausbildung bekommen. Die berufliche Ausbildung im dualen System war und ist deshalb ein Garant für die internationale Wettbe​werbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Der Rhein-Neckar-Kreis verfügt an 8 Schulstandorten über ein attraktives Schulwesen für rund 9.500 Schülerinnen und Schüler mit Klassenzimmern, Fachräu​men und Werkstätten auf hohem Standard. Steigende Schülerzahlen erfordern neue Klassen​räume, neue Bildungsanforderungen zusätzliche Fachräume und zusätzliche EDV-Ausstattungen. Der Rhein-Neckar-Kreis erfüllt seine Verpflichtungen.

Deshalb werden wir für die Berufsschulen Sinsheim, Weinheim und Wiesloch, die Sporthalle Schwetzingen sowie den Neubau der Martinsschule bis 53 Mio. _ zur Verfügung stellen. Hinzu kommt noch die Erweiterung der Helen-Keller-Schule. Dies ist wahrlich eine stolze Summe, ein _Kraftakt_ in Sachen Bildung, der sich wahrlich sehen lassen kann. Wir schaffen die _Hardware_, hoffen wir, dass das Land die _Software_ die Lehrer also ebenso zur Verfügung stellt.

Positive Entwicklung beim ÖPNV

Die Verordnung der Europäischen Kommission über öffentliche Dienstleistungsaufträge im Personenverkehr sieht die Einführung eines kontrollierten Wettbewerbs durch Ausschreibungen vor. Ziel des Verordnungsentwurfs ist es, Wirtschaftlichkeit und Qualität im ÖPNV zu verbessern. So soll der kontrollierte Wettbewerb die Attraktivität des ÖPNV-Angebots steigern und gleichzeitig die Preise für die Leistungen senken. Es soll garantiert werden, dass allen Verkehrsbetreibern der diskriminierungsfreie Zugang zum Markt und zu den möglichen Ausgleichszahlungen gewährt wird, wenn sie ihr Niederlassungsrecht nutzen.

Nach der Verordnung führen alle öffentlichen Ausgleichszahlungen an die ÖPNV-Unternehmen zu einer Gemeinschaftlichkeit und damit zu einer Ausschreibungspflicht, wenn sie mehr als 20% des Wertes der Verkehrsdienstleistungen ausmachen.

Bei In-Kraft-Treten der EU-Verordnung, die nicht vor 2003 erwartet wird, wird dies eine neue Herausforderung für den ÖPNV und eine Chance für den Kreis sein. 

Der Nahverkehrsplan des Rhein-Neckar-Kreises wird zügig umgesetzt. Von den Prioritätsstufen A und B sind 19 Einzelmaßnahmen vorgesehen, von denen 15 vollständig oder teilweise umgesetzt sind. Der Kreis wendet dafür 4,7  Mio. _ aus eigenen Mitteln auf, mit steigender Tendenz. Hinzu kommt ein Zuschussbedarf bei der Schülerbeförderung von 1,6 Mio. _, insgesamt somit 6,3 Mio. _.

Bei der Realisierung der S-Bahn gibt es deutliche Fortschritte. Der Vertrag über den Betrieb ist abgeschlossen. Die Bahn soll 2003 rollen. Dafür gebührt dem VRN und insbesondere seinem Vorsitzenden Herrn Ersten Bürgermeister Egger ein herzliches Wort des Dankes.

Straßenbau

Für den Straßenbau stehen 6,4 Mio. _ zur Verfügung; netto 1,1 Mio. _. Besonders ragen hier die Restfinanzierung der Ostumgehung Plankstadt,  das Sicherheitsprogramm, die Neuanlage von Kreisverkehrsplätzen, die Linienführung Brühl-Rohrhof und Geh- und Radwegen heraus. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist allerdings davon abhängig, dass die notwendigen GVFG-Mittel fließen. In den Folgejahren sind weitere erhebliche Mittel — insbesondere für den Bau der Kernstadtumgehung Neckargemünd und die Umgehung Brühl-Rohrhof notwendig. Bei der Umgehung Brühl-Rohrhof sollte der GVFG-Antrag gestellt werden, damit auch diese Maßnahme in Angriff genommen werden kann.

Festzuhalten bleibt, dass der Kreisstraßenverkehrsplan zügig umgesetzt wird.

Abfallwirtschaft

In der Abfallwirtschaft gibt es Licht- und Schatten. Positiv ist zu vermerken, dass die AVR die Anforderungen des Kreises gut erfüllt und dass die Gebühren stabil bleiben.

Unerfreulich aber ist nach wie vor der Streit zwischen den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgern und den gewerblichen Abfallbesitzern um die Überlassung der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle. Hilfestellung ist weder vom Bundesumweltministerium noch vom Bundesverwaltungsgericht zu erwarten. Der Landkreistag hat sich zwar bemüht, die Voraussetzungen für die Erhebung einer Grundgebühr bei den Gewerbebetrieben zu schaffen, um so die 

Ungleichbehandlung von Privathaushalten einerseits und dem Gewerbe andererseits auszuräumen. Diese Bemühungen erlitten ebenfalls einen Rückschlag.

Dabei ist tatsächlich zu fragen, ob es möglich sein soll, dass der private Abfallerzeuger strengen Regelungen unterworfen ist, während die Wirtschaft alle Freiheiten genießt, und den für sie günstigsten — oft fragwürdigen, weil nicht nachvollziehbaren — Entsorgungsweg wählt.

Sollen die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten, muss jetzt eine Änderung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes wieder geordnete Verhältnisse schaffen. Dazu hat eine von der 54. Umweltministerkonferenz eingesetzte Länderarbeitsgruppe unter Federführung Baden-Württembergs einen Vorschlag erarbeitet, der vorsieht, dass gewerbliche Abfallgemische mit eindeutig hausmüllähnlichem Charakter den Stadt- und Landkreisen zu überlassen sind. Vor dem Hintergrund der Grundsatzentscheidung müssen wir fordern, dass ein klares und unzweideutiges Getrennthaltungsgebot in das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz aufzunehmen ist. Aufgrund der Verhinderungsstrategie des Bundesumweltministeriums ist es leider nicht gelungen.

Lassen Sie mich zum Schluss zusammenfassen:

Der Haushalt 2002 stellt die Weichen für die nächsten Jahre. Er  ist ein abstraktes Zahlenwerk. Es sind jedoch die Menschen, die ihn mit Leben erfüllen. Deshalb ein dreifacher Dank.

·
Wir danken deshalb allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises, des GRN und der AVR, die dafür sorgen, dass wir unsere Aufgaben erfüllen können.

·
Wir danken allen Fraktionen für die kreisdienliche Zusammenarbeit.

·
Wir danken allen, insbesondere dem Landrat und dem Kreiskämmerer Alfred Ehrhard, die an der Aufstellung des Haushaltsplanes 2002 beteiligt waren.

Wir stimmen dem Haushalt 2002, dem Wirtschaftsplan des GRN und dem Haushaltsplan der Freiherr-von-Ulner'schen-Stiftung zu.

Haushaltsrede 2003

Haushalt 2003 — Daseinsfürsorge für Bürgerinnen und Bürger

Trotz aller Mühsal, die mit der Aufstellung dieses Haushalts verbunden war: Der Haushalt 2003 stellt erneut die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt. Deshalb zuerst das Positive. Dazu vier Feststellungen:

1.
Die Aufgaben des Rhein-Neckar-Kreises der Daseinsvorsorge und —fürsorge können noch erfüllt werden.

2.
Die freiwilligen Leistungen werden voraussichtlich 2003 nicht gekürzt.
3.
Die Kreisumlage bleibt noch einmal bei 25,7 Punkten stabil.
4.
Allerdings war die Haushaltssituation im Hinblick auf die nächsten Jahre noch nie so prekär wie heute.
Haushalt 2003 — Mittelfristige Finanzplanung 

Der Rhein-Neckar-Kreis hat in der Vergangenheit auch unter den besonders schwierigen Rahmenbedingungen seine Solidarität mit den Städten und Gemeinden des Kreises bewiesen. Dies muss auch in Zukunft so bleiben. Leider sind die Zukunftsaussichten sehr schlecht:

1.
zwar bleibt 2003 die Kreisumlage stabil, sie soll ab 2004 um 5 Punkte steigen.

2.
 Die Kreditfinanzierung ist nur sehr eingeschränkt möglich. Ab 2005 sind nur noch Kredite in Höhe der Tilgung denkbar.

Für die nächsten Jahre gilt es, den Gürtel enger zu schnallen, jedoch darf er uns nicht die Luft abschnüren. Denn im Jahr 2003 und noch stärker ab 2004 werden die kommunalen Finanzen landes- und bundesweit in eine existenzbedrohende Situation geraten. Nun lässt sich einwenden, dass die Klagen der Kreise und Gemeinden schon in der Klassik zum Standardrepertoire gehörten. Aber: selten waren die finanziellen Prognosen für die Zukunft so bedrückend, wie in diesen Tagen, die Wirtschafts-, Arbeits-, Sozial- und Steuerpolitik so hilfs- und konzeptionslos. Das ist beängstigend.

1.
Weltweit und besonders in der Bundesrepublik steuert die wirtschaftliche Entwicklung auf eine Rezession hin

2.
Der Bundesverband der Deutschen Banken und das Herbstgutachten der _5 Weisen_ prognostizieren für nächstes Jahr eine Konjunkturabschwächung und eine weitere Talfahrt bei Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung. Eine Entwicklung, die nach Meinung der _5 Weisen_ durch die Koalitionsvereinbarung maßgeblich beeinflusst wird.

3.
Für das Jahr 2003 und die kommenden Jahre werden erhebliche Steuermindereinnahmen prognostiziert.

4.
Die demographische Entwicklung hat zu einem dramatischen Anstieg der laufenden Pflegekosten geführt.

5.
Die Kosten der vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats verabschiedeten Leistungsgesetze wachsen ungebremst — mit erheblichen Belastungen für Kreise und Gemeinden.
Resümee ist, dass wir nicht mehr am Abgrund stehen, sondern fast schon einen Schritt weiter sind! 

Eine umfassende und baldige Gemeindefinanzreform ist unverzichtbar. Die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, Investitionen ohne erdrückende Verschuldung zu tätigen. Denn nur dann lässt sich auch die Konjunktur wieder beleben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die dargelegten Probleme mit dem derzeitigen System der Kommunalfinanzen nicht mehr zu bewältigen sind. Eine künftige Gemeindefinanzreform darf kein Pflasterauflegen sein, kein Reförmchen. Denn die kommunale Selbstverwaltung muss gestärkt werden. Aber ist dies wie in der Koalitionsvereinbarung festgelegt — nur mit der Neugestaltung der Gewerbesteuer zu erreichen?

Wir brauchen Hilfe. Und vor allem: Es muss aufhören, dass der Bund mit Zustimmung der Länder Lasten auf die Kommunen — besonders bei den Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe -  ohne einen gerechten Ausgleich abwälzt. Das Konnexitätsprinzip, also wer bestellt, bezahlt, darf nicht nur im Land, sondern muss auch im Bund gelten. Hierzu ein weiteres Beispiel: In der Koalitionsvereinbarung sind Verbesserungen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Höhe von 1,5 Milliarden _ vorgesehen. An und für sich eine gute Sache. Leider wurden zwei Grundlagen nicht beachtet. Einmal geht die Bundesregierung von einer Finanzierung durch Einsparungen in gleicher Höhe bei dem Zusammenlegen von Sozial- und Arbeitslosenhilfe aus, deren Auswirkungen nur abgeschätzt werden können, also von Ausgabenkürzungen, die zunächst noch hypothetisch sind. Zum anderen wird das hochgepriesene Konnexitätsprinzip verletzt, denn die 1,5 Milliarden _ reichen bei weitem nicht aus, um diese Mehrkosten der Kommunen zu kompensieren.

Fehlentscheidungen und Handlungsschwächen der letzten vier Jahre haben unserem Land eine wirtschaftliche Entwicklung beschert, die wir heute ausbaden müssen. Und dies setzt sich ungebremst fort. Hier fehlt es der Bundesregierung an jeglichen Konzepten und dem notwendigen Reformwillen. Mir geht es bei diesen Feststellungen nicht um kleinliches parteipolitisches Gezänk. Vielmehr müssen wir alle dafür einstehen, Bund, Länder, Kreise und Gemeinden zukunftsfähig zu machen.

Was müssen wir dazu beitragen?

1.
Wir müssen uns auf das absolut Notwendige konzentrieren.

2.
Der Zuwachs der Personalstellen muss zumindest gedeckelt werden. In anderen Kreisen wird bereits an einen Abbau nachgedacht. Die im Stellenplan für 2003 ausgewiesenen neuen Stellen dürfen — wie vom Landrat jüngst zugesagt — erst nach den Beratungen in den zuständigen Ausschüssen besetzt werden.

3.
Die geplanten Baumaßnahmen sind auf das Notwendige zu prüfen.

4.
Das verwertbare Vermögen ist für Investitionen zu verwenden

5.
Die Haushaltsreste in der Verwaltungs- und Vermögensrechnung von 20 Mio. Euro (Stand 2001) sind abzuschmelzen (hat keinen Einfluss auf die laufenden Finanzierungen).

6.
Verlustzuweisungen an den GRN sind trotz düsteren Prognosen soweit wie möglich zu vermeiden.

Darüber werden wir uns in der Haushaltssitzung verständigen müssen.

Soziale Sicherung — weiterhin Kernaufgabe des Kreises

Jugendhilfe, Sozialhilfe und Umlage an den Landeswohlfahrtsverband  sind mit 120,5 Mio. _ unverändert der größte Ausgabenbereich des Kreishaushalts. Wir verzeichnen eine Ausgabensteigerung von 13  % gegenüber dem Vorjahr. Davon ausgenommen ist die Sozialhilfe. Hier wirken sich etwa Hilfe zur Arbeit, Einstiegsgeld und Pauschalierung der Sozialhilfe positiv aus. Die Jugendhilfeaufwendungen steigen hingegen ständig, die Ausgaben für den Landeswohlfahrtsverband explodieren. Damit kein Missverständnis entsteht: Menschen, die heute und in Zukunft pflegebedürftig werden oder behindert sind, haben jeden Anspruch auf unsere menschliche und auch finanzielle Zuwendung — ohne Wenn und Aber. Doch diese Zahlen machen deutlich, was ich eingangs gemeint habe: Diese Last können die Kommunen, kann der Kreis auf die Dauer nicht aus eigener Kraft tragen.

Es gibt Alternativen:

·
drastische Einschnitte in Leistungsgesetzen oder

·
eine umfassende Finanzreform, mit der die Lasten einer menschenwürdigen Betreuung von älteren Menschen, Jugendlichen und Behinderten gleichmäßig auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt wird.

Die Ausgaben der kommunalen Sozialhilfeträger für die Hilfe zum Lebensunterhalt sind in Baden-Württemberg von 1970 bis 2001 von 44,5 Mio. _ auf 664 Mio. _ gestiegen. Das ist ein Anstieg um fast das 15fache.

Die ab 01.01.2003 geltende Grundsicherung, deren Ziel es ist Altersarmut zu vermeiden, wird wie die Eingliederungshilfe für Behinderte weitere Löcher in die kommunalen Kassen reißen. Die Entwicklung der Behindertenhilfe, die — um Missverständnissen vorzubeugen — unabdingbar ist, ist aber wegen ihrer  Steigerung für die Kommunen dramatisch bzw. unbezahlbar. Sie hat sich in 10 Jahren auf über 900 Mio. _ beinahe verdoppelt. Die Dramatik des Anstiegs der Fallzahlen spricht für sich: 1994 hatten wir 32.790 behinderte Menschen, 2001 waren es 52.649. Und die Zahlen steigen weiter. Der medizinische Fortschritt erhöht die Lebenserwartung der Menschen. Damit darf man die Kommunen nicht allein lassen. Der Staat will zurecht die bessere Hilfe, dann muss er auch Pflichten mit übernehmen. Die Landeswohlfahrtsverbände erwarten eine Verdoppelung ihres Umlageschlüssels auf  20 % in den nächsten 10 Jahren. Das kommt über die Kreisumlage direkt auf die Gemeinden zu.

Eine Rechnung, meine Damen und Herren, die eine Anhebung der Landeswohlfahrtsumlage im Jahre 2003  bereits auf  10,4 % Punkten erfordert, was für den Rhein-Neckar-Kreis  11,1  Mio. Euro zusätzlich ausmacht.

Meine Damen und Herren,

das Vorgehen des Landeswohlfahrtsverbandes ist nicht nur spektakulär, sondern es ist ein Hilfeschrei. Die Adressaten sitzen in Berlin und Stuttgart. Bund und jeweils auch das Land sind die hauptsächlichen Verursacher für die kommunalen Finanzierungsprobleme. Die Steuerreform und das SGB IX sowie die Kürzungen der Landeszuschüsse sind Beweise für die Tatsache, dass Bundes- und Landesregierung ungebrochen Gesetze zum finanziellen Nachteil der Gemeinden und Kreise produzieren. Dies muss ein Ende haben, sonst werden wir den Bürgerinnen und Bürgern einen drastischen Rückgang der  Dienstleistungsangebote bzw. weitere drastische Steuererhöhungen zumuten müssen. Damit es nicht soweit kommt, sind folgende Maßnahmen dringend erforderlich:

1.
Arbeitsförderung und Sozialhilfe müssen daher zu einem System zusammengeführt werden, das mit entsprechender Finanzausstattung von den Stadt- und Landkreisen operativ umgesetzt wird.

2.
Die finanziellen Auswirkungen einer immer älter werdenden Bevölkerung müssen sowohl bei den laufenden Leistungen als auch bei den Investitionskosten gemeinsam von Bund, Ländern und Gemeinden mit einer anteiligen Finanzierungsstruktur getragen werden.

3.
Die Eingliederungshilfe beruht auf dem Auftrag des Grundgesetzes und ist keineswegs eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe. Auch die hierfür benötigten Kosten sind von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam aufzubringen.

Abgerundet werden muss eine solche Reform, die ihren Namen tatsächlich verdienen würde, mit einer Neugestaltung der Einnahmequellen der Kommunen, wobei ich ausdrücklich eine originäre verlässliche Einnahme für die Kreise fordere, damit wir endlich die alleinige Abhängigkeit von der Kreisumlage durchbrechen. Nach der Kommunalverfassung ist die Kreisumlage eine Restfinanzierung und nicht etwa die Haupteinnahmequelle der Kreise.

Ich prophezeie, dass wir nur dann eine Chance auf Gehör haben, wenn wir dies in engem Schulterschluss mit allen kommunal Verantwortlichen angehen. Deshalb bitte ich alle Fraktionen diese Reformansätze nicht nur zu diskutieren, sondern sie zu einem festen, unverrückbaren Bestandteil der programmatischen Aussagen zu machen.

Die Kreise müssen auch für die nächsten Generationen handlungsfähig bleiben. Wir müssen noch mehr bereit sein, Konzepte zu entwickeln, die in die Zukunft wirken und Bestand haben. Manfred Rommel hat dies _die Kunst des Zusammendenkens_ genannt.

Intelligente Verkehrsinfrastruktur

Mit dem Haushalt 2003 werden wir unser Eintreten für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur fortsetzen. Gefragt sind intelligente Verkehrssysteme. Das bedingt sowohl den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs als auch den Ausbau des überörtlichen Straßenbaus mit Augenmaß.

Beim ÖPNV können wir im Verkehrsverbund eine hervorragende Bilanz vorlegen. Denn der Verkehrsverbund Rhein-Neckar ist eines der erfolgreichsten Nahverkehrssysteme. Wir begrüßen es, dass künftig bei der anstehenden Fortschreibung des Nahverkehrsplanes eine Erfolgskontrolle bei einzelnen Linien erfolgt und Zuschüsse erfolgsabhängig gezahlt werden. Immerhin geben wir gemeinsam mit den Gemeinden 10 Millionen _ zur Förderung aus, somit 20 _ Förderbetrag je Einwohner.

Der Kreisstraßenhaushalt wurde zurückgefahren und liegt mit 6,7 Mio. auf einem niederen Niveau, obwohl angesichts der Verkehrsprobleme und der Verkehrsdichte mehr Mittel notwendig wären.

Weichenstellungen bei der Abfallwirtschaft 2010

Bei der Abfallwirtschaft stehen wir vor neuen Herausforderungen. Dabei müssen wir unsere abfallwirtschaftlichen Ziele weiter verfolgen, und zwar:

1.
Gebührenstabilität

2.
Erhaltung unseres Bürgerservices

3.
Verstärkte Aktivitäten im privatwirtschaftlichen Bereich.

Wie können wir diese Ziele erreichen?

Für verstärkte Aktivitäten im privatwirtschaftlichen Bereich wurde eine neue GmbH, die GAW (Gesellschaft für Abfallwirtschaft), für operative Zwecke gegründet, eine GmbH teilweise erworben sowie über diese GmbH Unternehmen und Verträge eingekauft. Dadurch versprechen wir uns, dass zur Gebührenstabilität verstärkt Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden.

Zur Sicherung des Bürgerservices und der Qualität unseres Abfuhrsystems ist es dringend notwendig, unter allen Umständen die grüne Tonne plus, die sich überaus bewährt habt, zu erhalten. Allerdings werden wir künftig auf die Mehrkammertonne verzichten müssen.

Eine für die Bürgerinnen und Bürger erfreuliche Entwicklung verzeichnet die Abfallbeseitigung in unserem Kreis. Durch die positive Entwicklung können die Gebühren auf einem für die Bürgerinnen und Bürger erträglichen Niveau gehalten werden.

Meine Damen und Herren,

lassen Sie mich nun zu zwei Feldern kommen, die uns große Sorgen bereiten.

Die prekäre Situation der Krankenhäuser

Das Krankenhauswesen ist schwer erkrankt. Eine Notoperation wurde durchgeführt. Sie hat allerdings den Nachteil, dass anstelle einer notwendigen Bluttransfusion Blut sogar abgezapft wird. Daher ist eine Besserung nicht in Sicht, der Gesundheitszustand wird sich weiter verschlechtern. Nach den vorläufigen Berechnungen entstehen in unseren Häusern Defizite im Jahr 2003 von über 2 Millionen _, die 2004 abgedeckt werden müssen. Erhebliche steigende Personalkosten bei drastisch niedrigen Anpassungen der Entgelte werden künftig von Jahr zu Jahr immer höhere Betriebskostenzuschüsse erfordern. Und nun noch eine Nullrunde. Mit einem gesunden Menschenverstand lässt sich dies kaum mehr nachvollziehen. Personalabbau und schlechtere Versorgung werden die Folgen sein.

Wir stehen dabei vor folgenden Alternativen:

1.
Wir subventionieren verstärkt unsere Häuser mit Steuermitteln und gehen weiter den Weg der Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten.

2.
Wir schränken das Leistungsangebot an den bestehenden Häusern drastisch ein.

3.
Wir schränken die Versorgung für den ländlichen Raum drastisch ein.

Da die Alternativen 2 und 3 kaum in Frage bzw. derzeit noch nicht in Erwägung kommen, werden mit Mitteln der Gemeinden — sprich Kreisumlage — unsere Häuser weit stärker subventioniert werden müssen, solange es die Gemeinden überhaupt noch können.

Zukunftssicherung durch Bildung und Erziehung

Zukunftssicherung, meine Damen und Herren, hat viel mit Erziehung und Bildung unserer Kinder zu tun. Bildung ist der wichtigste Rohstoff für Wirtschaft und Gesellschaft. Das Bildungssystem entscheidet über die Lebenschancen und — Perspektiven unserer Kinder und Jugendlichen. Eine gute Qualität von Bildung und Ausbildung ist Voraussetzung dafür, dass unser Land den immer dynamischer werdenden gesellschaftlichen, sozialen und technologischen Wandel bewältigen und damit auch im europäischen und weltweiten Wettbewerb der Standorte bestehen kann.

In den Haushalten 2000, 2001 und 2002 haben die Bildungsinvestitionen eine neue Dimension erreicht. Insgesamt wurden über 22 Mio. Euro investiert. 2003 sind 13,5 Mio. veranschlagt. Ab 2004 stehen über 50 Mio. _ an. Damit baut der Kreis seine Spitzenposition sowohl im Berufs- als auch im Sonderschulwesen weiter aus. Der Kreis wird auch in den folgenden Jahren seine Anstrengungen auf dem Schulsektor fortsetzen, allerdings etwas weniger schnell bei zunehmenden Finanzierungsproblemen. In der Haushaltsstrukturkommission müssen wir uns über folgende Punkte verständen:

1.
Keine Vorfinanzierung von Landeszuschüsse.

2.
Abspecken des Raumprogramms auf das Notwendige und die Schülerentwicklung im Auge haben. Solche Großzügigkeiten wie beim Neubau der Sporthalle Schwetzingen können wir uns nicht leisten

3.
Verpflichtungsermächtigen nur dann veranschlagen, wenn Bauleistungen konkret anstehen.

.

Personalkosten unter der Lupe

Ein weiteres Feld, das uns sorgenvoll stimmt, ist das Feld der Personalkosten. Obwohl wir durch zusätzliche Aufgaben und Fallzahlsteigerungen mit wachsendem Arbeitsanfall konfrontiert sind, muss es gelingen, die Zahl des Stellenzuwachses auf das absolut Notwendige zu beschränken. Die Kürzung des Anwachsens der Personalkosten um 250.000 _ oder 0,5 % kann nur ein Anfang sein. Wie müssen uns im klaren sein, dass steigende Serviceleistungen der Verwaltung steigende Personalkosten bedeuten. Die Frage wird sein, wie viel Bürgerservice wir uns künftig noch leisten können. 

Dies gilt um so mehr, als es auch in diesem Jahr gelungen ist, die Verwaltung des Kreises weiter zu modernisieren. Die Straffung der Hierarchien konnte durch Delegation von Verantwortung weiter fortgesetzt werden. Telearbeit und flexible Arbeitszeit sind gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelte Themen der Neuorganisation, die jetzt umgesetzt werden. Kommunales Finanzmanagement, Fortbildungskonzepte und die Entwicklung eines Führungsleitbilds sind erarbeitet. Im RNK gibt es viele gute und fleißige Mitarbeiter. Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ungebrochen. Viele arbeiten neben ihrem Hauptamt in Projekt- und Arbeitsgruppen — eine Haltung, vor der ich großen Respekt habe und für die ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank ausspreche.

Abschließende Betrachtung

Meine Damen und Herren,

wir stehen vor finanzwirtschaftlich harten Zeiten. Ich kann nur davor warnen, diese Aussage auf das alljährliche Klagelied der für den Haushalt Verantwortlichen abzubuchen. Der Rhein-Neckar-Kreis hat seine Reserven verbraucht. Nirgendwo wird dies deutlicher als im Bestand der Rücklage, der uns für Korrekturen des Umlagesatzes in den nächsten Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Daher müssen wir mit Beginn des Jahres 2003 in eine umfassende Aufgabenkritik einsteigen. Nicht mehr alles, was aus Sicht der Fachbereiche und ich betone — auch aus Sicht der Fachausschüsse — geboten ist, werden wir leisten können. Gemeinsam gilt es zu beleuchten, in welchen Projekten, für welche Aufgaben wir uns besonders engagieren und bei welchen Aufgaben wir uns auf einen Mindeststandard zurückziehen müssen, um gleichwohl dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen. Diese wenig erfreuliche Perspektive darf kein Anlass zu Verzagtheit und Resignation sein. Kreistag und Kreisverwaltung haben in den letzten Jahren ihre Kreativität und ihre Innovationskraft unter Beweis gestellt. Diese Eigenschaften werden uns auch die Herausforderungen der Zukunft meistern lassen.

Die Zusammenarbeit im Kreistag ist sehr gut. Anstelle des üblichen Dankes an die anderen Fraktionen will ich folgende Hypothese aufstellen. Wäre unser Kreistag der Bundestag und der Landrat Kanzler und sein schlitzohriger und trotzdem oder deswegen hervorragender Kämmerer Finanzminister, dann würden Sachdiskussionen vorherrschen. Gemeinsam wäre man bereit, Lasten und Belastungen gemeinsam zu tragen und so eine Politik gestalten, die nicht in gegenseitigen Beschuldigungen ausartet, sondern tatsächlich das vielgepriesene Wohl der Allgemeinheit im Auge hat. Dies wünsche ich mir weiterhin im Kreistag auch für die schwierigen Haushalte der nächsten Jahre.

Wie immer gehört mein besonderer Dank für die Aufstellung des Haushalts allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises, insbesondere des Finanzdezernats unter Leitung von Herrn Kreiskämmerer Alfred Ehrhard. Sie alle haben in diesem Jahr unter besonders schwierigen Bedingungen ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

Wir stimmen dem Haushalt 2003, dem Wirtschaftsplan des GRN und dem Haushaltsplan der Freiherr-von-Ulner'schen-Stiftung zu. 

Haushaltsrede 2004

Ein Motto, das für den neuen Haushalt kennzeichnend ist, kristallisiert sich immer deutlicher: ein _weiter so_ mit den Kommunalfinanzen kann und darf es nicht geben. Wir benötigen mehr Geld. Wenn die Gemeinden, Städte und Kreise nicht in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen, zu investieren und wieder in Selbstverwaltung die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu regeln, dann kommen die Grundlagen unseres Staates in Schieflage. Die gesellschaftlichen Gefahren einer rezessiven Wirtschaft und hoher  Arbeitslosigkeit dürfen nicht unterschätzt werden.

Leider können wir beim Haushalt 2004 die Lebensweisheit _Das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein_, nicht befolgen. Wir hoffen auf das Beste, sind aber nicht auf das Schlimmste vorbereitet. Unser Haushalt ist mit heißer Nadel gestrickt.

Der Rhein-Neckar-Kreis hat in der Vergangenheit, auch unter besonders schwierigen Rahmenbedingungen, seine Solidarität mit den Städten und Gemeinden des Kreises bewiesen. Dies wird zunehmend schwieriger, und die notwendige Erhöhung der Kreisumlage bringt viele Kommunalhaushalte bereits heute schon in eine finanzielle Schieflage.

Für eine solide Finanzpolitik

Eine solide Finanzpolitik muss nach wie vor Grundlage für alle Aufgaben sein. Bundesweit hat sich die Finanzlage der Kreise, Städte und Gemeinden dramatisch verschlechtert. Ursache für die besorgniserregende Entwicklung sind wegbrechende Einnahmen und steigende Ausgaben,  verursacht durch zusätzliche soziale Leistungen. 

Damit die Kreise und Gemeinden landes- und bundesweit ab 2004 finanziell nicht in eine existenzbedrohende Situation geraten, ist eine umfassende und baldige Gemeindefinanzreform unverzichtbar. Die Kommunen müssen wieder Investitionen ohne erdrückende Verschuldung tätigen können. Kommunale Finanzpolitik muss verlässlich und berechenbar bleiben. Statt der Fehlentscheidungen und Handlungsschwächen und der daraus in den letzten vier Jahren entstandenen schlechten wirtschaftlichen Lage, brauchen wir eine Bundesgesetzgebung, die Bund, Ländern, Kreisen und Gemeinden wieder Perspektiven gibt. Strukturen zur erhalten und sich erst einmal auf das absolut  Notwendige 

beschränken, ist das Gebot der Stunde. Die Konzentration von Einrichtungen auf wenige Standorte spart Personal- und Sachkosten, eröffnet aber auf mittlere Sicht neue Möglichkeiten.  Ein Lob gebührt dabei der Verwaltung für die erheblichen Kürzungen bei den Personalkosten. Beim Ausblick auf die kommenden Jahre sind weitere Erhöhungen der Kreisumlage angekündigt. Wir werden uns alle bemühen müssen, dies zu vermeiden, weil dann kaum ein Gemeindehaushalt noch genehmigungsfähig wäre.

Wir müssen uns daran gewöhnen, den Haushalt verzahnt zu betrachten. Beispielsweise wirkt das zu erwartende negative Rechnungsergebnis 2003 in den Haushalt 2005, dann muss jenes abgedeckt werden. Unterlassene Investitionen und Sanierungsmaßnahmen belasten nur künftige Haushalte. 

Ich werde heute nicht fragen, wer die Verantwortung an dieser Misere trägt. Wir sollten uns vor einem hüten, bei guten Jahren aufzutrumpfen und bei schlechten die Schuld für diese Situation anderen anzulasten. 

Aber eines bleibt festzuhalten, dieser Entwicklung wurde in den vergangenen Jahren nicht wirksam Einhalt geboten. Bund und Länder haben trotz der erkennbaren Finanznot in den vergangenen Jahren noch ausgabenwirksame Gesetze beschlossen bzw. Anschubfinanzierungen angeboten, dies gilt beispielsweise für die Eingliederungshilfe für Behinderte, die verlässliche Grundschule, die Ganztagesschule, der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, Grundsicherung etc. etc. Alles sicherlich sinnvolle Vorhaben, die zwar wünschenswert aber nicht finanzierbar sind. Wir erwarten daher, dass drei Forderungen kurzfristig erfüllt  werden:

1. Bund und Land dürfen keine ausgabenwirksamen Gesetze mehr beschließen, die die Kreise und Gemeinden belasten.

2. Den Gemeinden und Kreise müssen aufgabenadäquate Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, d.h. wer bestellt, bezahlt die Rechnung

3. Grundlegende Reformen im sozialen Bereich sind geboten, und zwar Reformen, die drastische Leistungseinschnitte mit sich bringen müssen.

Und nun kommen wir zum Haushalt 2004. Denn die einzige Sicherheit, die wir feststellen können, ist die Unsicherheit der künftigen Entwicklung.

Für das Jahr 2004  ist eine deutliche Kreisumlagesteigerung notwendig, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Angesichts der  schlechten Finanzlage zahlreicher Städte und Gemeinden hat dies auch in unserer Fraktion zu sehr grundlegenden Diskussionen und Überlegungen geführt. 2004 wird ein Schicksalsjahr für die Gemeinden. Weitere Erhöhungen der Kreisumlage können nicht mehr verkraftet werden.

Es gab Auseinandersetzungen über die Kreisumlagehöhe. Die dramatische Verschlechterung der Finanzlage der Kommunen und die Erhöhung der Kreisumlage werden dazu führen, dass zahlreiche kommunale Haushalte nicht genehmigungsfähig sind. Steuer und Gebührenanhebungen im kommunalen Bereich sind vorprogrammiert. Die geplante Steuerentlastung wird dadurch zu einer Phrase. Deshalb muss jeglicher Eingriff des Landes in die kommunale Finanzausstattung mit Nachdruck abgelehnt werden. Leider zeichnet sich ab, dass auch die Hoffnungen, welche die Landkreise auf die Arbeit der Gemeindefinanzreformkommission gesetzt   haben, nicht in Erfüllung gehen werden. Kein Ansatz ist erkennbar, dass die Kreisebene aufgabengerecht mit einer eigenen ertragreichen und dynamischen Steuerbeteiligung ausgestattet wird.

Umsetzung der Verwaltungsreform

Die vom Ministerpräsidenten vorgeschlagene und vom Landtag beschlossene Verwaltungsreform muss zügig umgesetzt werden, um öffentliche Aufgaben zu bündeln. Die CDU-Kreistagsfraktion wird diese Verwaltungsreform nachhaltig unterstützen, denn sie macht das Land zukunftsfähig, verkürzt die Wege zu und zwischen den Behörden, macht die Verwaltung bürgerfreundlicher. Für die von der kommunalen Ebene zu übernehmenden Aufgaben des Landes muss dessen Finanzierungsverantwortung herausgestellt sowie das Konnexitätsprinzip streng beachtet werden. Die verfassungsrechtlich garantierte kommunale Selbstverwaltung darf nicht gefährdet werden. Nachdem die Landesregierung ein enges zeitliches Korsett für die Umsetzung der Verwaltungsreform vorgegeben hat, bleibt zu  hoffen, dass die weiteren Beratungen und Gespräche zur Umsetzung der Verwaltungsreform mit dem Ziel geführt werden, die Verwaltung in Baden-

Württemberg schlanker, übersichtlicher und damit auch kostengünstiger zu machen.

Zukunftssicherung durch Bildung und Erziehung

Höchste Prioritätsstufe haben nach wie vor Bildung und Erziehung. Bildung ist der wichtigste Rohstoff für Wirtschaft und Gesellschaft. Das Bildungssystem entscheidet über die Lebenschancen und —perspektiven unserer Kinder und Jugendlichen. Eine gute Qualität von Bildung und Ausbildung ist Voraussetzung dafür, dass unser Land den immer dynamischer werdenden gesellschaftlichen, sozialen und technologischen Wandel bewältigen und damit auch im europäischen und weltweiten Wettbewerb der Standorte bestehen kann.

Der Rhein-Neckar-Kreis verfügt über ein attraktives Schulwesen für mehr als 10.400 Schülerinnen und Schüler mit Klassenzimmern, Fachräu​men und Werkstätten auf hohem Standard. Der Kreis wird auch in den folgenden Jahren seine Anstrengungen auf dem Schulsektor mit Neubaumaßnahmen in den Berufsschulzentren Weinheim, Wiesloch und Sinsheim fortsetzen, allerdings etwas weniger schnell bei zunehmenden Finanzierungsproblemen.

Die Bildungsinvestitionen haben eine neue Dimension erreicht.. 2003 sind 10,2 Mio. veranschlagt, 2004 7,7 Mio. und von 2005 bis 2007 32 Mio. insgesamt die stolze Summe von 50 Millionen _. Damit baut der Kreis seine Spitzenposition im Berufs- und im Sonderschulwesen weiter aus. Doch unsere Jugend braucht auch Arbeitsplätze. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen endlich geschaffen werden.

Die Krankenversorgung sichern

Das Krankenhauswesen ist schwer erkrankt. Nach den vorläufigen Berechnungen entstehen in unseren Häusern Defizite in der Größenordnung von einigen Millionen _, 2002 waren es 1,5 Mio. _, für 2003 werden mehr als 3,5 Mio. _ erwartet und an 2004 wagt noch niemand zu denken. Erheblich steigende Personalkosten bei drastisch niedrigen Anpassungen der Entgelte werden künftig von Jahr zu Jahr immer höhere Betriebskostenzuschüsse erfordern. Personalabbau und schlechtere Versorgung werden die Folgen sein. Wir bekennen uns zur flächendeckenden Versorgung und werden den Weg der Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten weiter gehen.

Wer sich mit Krankenhausdirektoren unterhält, der erfährt wenig Beruhigendes: Es wird 2004 kein einziges Kreiskrankenhaus mehr geben, das schwarze Zahlen schreibt! Die Krankenhäuser leben seit über 10 Jahren mit einem gedeckelten Budget. Die den Krankenhäusern zugestandenen Einnahmeverbesserungen hinken den Kosten permanent hinterher. Im Jahr 2004 setzt sich diese Entwicklung verschärft fort:  Die Krankenhäuser können bestenfalls mit  einer Einnahmesteigerung um 0,02 % rechnen. Das deckt die zu  erwartenden Kostensteigerungen bei weitem nicht. Eine weitere Verschlechterung steht  den Krankenhäusern mit der Umsetzung der  Rechtsprechung zu den Bereitschaftsdiensten ins Haus.

Die Abrechnung der Krankenhäuser wird und wurde bei uns bereits auf der Grundlage diagnose-orientierter Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups - DRGs) durchgeführt. Die bisherige tages- bezogene Vergütung - der Pflegesatz - wird durch eine fallbezogene Vergütung abgelöst. Der in der Öffentlichkeit erweckte Eindruck, bei den DRG-Entgelten handele es  sich um Marktpreise, ist falsch. Die neuen Fallpauschalen sind  nichts anderes als staatlich regulierte, vorgegebene Pauschalvergütungen. Das DRG-System in seiner derzeitigen Ausgestaltung  zielt also lediglich darauf ab, ein gedeckeltes  Budget zu verteilen. Mehrleistungen werden  nicht vergütet. Um zu einem funktionierenden Preissystem zu kommen, müsste die  Deckelung des Krankenhausbudgets aufgehoben werden. Da unsere Häuser im Vergleich mit anderen Krankenhäusern wirtschaftlich arbeiten, könnte die Einführung des DRG eine Verbesserung bringen. Die Nachricht hör ich wohl, doch allein, es fehlt der Glaube.

Deshalb müssen wir auf die weitere Entwicklung der Krankenhäuser besonderes Augenmerk  legen. Geht man davon aus. dass künftig nur noch  4 Betten pro 1000 Einwohner erforderlich sind, dann bedeutet das für Baden-Württemberg einen Abbau von rd. 14.000 Betten rund 25%, d.h. jedes vierte Bett entfällt. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und über den Tellerrand schauen. Patentrezepte gibt es nicht. Wichtig sind zwei Punkte: Die Krankenhäuser müssen ihre Organisation verbessern. Das betrifft insbesondere die Abteilungsstruktur und das Controlling. Mehr als bisher müssen sich die Krankenhäuser spezialisieren. Kooperationen müssen vorangebracht werden und auch Fusionen dürfen nicht tabuisiert werden. Strategische Überlegungen sind einzubeziehen. Die CDU-Fraktion hat dazu einen Antrag vorlegt.

Weichenstellungen bei der Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft stellt uns vor neue Herausforderungen. Trotzdem heißen unsere abfallwirtschaftlichen Ziele weiter Gebührenstabilität und Erhaltung unseres Bürgerservices. Für verstärkte Aktivitäten im privatwirtschaftlichen Bereich wurde eine neue GmbH, die GAW (Gesellschaft für Abfallwirtschaft), für operative Zwecke gegründet, eine GmbH teilweise erworben sowie über diese GmbH Unternehmen und Verträge eingekauft. Dadurch versprechen wir uns, dass zur Gebührenstabilität verstärkt Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden. Um die Qualität unseres Abfuhrsystems zu bewahren, müssen wir unter allen Umständen die grüne Tonne plus, die sich überaus bewährt hat, solange wie möglich erhalten. 

Planungssicherheit für die kommunale Abfallwirtschaft gibt es nicht. Auch die Gewerbeabfallverordnung brachte nicht den erhofften Durchbruch.. Nicht alle in der Praxis genutzten Entsorgungswege können als ordnungsgemäß,  schadlos, hochwertig oder gemeinwohlverträglich eingestuft werden. Das Fehlen von konkretisierten Anforderungen an die Getrennthaltung und Vorbehandlung von gewerblichen Siedlungsabfällen hat zum Teil zu   einer Entsorgungspraxis geführt, die den  Anforderungen nicht genügt. Es gibt Scheinverwertungen in nicht geringem Umfang. Es ist eine Ungleichbehandlung zwischen  privaten Haushaltungen und Erzeugern von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen entstanden. Private Haushaltungen   tragen in steigendem Maß die Kosten  einer Entsorgungsstruktur, die für alle Abfallerzeuger geschaffen wurde.

Der "Grüne Punkt" bekommt erstmals Konkurrenz bei der Erfassung und Verwertung von Verkaufsverpackungen. Als erstes Bundesland hat Hessen ein zweites duales System zugelassen. Es ist zu erwarten, dass  sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Den öffentlich-  rechtlichen Entsorgungsträgern erwachsen   daraus keinerlei Vorteile. Im Gegenteil: Sie  müssen aufpassen, nicht zwischen die Fronten zu geraten. 

Wir haben einen großen Teil der Hausaufgaben erledigt. Wir verfügen entweder über eigene Behandlungskapazitäten oder haben entsprechende Entsorgungsverträge abgeschlossen. Wir  befinden uns auf der Zielgeraden.

Soziale Sicherung — weiterhin eine Kernaufgabe des Kreises

Bei den Jugendhilfe- und Sozialhilfekosten geben es nichts Neues. Die Aufwendungen steigen ungebremst und können durch den Kreis kaum beeinflusst werden. Diese Last können die Kommunen, kann der Kreis auf die Dauer nicht aus eigener Kraft tragen. Der Bund muss endlich die Dynamik der kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen in das Blickfeld der politischen Diskussion rücken und die Kommunen vor finanziellen Überforderungen schützen. Die finanziellen Auswirkungen einer immer älter werdenden Bevölkerung müssen sowohl bei den laufenden Leistungen als auch bei den Investitionskosten gemeinsam von Bund, Ländern und Gemeinden mit einer anteiligen Finanzierungsstruktur getragen werden. Die Eingliederungshilfe beruht auf dem Auftrag des Grundgesetzes und ist keineswegs eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe. Eingliederungshilfen müssen auf eine finanzierbare Größenordnung zurückgeführt werden.

Die bereits seit Jahren sowohl fachlich als auch politisch geführte Diskussion über eine Zusammenlegung der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe ist durch die Empfehlungen der sogenannten "Hartz"-Kommission in greifbare Nähe gerückt. Durch eine Übertragung der Zuständigkeit für alle Erwerbsfähigen und ihrer Familien auf die Bundesanstalt für Arbeit soll eine effizientere Betreuung des  Personenkreises und dadurch eine schnellere Vermittlung in den Arbeitsmarkt erreicht werden. Dazu soll in den Arbeitsämtern  neben einem veränderten rechtlichen Instrumentarium ein Fallmanager beitragen.  Wir halten hingegen eine Ansiedlung der zusammengeführten Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe auf Kreisebene  für die richtige Entscheidung, um der Arbeitslosigkeit zu begegnen. Die Erfolgsgeschichte unserer Beschäftigungsförderung  bietet hierbei Gewähr dafür, dass mit Kompetenz und Engagement auf der kommunalen Seite eine zielgerichtete effiziente Hilfeleistung für den Arbeitslosen und seine Familie ganzheitlich gewährt wird. Voraussetzung hierfür ist  jedoch, dass dem Träger der neuen Leistung  auf kommunaler Ebene ein vollständiger finanzieller Ausgleich zuwächst.  

Nach wie vor kann davon ausgegangen werden, dass die Erstattungsleistungen des Bundes nicht auskömmlich sind und deshalb auf der Grundlage der Erhebungen des Deutschen Landkreistages eine Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz eingereicht wird. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt kann fest-gestellt werden, dass das Grundsicherungsgesetz einen erheblichen bürokratischen Aufwand bedeutet und vielfältige ungeklärte rechtliche Problemstellungen aufwirft.

ÖPNV und Straßenbau

Die CDU wird weiter dafür eintreten, die Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. Gefragt sind intelligente Verkehrssysteme, dies bedingt sowohl den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs als auch einen maßvollen überörtlichen Straßenbau.

Beim ÖPNV können wir eine vorragende Bilanz vorlegen. Der neue Nahverkehrsplan ist umzusetzen. Das neue Wettbewerbsrecht der Europäischen Union muss beachtet werden. Konzessionen laufen aus, neue werden ausgeschrieben. Dies ist eine Herausforderung aber auch eine Chance, den ÖPNV wirtschaftlicher durchzuführen. Der Kreiszuschuss ist gedeckt und zunächst für zwei Jahre grundsätzlich festgeschrieben. Neue Linien bedeuten mehr Kosten und damit geringere prozentuale Zuschüsse.

Der EuGH hat in einem Vergabentscheidungsverfahren ein Urteil gesprochen, dessen Tragweite   erst in nächster Zeit in vollem Umfang zu Tage treten dürfte. Vordergründig stand in Frage, ob Zuschüsse an Unternehmen, die ÖPNV-Leistungen erbringen, verbotene staatliche Beihilfen im Sinne des EU-Gemeinschaftsrechts sind. Es ging dabei vor allem um die Fälle, in denen Unternehmen Defizite erwirtschaften, weil sie - etwa im Interesse der Bedienung unwirtschaftlicher Strecken auf dem so genannten flachen Land - mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen belegt sind. Hier war die Sorge groß, dass diese Defizitabgeltung nicht mehr möglich sein würde. Mit Erleichterung wurde daher aufgenommen, dass der EuGH solche Zuschüsse grundsätzlich nicht in Frage stellt. Die besondere Bedeutung des Urteils liegt jedoch wohl darin, dass ÖPNV-Leistungen in Zukunft grundsätzlich ausgeschrieben werden müssen. In diesem Fall hoffen wir auf kostengünstigere Lösungen. Der EuGH hat in der Antwort auf die ihm vom Bundesverwaltungsgericht vor-gelegten Fragen kaum Zweifel daran gelassen, dass die derzeit in Deutschland gängige Praxis den EU-rechtlichen Anforderungen nicht entspricht. Trotz schwieriger Finanzlage werden neue Maßnahmen auf den Weg gebracht: Weiterer Ausbau der S-Bahn Rhein-Neckar, Elektrifizierung der Elsenztal- und Schwarzbachtalbahn, zweigleisiger Ausbau der OEG-Strecke an der Bergstraße.

Der Straßenhaushalt bewegt sich in relativ bescheidenem Rahmen, denn im Verwaltungshaushalt werden lediglich die Mittel des Landes für Straßenbaumaßnahmen verwendet. Bei den Einzelmaßnahmen ragen die Kernstadtumgehung Neckargemünd und die Linienführung Brühl-Rohrhof heraus.  

Bei meinem Schlusswort habe ich immer Dank ausgesprochen.

Heute spreche ich jedoch keinen Dank dem Bund für eine desolate Finanzpolitik aus, ebenso nicht dem Land für seine Eingriffe in die kommunale Finanzausstattung.

Wie immer gehört jedoch mein besonderer Dank für die Aufstellung des Haushalts allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises, insbesondere des Finanzdezernats unter Leitung von Herrn Kreiskämmerer Alfred Ehrhard. Sie alle haben in diesem Jahr unter besonders schwierigen Bedingungen ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

Ganz ausdrücklich bedanke ich mich bei allen Fraktionen, besonders für die Arbeit in der Haushaltsstrukturkommission. Wesentliche Entscheidungen wurden und werden gemeinsam getragen.

Wir stimmen dem Haushalt 2004, dem Wirtschaftsplan des GRN und dem Haushaltsplan der Freiherr-von-Ulner'schen-Stiftung zu. dazu gibt es keine wirksame Alternative.
Haushaltsrede 2005

Es läuten nicht mehr wie vor 18 Jahren die Osterglocken, sondern die Weihnachtsglocken, wenn der Kreishaushalt 2005 verabschiedet wird. Jedoch besteht ein Unterschied. Während damals die finanzielle Situation befriedigend war, stehen wir heute mit dem Rücken nicht mehr zur, sondern in oder hinter der Wand. Der Landrat ist nicht mehr der Osterhase, der Geschenke verteilt, auch nicht der Nikolaus, sondern er muss als Knecht Ruprecht die Rute der Kreisumlage schwingen.

_Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muss." Diese Aussage stammt nicht von dem Vorsitzenden des Bundes der Steuerzahler, sondern von Friedrich dem Großen im 18. Jahrhundert. Aber sie ist nach wie vor noch gültig. Doch wie sieht es heute aus?

Eine Kostenlawine mit enormem Ausmaß läuft auf die heutige Generation entweder mit rapid steigenden Steuerbelastungen oder auf zukünftige Generationen mit eine, nicht mehr vertretbaren Verschuldung zu.

Die Finanzlage des Bundes, des Landes, der Kreise und der Gemeinden hat sich derart dramatisch verschlechtert, dass von einer soliden Finanzpolitik keine Rede mehr sein kann. 

Der Bundeshaushalt 2005 ist nur durch Tricks verfassungskonform. Er wird nur noch durch geschönte Zahlen und einen geplanten Verkauf von Bundeseigentum in Höhe von 17 Mia. _ ausgeglichen.

Der Landeshaushalt wird nur durch einen Griff in die kommunalen Kassen in Höhe von 600 Mio. _ auf dem Papier verfassungsgemäß.

80 — 90 % der Gemeinden und Kreise erwirtschaften keine Investitionsrate mehr.

Und der Rhein-Neckar-Kreis? Er erhöht die Kreisumlage um knapp 4 Punkte, um einen Haushalt auszugleichen, der mit heißer Nadel gestrickt ist.

Ursächlich für die schlechte Finanzlage und die Erhöhung der Kreisumlage um 3,9 Punkte sind neben wegbrechenden Einnahmen beim Finanzausgleich und der Grunderwerbsteuer exorbitant steigende Belastungen bei der Sozial- und Jugendhilfe. Ich verweise dabei auf die Ausführungen des Landrats bei der Einbringung des Kreishaushalts. Bereits im Haushalt 2004 haben wir Einschnitte bei den Personalkosten und den freiwilligen Leistungen vornehmen müssen. Die Investitionen beim Kreishaushalt und bei den Gesundheitseinrichtungen können nur noch über Kredite finanziert werden und belasten künftige Haushalte erheblich. Die Fördermaßnahmen des Kreises sind auf ein Minimum reduziert worden. Gestaltbar sind nur noch die Fördermaßnahmen im sozialen, kulturellen und sportlichen Sektor. Beim ÖPNV sind es nach Auffassung unsere Fraktion Zuschüsse, die unabdingbar sind, damit diese Einrichtungen einigermaßen betrieben werden können. Weitere Einschnitte lehnen wir ab. Besonders bei den Fördermaßnahmen für Soziales wurden zahlreiche Gespräche mit Initiativen, der Liga und anderen Gruppen geführt. Ergebnis war, dass  weitere Einschnitte dort nur schwer verkraftbar sind. Deshalb werden die Mittel dafür im Haushalt 2005 nicht gekürzt.

Als positiv merken wir an, dass trotz schwieriger Haushaltssituation die 15 Ausbildungsplätze nach wie vor vorgesehen sind. Dies ist ein wichtiges Signal des Kreises zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit-

Aber eine realistische Alternative zur Erhöhung der Kreisumlage besteht nicht.

Der Kreishaushalt 2005 steht trotz der geplanten deftigen Umlageerhöhung auf wackligen Beinen. Wir haben in erster Linie kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem. Wie bereits seit vielen Jahren steigen die Aufwendungen ungebremst an. So auch 2005. Aber es kommt in den kommenden Jahren noch schlimmer. Wir schieben _Altlasten_ bei den Fehlbeträgen des GRN und des Kreishaushalts in einer Größenordnung zwischen 20 und 25 Mio. Euro vor uns her.

Wer trägt dafür die Verantwortung?

Sind ursächlich die Sozialgesetzgebung sowie und Wirtschafts- und Finanzpolitik des Bundes?

Sind ursächlich die Einschnitte des Landes beim kommunalen Finanzausgleich?

Sind ursächlich hausgemachte Probleme?

Darauf gibt es keine Antwort — wenn man die parteipolitische Brille absetzt.

Es ist vergleichbar mit dem Leiden von Sisyphos in der griechischen Mythologie, der immer wieder einen Felsbrocken einen Hang hinaufrollt. Kurz vor dem Gipfel entgleitet ihm der Stein und rollt wieder hinab. Bei uns ist es ebenso. Haben wir einen Felsbrocken hinaufgerollt und meinen die Finanzlage ist gemeistert, holen uns die Belastungen wieder ein und die Wegstrecke zum Hinaufrollen wird immer länger.

Wie geht es aber weiter?

Werden wir mit ständig steigenden Kreisumlagen rechnen müssen?

Im Jahre 2006 können wir auf Grund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens der Gemeinden im Jahre 2004 bei gleichem Hebesatz mit einem erhöhten Aufkommen der Kreisumlage rechnen. Beim ÖPNV könnte es eine Entspannung gegeben, die die Gemeinden, jedoch nicht den Kreis entlasten dürfte.

Es gab und gibt erhebliche Auseinandersetzungen in unserer Fraktion über die Höhe der Kreisumlage. Die dramatische Verschlechterung der Finanzlage der Kommunen und die Erhöhung der Kreisumlage werden dazu führen, dass zahlreiche kommunale Haushalte nicht genehmigungsfähig sind. Steuer und Gebührenanhebungen sind vorprogrammiert. Die geplante Steuerentlastung wird dadurch zu einer Phrase. Deshalb muss jeglicher Eingriff des Landes in die kommunale Finanzausstattung mit Nachdruck abgelehnt werden.

 Leider zeichnet sich ab, dass auch die Hoffnungen, welche die Landkreise in die Arbeit der Gemeindefinanzreformkommission gesetzt   haben, nicht in Erfüllung gehen werden. Kein Ansatz ist erkennbar, dass die Kreisebene aufgabengerecht mit einer eigenen ertragreichen und dynamischen Steuerbeteiligung ausgestattet wird.

Helfen können nur ein Wirtschaftswachstum, erhöhte Steuereinnahmen und sinkende soziale Lasten, sowie Leistungseinschnitte bei den sozialen Leistungen unter Beobachtung des sozialen Staatsprinzips.

Wir müssen jedoch unsere eigenen Aufgaben lösen. Einrichtungen des Rhein-Neckar-Kreises müssen sich auf neue Strukturen einstellen, sei es bei den Gesundheitseinrichtungen und durch die Verwaltungsreform, oder bei den Auswirkungen von Hartz IV und beim ÖPNV. 

Verwaltungsreform — der richtige Weg

Die Verwaltungsreform - eines der größten Reformwerke der vergangenen Jahrzehnte und engstens verbunden mit dem Namen des Ministerpräsidenten Erwin Teufel wird 2005 realisiert. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass das Land  _übermöbliert" ist. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Verwaltung immer weiter ausgedehnt. Neue Einrichtungen wurden geschaffen. Überflüssige oder nicht mehr benötigte Verwaltungen wurden jedoch nicht im gleichen Maße abgeschafft. 

Die Verwaltungsreform entfaltet Einsparpotenziale für die Kommunen und das Land, führt zu einer Verringerung der  Personalausgaben und senkt damit den Schuldenzuwachs. Das Gesamteinsparpotenzial der Verwaltungsreform wird im Jahre 2011 bei über 100 Mio. Euro jährlich liegen. Es wird eine Effizienzrendite von 20 % bei den übernommenen Aufgaben angestrebt. Wir erwarten auch solche Einsparungen beim Rhein-Neckar-Kreis, dass zu den bereits zum großen Teil realisierten Einsparungen im Personalhaushalt von 10 % müssen deshalb noch weitere Prozente hinzukommen. Hierbei unterstützen wir die Verwaltung bei ihren Bemühungen nachdrücklich.

Nach unserer Überzeugung wird die Verwaltungsstruktur Baden-Württembergs umfassend verschlankt, reformiert und gebündelt. Die Verwaltung wird dadurch schneller, schlagkräftiger und kostengünstiger. Die unteren Sonderbehörden werden in die Landratsämter und in die Stadtkreise integriert. Im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises werden nahezu 500 Bedienstete aufgenommen. Eine gewaltige Aufgabe für die Administration.

Eine derartige umfassende Reform geht nicht ohne Kritik über die Bühne. Dies ist verständlich. Auch können Fehler bei einem so durchgreifenden Änderungsprozess nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Aber diese können nachträglich korrigiert werden. Wir werden  die Umsetzung der Verwaltungsreform nachhaltig unterstützen. Wir werden genauso darauf achten, dass die Einsparziele erreicht werden.

Vordringliche Zukunftsaufgabe: Bildung und Erziehung
Vordringlich für die CDU sind gute Bedingungen für das Berufs- und Sonderschulwesen. Zukunftssicherung hängt insbesondere von der Erziehung und Bildung unserer Kinder ab. Bildung ist für ein rohstoffarmes Land die größte Ressource für Wirtschaft und Gesellschaft. Das Bildungssystem entscheidet über die Lebenschancen und —Perspektiven unserer Kinder und Jugendlichen. Nur so wird es im europäischen und weltweiten Wettbewerb der Standorte bestehen..

Gute Bildungspolitik auf Kreisebene ist eine präventive Maßnahme zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und bewirkt gute Zukunftschancen für die nachwachsende Generation.

Gute Bildungspolitik ist Voraussetzung dafür, dass unser Land den dynamischen Wandel in den gesellschaftlichen, sozialen und technologischen Bereichen bewältigen kann. Nur so wird es im europäischen und weltweiten Wettbewerb der Standorte bestehen können.

Deshalb muss das attraktive Schulwesen des Rhein-Neckar-Kreises auf hohem Standard gehalten werden. Die Bildungsinvestitionen des Rhein-Neckar-Kreises werden neue Dimensionen erreichen. Ab 2005 stehen Investitionen für Erweiterungen in Höhe von über 35 Mio.- netto 17 Mio.- an. Formen der regionalen Zusammenarbeit mit Mannheim und Heidelberg sowie dem Neckar-Odenwald-Kreis sind zu realisieren. Schonender Umgang mit den Ressourcen ist geboten. Nur so baut der Kreis seine Spitzenposition sowohl im Berufs- als auch im Sonderschulwesen weiter aus. Der Kreis muss in den nächsten Jahren seine Anstrengungen auf dem Schulsektor mit Neubaumaßnahmen in den Berufsschulzentren fortsetzen. Eine Kreditfinanzierung dieser Investitionen ist vertretbar und notwendig, denn es werden Zukunftschancen für unsere Kinder geschaffen.

Sicherung der Arbeitsplätze

Wichtiges Ziel ist die Erhaltung der Arbeitsplätze. Wegbrechende Einnahmen und steigende Ausgaben machen diese Aufgabe sehr schwierig. Deshalb sind auch Veränderungen bei den Personalkosten unumgänglich.

Wie ist die Ausgangslage?

·
Wir haben unterschiedliche Regelungen bei Beamten und Angestellten und Arbeiter bei der Arbeitszeit und den Sonderzahlungen. Diese Unterschiede führen zu Ungerechtigkeiten und stören den Arbeitsfrieden.

·
Die finanziellen Voraussetzungen haben sich drastisch verschlechtert.

·
Bei den Gesundheitseinrichtungen des Rhein-Neckar-Kreises entstehen erhebliche Defizite

·
Bei den Gewerkschaften ist keine Bereitschaft zu erkennen, eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf das Niveau der Beamten, die 41-Stunden-Woche zu akzeptieren. Der Kommunale Arbeitgeberverband hat bei den Verhandlungen auf Bundesebene bei dieser Frage sehr wenig Wirkung erzielt.

Deshalb trug und trägt unsere Fraktion die Entscheidung, aus dem Kommunalen Arbeiterverband zum 31.12.2004 auszutreten. 

Was sind ist unsere Zielsetzungen:

·
Gleiche Arbeitszeitregelungen bei allen Bediensteten

·
Der Rhein-Neckar-Kreis und der GRN muss zukunftsfähig bleiben

Alle Umfragen beweisen die Bereitschaft der Bundesbürger, eher eine Verlängerung der Arbeitszeit als Einschränkungen bei den Vergütungen zu akzeptieren. Deshalb haben wir nach intensiver Aussprache den neuen Richtlinien für den Abschluss von Arbeitsverträgen zugestimmt.

·
Wir werden dadurch die Arbeitsplätze erhalten. 

·
Wir sehen darin eine vertretbare Lösung sowohl für den RNK und den GRN als auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

·
Wir sehen dazu keine realistische Alternative.

Gesundheitseinrichtungen bleiben Sorgenkinder 

Die finanzielle Entwicklung der Gesundheitseinrichtungen des Kreises erfüllt uns nun schon seit einigen Jahren zunehmend mit Sorge. Die von der Bundesregierung verordnete Budgetdeckelung mit einer damit in Kauf genommenen Ausdünnung der Krankenhauslandschaft, die ständig steigenden Personal- und Sachkosten und die rückgängigen Belegungszahlen führen in den Wirtschaftsplänen zu tiefroten Zahlen. Das Jahr 2004 werden wir voraussichtlich mit einem Betriebsverlust von ca. 4 Mio. _ abschließen, der Wirtschaftsplan 2005 weist Betriebsverluste von ca. 3,2 Mio. _ aus.

Auch sind diese Plandaten mit vielen Unsicherheitsfaktoren belastet, die in der offenen Budgetfortschreibung und in der geplanten Umsetzung der beabsichtigten Arbeitszeiterhöhungen gründen.

Zudem addieren wir nun Betriebsverluste vergangener Jahre von insgesamt ca. 11 Mio. _. Diese Last kann der Rhein-Neckar-Kreis bzw. die ihren angeschlossenen Kommunen nicht mehr tragen. Deshalb sind eingreifende Strukturmaßnahmen zwingend notwendig. Wir erwarten von den Betriebsleitungen, dass die vorgetragenen Verluste durch eigene Kraft abgetragen werden.

Wir freuen uns, dass der Antrag der CDU-Fraktion zur Einsetzung einer Strukturkommission auf breite Zustimmung gestoßen ist und die im Kreistag vertretenen Fraktionen den Willen zu notwendigen Strukturmaßnahmen mitbringen. Diese müssen in jeglicher Hinsicht ergebnisoffen geführt werden und vor allen Dingen den Versorgungsauftrag des Rhein-Neckar-Kreises neu definieren. Wir erwarten, dass die Betriebsleitung und auch das bei den Gesundheitseinrichtungen beschäftigte Personal sich für diese notwendigen Maßnahmen offen zeigen, mitarbeiten und Flexibilität beweisen.

Der ernsthafte Wille, unsere Gesundheitseinrichtungen zu erhalten, zeigen auch die geplanten Investitionszuweisungen des Rhein-Neckar-Kreises zum Umbau der Zentralambulanz am Kreiskrankenhaus Sinsheim und der baulichen Erweiterung und Sanierung am Kreiskrankenhaus Schwetzingen, ebenso die Genehmigung der Planung zur Schaffung von Praxisräumen am Kreiskrankenhaus Weinheim. Wir erwarten allerdings, dass vor den Beschlüssen im Betriebsausschuss oder im Kreistag keine neuen Investitionsvorhaben begonnen werden

So erkläre ich gerne für die CDU-Fraktion, dass wir unter den zuvor genannten Voraussetzungen den Wirtschaftsplan 2005 der Gesundheitseinrichtungen des Rhein-Neckar-Kreises mittragen. Zugleich erwarte ich, dass uns im Jahre 2005 mit der eingesetzten Strukturkommission eine Wende gelingen muss. So einfach wie bisher, wird es nicht mehr sein. Diese Verantwortung sind wir der heutigen, aber noch mehr der künftigen Generation schuldig. 

Hartz IV und kein Ende

Die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, für die bisher die Agenturen der Arbeit und die Kreissozialämtern zuständig waren, ist ein Gebot der Vernunft. 

Im Gegensatz dazu war der Beginn von Hartz IV im Vermittlungsverfahren vor Weihnachten 2003 ein Kompromiss, besser gesagt ein Murks. Sicherlich haben daran sowohl die Regierungsfraktionen als auch der Bundesrat Anteil, der in wesentlichen Punkten Änderungen durchsetzte. Das Inkrafttreten der sogenannten Harz IV - Gesetze wird wesentliche  Veränderungen mitbringen.

Ab 1. Januar 2005 werden die bisherige Arbeitslosenhilfe und die bisherige Sozialhilfe für Arbeitslose zu einem System zusammengeführt, allerdings auf dem niedrigeren Niveau der Sozialhilfe. Es besteht eine gesplitterte Aufgabenträgerschaft. Vereinfacht ausgedrückt, sieht das so aus: Die Arbeitsverwaltung zahlt das Arbeitslosengeld II und gewährt die Hilfen zur Arbeit für alle erwerbsfähigen Arbeitslosenhilfeempfänger und Sozialhilfeempfänger und trägt dafür auch die Kosten. Die Kommunen zahlen die Unterkunftskosten und die weiteren Leistungen. Dies ist noch nicht in allen Köpfen drin. Hier ist noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Die Auswirkungen im politischen Raum wurden unterschätzt. Das Arbeitslosengeld II orientiert sich im wesentlichen am Satz der Sozialhilfe. Für den  Empfänger des zukünftigen Arbeitslosengeldes II-Leistungen bedeutet dies ein Absenken des  bisherigen Einkommensniveaus. 

Richtig ist, dass die Übergangsregelung in der Weise getroffen wurde, dass die jeweiligen Verwaltungen am 1. Januar die Leistungen weiterbezahlen und dann erst im Laufe des ersten Halbjahres ein Übergang zwischen den  beteiligten Verwaltungen erfolgt

Für eine geteilte Aufgabenträgerschaft gibt es keine sachliche Notwendigkeit, sondern nur fiskalische Gründe. Der Rhein-Neckar-Kreis hat sich für eine getrennte Aufgabenerledigung entschieden. Das ist richtig. Wer eine Aufgabe übernimmt muss hierfür auch die Zuständigkeit und die Verantwortung haben. Was uns stört ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den Agenturen für Arbeit und der Verwaltung des Kreises nicht so zustande gekommen ist, wie dies eigentlich notwendig und möglich wäre. Hier hat der Bundesgesetzgeber die Pfade vorgegeben. Alle Entscheidungen liegen beim Bund, egal ob es um die Feststellung der Erwerbsfähigkeit oder auch die Feststellung der Bedürftigkeit geht. Bei einer gemeinsamen Aufgabenerledigung müssen die Kommunen nur zahlen, wären aber nicht an der Steuerung beteiligt. Für eine getrennte Aufgabenerledigung spricht auch die Verantwortung für unser Personal. Wir haben eine Verpflichtung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Als Nachteil sehen wir nicht, dass der Kreis das Instrument der Beschäftigungsförderung aus der Hand geben muss. Viele dieser Arbeitslosenhilfe II -Empfänger sind schon jahrelang arbeitslos und konnten nicht vermittelt werden. Insoweit ist das Instrument der Beschäftigungsförderung stumpf.

Offen bleibt, was unterm Strich für die Kommunen herauskommt. Ursprünglich sollten wir um 2-5 Milliarden _ entlastet werden. Zwar stellt der Bund für die Kosten der Wohnung 3,2 Mrd. _ zur Verfügung, doch Berechnungen gehen von einem bedarf von 6,55 Mrd. _ aus. Wie immer im Leben, wird die für uns jedenfalls bittere Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen. Es ist zu befürchten, dass wir drauf zahlen werden. Allerdings — und dies war ein Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen aller Fraktionen im Kreistag — konnten die Lasten von Hartz IV von den Kreisen abgewendet werden, was den Kreishaushalt in Millionenhöhe _ entlasten dürfte.

Zusammenfassend:

·
Wir unterstützen die Entscheidung des Kreises für eine getrennte Aufgabenwahrnehmung. Für  alles andere gibt es derzeit noch keine vernünftige Regelung und vor allem keine Rechtsform.

·
Wir begrüßen, dass gemeinsame Anlaufstellen bei der Agentur für Arbeit 

Eingerichtet werden. Der Hilfeempfänger wird diese getrennte Zuständigkeit sowieso nicht verstehen. Ihn interessiert nicht wer bezahlt, sondern dass bezahlt wird.

·
Wir befürchten, trotz anderer Aussagen, dass der Kreis und damit die Gemeinden am Ende des Jahres mit Defiziten leben müssen. Hier sind wir alle gefordert, wachsam zu beobachten und die große Politik rechtzeitig auf Missverhältnisse aufmerksam zu machen. Wir befürchten, dass beim Rhein-Neckar-Kreis wegen seiner Struktur von der geplanten Entlastung in Höhe  von 2,5 Mrd. _ kein Cent ankommen wird. In Gegenteil. Wir befürchten zusätzlichen Belastungen in mehrfacher Millionenhöhe.

Typisch für die derzeitige Politik ist aber, dass dieser Betrag schon für neue Aufgaben eingesetzt wird. Das Fell des Bären wird zum zweiten mal verteilt, bevor er erlegt ist.

Neue Wege beim ÖPNV

Beim ÖPNV haben wir eine hervorragende Bilanz. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar ist eines der erfolgreichsten Nahverkehrssysteme. Die 1. Stufe der S-Bahn ist bereits in Betrieb. Das Realisierungsprogramm Rhein-Neckar-Takt 2010, die 2. Stufe, ist auf einem guten Weg, die Elektrifizierung der Elsenztal- und Schwarzbachtalbahn und der zweigleisige Ausbau der MVV OEG — Strecke an der Bergstraße machen mehr oder weniger Fortschritte. Die Finanzierung der geplanten Maßnahmen ist von der weiteren Entwicklung der GVFG-Förderung abhängig.

Der öffentliche Personennahverkehr steht vor einem Umbruch. Die Verordnung der Europäischen Kommission über öffentliche Dienstleistungsaufträge im Personenverkehr und das Urteil des europäischen Gerichtshofes sehen die Einführung eines kontrollierten Wettbewerbs durch Ausschreibungen vor. Ziel des Verordnungsentwurfs ist eine Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Qualität des ÖPNV. Damit soll der kontrollierte Wettbewerb die Attraktivität des ÖPNV-Angebots steigern und gleichzeitig die Preise für die Leistungen senken. 

Es soll garantiert werden, dass allen Verkehrsbetreibern der diskriminierungsfreie Zugang zum Markt und zu den möglichen Ausgleichszahlungen gewährt wird, wenn sie ihr Niederlassungsrecht nutzen. Nach der Verordnung führen alle öffentlichen Ausgleichszahlungen an die ÖPNV-Unternehmen grundsätzlich zu einer Ausschreibungspflicht, wenn sie mehr als 20% des Wertes der Verkehrsdienstleistungen ausmachen. Beim Schienenpersonennahverkehr ist derzeit eine Ausschreibung noch nicht möglich, weil Infrastruktur und Betrieb nicht in einer Hand sind. Jedoch müssen die Kosten denen eines _durchschnittlich gut geführten Unternehmens_ vergleichbar sein. 

Dieses neue Wettbewerbsrecht muss umgesetzt werden. Das ist eine Herausforderung aber gleichzeitig die Chance, den ÖPNV wirtschaftlicher durchzuführen. Wir können den Landrat in seiner Haltung gegenüber HSB und MVV/OEG nur nachhaltig unterstützen. Bei MVV/OEG sind die Erfolge bereits deutlich. Bei der HSB werden sie — so wie wir den Landrat kennen — nicht ausbleiben.

Das Jahr 2005 wird nicht nur, sondern besonders beim ÖPNV sehr spannend.

Bei meinem Schlusswort habe ich immer Dank ausgesprochen.

Keinen Dank verdienen — wie bereits 2004 - der Bund für eine desolate Wirtschafts- und Finanzpolitik und das Land für seine Eingriffe in die kommunale Finanzausstattung.

Wie immer gehört jedoch mein besonderer Dank für die Aufstellung des Haushalts allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises, insbesondere des Finanzdezernats unter Leitung von Herrn Kreiskämmerer Alfred Ehrhard. Sie alle haben in diesem Jahr unter besonders schwierigen Bedingungen ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

Ganz ausdrücklich bedanke ich mich bei allen Fraktionen für die Zusammenarbeit. Wesentliche Entscheidungen wurden und werden gemeinsam getragen.

Wir stimmen dem Haushalt 2005, dem Wirtschaftsplan des GRN unter dem Vorbehalt, das erst nach den Sitzungen der Strukturkommission die investiven Mittel freigegeben werden, und dem Haushaltsplan der Freiherr-von-Ulner'schen-Stiftung zu. Dazu gibt es keine realistische Alternative.
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